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Gerhard A. Ritter

Einleitung

Dieser Sammelband ist im wesentlichen aus den Verhandlungen der 
Sektion „Regierung, Bürokratie und Parlament in Preußen und im Deut­
schen Reich 1848-1933" auf dem Deutschen Historikertag in Münster im 
Oktober 1982 hervorgegangen. Die dort vorgelegten, hier in erheblich 
erweiterter und überarbeiteter Fassung abgedruckten Beiträge wurden 
für den Druck durch die Aufsätze von Manfred Botzenhart und Winfried 
Steffani ergänzt. Mit der Organisation der Sektionssitzung und diesem 
Band will die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien den Fortgang der Arbeiten an dem von ihr herausge­
gebenen „Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus“ 
verdeutlichen. Dieses Vorhaben ist bereits 1972 auf dem Historikertag in 
Regensburg1 und in einem Bericht für das Jahrbuch der historischen 
Forschung 19752 in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Diskussion 
gestellt worden.

Als Ergebnisse der Arbeit wurden bisher ein Sammelband „Gesell­
schaft, Parlament und Regierung"3 sowie zwei umfangreiche Bände von 
Manfred Botzenhart über „Deutscher Parlamentarismus in der Revolu­
tionszeit 1848-1850" und von Günther Grünthai über „Parlamentarismus 
in Preußen 1848/49 bis 1857/58" vorgelegt.4 Ein weiterer Band von 
Herbert Obenaus über „Anfänge des Parlamentarismus in Preußen bis 
1848“, der u. a. die Provinzialstände und den Vereinigten Landtag in 
Preußen untersucht, wird noch in diesem Jahr erscheinen. Mit der 
Publikation weiterer Bände ist in naher Zukunft zu rechnen.

1 Vgl. Bericht über die 29. Versammlung Deutscher Historiker in Regensburg, 3.-8. Okt. 
1972. Stuttgart 1973, S. 43-48.

2 Gerhard A. Ritter, Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Kommis­
sion für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, in: Jahrbuch der 
historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 1975. Stuttgart 1976, S. 63-67. 
- Dort finden sich auch Angaben über die Anlage des Gesamtprojekts und dessen 
Mitarbeiter sowie die dem Werk zugrundeliegenden Begriffe und Fragestellungen.

3 Gesellschaft, Parlament und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutsch­
land. Hrsg, im Auftrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien von Gerhard A. Ritter. Düsseldorf 1974.

4 Manfred Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848-1850. Düs­
seldorf 1977; Günther Grünthai, Parlamentarismus in Preußen 1848/49 bis 1857/58. Preußi­
scher Konstitutionallsmus - Parlament und Regierung in der Reaktionsära. Düsseldorf 
1982.
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Aus dem weiten Kreis der im Handbuch zu bearbeitenden Probleme 
wurden für diesen Band zwei zentrale Themenbereiche herausgegriffen: 
zum einen das gegenseitige Verhältnis von Regierung, Bürokratie und 
Parlament; zweitens ein Vergleich der Stellung und der Arbeitsweise der 
Parlamente im Deutschen Reich und in Preußen. Von den Bundesstaaten 
bzw. deutschen Ländern wurde Preußen ausgewählt, weü bis zum Ende 
des Bismarckreiches wegen der weitgehenden Hegemonialstellung Preu­
ßens und der engen Verknüpfung von Reichsleitung und preußischer 
Regierung auch die parlamentarische Politik des Reichstages und des 
preußischen Landtages zum Funktionieren des Gesamtsystems eng auf­
einander abgestimmt werden mußten. Auch macht der Vergleich der 
beiden Parlamente die Auswirkungen der unterschiedlichen Wahlrechte 
- des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts der 
Männer ab 25 Jahren im Reich und des indirekten, offenen Dreiklassen­
wahlrechts der Männer in Preußen - auf die Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Parlaments besonders deutlich. Für die Zeit der Weima­
rer Republik dagegen, in der die Parlamente des Deutschen Reiches und 
Preußens nach einem ähnlichen Wahlrecht gewählt wurden, soll der 
Vergleich zwischen dem Reich und Preußen auch die Ursachen für 
Stabilität und Instabilität parlamentarischer Systeme und deren unter­
schiedliche Fähigkeit zur Lösung politischer Probleme erörtern.

Um den Sammelband entlang den genannten Themen zu gliedern, 
wurde den Mitarbeitern ein Katalog von Fragen vorgeschlagen, der 
natürlich unterschiedlich akzentuiert und nicht vollständig in jedem Auf­
satz behandelt werden konnte:

1. Welchen Einfluß üben Regierungen und Verwaltungen auf die 
Organisation der Wahlen, insbesondere die Aufstellung der Kandidaten 
und den Wahlkampf aus? Ist es, ähnlich wie im Frankreich Napoleons III., 
im Bismarckreich zur Aufstellung offiziell sanktionierter oder doch 
zumindest faktisch gouvemementaler Kandidaten der Regierung gekom­
men? Inwiefern beeinflussen Regierungen und Verwaltungen die 
Geschäftsordnungen, den Ablauf der parlamentarischen Debatten und 
überhaupt das parlamentarische Procedere u. a. über die Präsidien der 
Parlamente?

2. Welchen Einfluß hatten Regierungen bzw. Verwaltungen auf die 
politische Organisation des Parlaments, auf Koalitions- und Blockbü- 
dung? Inwieweit war die Zusammensetzung der Regierung von der 
politischen Zusammensetzung des Parlaments und der Mehrheitsbildung 
im Parlament abhängig? Welche Rolle spielten interfraktionelle Aus­
schüsse bzw. die Fraktionsführer der Parteien, die die Regierungen tru­
gen, bei der Abstimmung der Politik zwischen Parlament und Regierung?

3. Wie ist die Stellung der Beamten, die gleichzeitig Parlamentarier 
waren, im Zwiespalt zwischen der Loyalität zur Regierung und zu den 
Parteien einzuschätzen? Wurde eine politische Elite über das Parlament 
oder die Bürokratie gebildet, und inwieweit war das Parlament von seiner 
personellen Zusammensetzung her regierungsfähig?
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4. Wie stark war der Einfluß der Parlamente auf das Budget, die 
Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierungen?

5. Welche Rolle spielte die föderalistische Struktur des Deutschen 
Reiches, insbesondere die starke Stellung Preußens und des preußischen 
Landtags, für die Entwicklung des Verfassungssystems?

Der einleitende Beitrag von Manfred Botzenhart zeigt, wie die unter­
schiedliche politische und soziale Zusammensetzung, die verschiedenen 
Kompetenzen, aber auch der bei allen relevanten politischen Kräften des 
preußischen Königreichs vorhandene Wunsch nach Beibehaltung der 
Integrität und Identität Preußens, in der Revolutionszeit 1848/49 zu ent­
scheidenden sachlichen Differenzen und Rivalitäten zwischen der preußi­
schen Nationalversammlung in Berlin und dem Parlament der Paulskir­
che in Frankfurt/Main führten. Nicht nur die Ablehnung liberaler Ideen 
durch den preußischen König und wesentliche Teile der alten Herr­
schaftseliten, sondern auch diese Differenzen verhinderten die notwen­
dige Koordination der preußischen und deutschen Politik. Sie erschwer­
ten das Werk der Einigung Deutschlands und die Schaffung einer frei­
heitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung und erleichterten den späte­
ren Sieg der Gegenrevolution.

Die Erkenntnis, daß eine innere Reform Preußens erforderlich sei, um 
die zeitgenössischen Ideen von Freiheit und deutscher Einheit zu ver­
wirklichen, war seit der gescheiterten Revolution von 1848/49 Gemeingut 
aller kleindeutschen Liberalen. Der Aufsatz von Günther Grünthai macht 
deutlich, daß die Ziele der Liberalen und Demokraten im preußischen 
Heeres- und Verfassungskonflikt, der in den frühen 1860er Jahren die 
weitere politische Entwicklung Preußen-Deutschlands entscheidend 
bestimmte, nicht nur am Machtsinn der starken Persönlichkeit Bismarcks, 
an der Halsstarrigkeit des Monarchen, der Orientierung des Heeres am 
König und wegen des Verzichts der Liberalen auf Mobilisierung der 
Massen scheiterten. Auch die Praxis der Politik der 1850er Jahre hatte die 
in vielen Punkten zunächst durchaus offene Interpretation der Verfas­
sung im Sinne der Regierung festgelegt und das Budgetrecht des Parla­
ments beschränkt. Sie hatte ferner entscheidend dazu beigetragen, daß 
die Verwaltungsbeamten, deren Fachkenntnisse von den zeitgenössi­
schen Parlamentariern als unverzichtbar auch im Parlament angesehen 
wurden, als wirksame Instrumente einer keineswegs über den Parteien 
stehenden Regierung auch bei Wahlen und politischen Kontroversfragen 
im Parlament eingesetzt werden konnten. Damit waren wichtige Voraus­
setzungen für die Dominanz der Exekutive über das Parlament gegeben, 
und es wird verständlich, weshalb jede Politik, die nach grundlegender 
Veränderung der innerstaatlichen Machtverhältnisse strebte, scheitern 
mußte.

Klaus Erich Pollmann arbeitet in seiner Studie zum Parlamentseinfluß 
im Norddeutschen Bund von 1867-1871 klar heraus, daß Bismarck zwar 
bereit war, dem Reichstag des Norddeutschen Bundes als Gegengewicht 
gegen den einzelstaatlichen Partikularismus einen wesentlichen Einfluß 



10 Gerhard A. Ritter

auf den Ausbau der zentralen Bundeseinrichtungen und die Schaffung 
möglichst einheitlicher, modernen Erfordernissen entsprechender wirt­
schaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen für den angestrebten 
Nationalstaat einzuräumen. Bismarck hielt aber gleichzeitig an der 
uneingeschränkten Kontrolle der Regierung über Armee und Bürokratie 
fest und lehnte damit auch jede Änderung der Kompromisse zwischen 
Parlament und Regierung ab, die durch den Ausgang des preußischen 
Verfassungskonflikts und bei der Ausarbeitung der Verfassung des Nord­
deutschen Bundes erzielt worden waren und die eine Abhängigkeit der 
Regierung vom Parlament verhindern sollten. Der Verfasser macht weiter 
deutlich, wie die Parteienlandschaft durch die politische Konstellation bei 
der Gründung des Norddeutschen Bundes verändert wurde und wie sich 
angesichts des Fehlens einer klaren Regierungsmehrheit und einer ein­
deutigen Opposition Praktiken der parlamentarischen Mehrheits- und 
Willensbildung herausbildeten, die vom Parlamentarismus des zeitgenös­
sischen Englands scharf abwichen und die auch noch das Verhalten der 
Parteien und der Reichstage nach Schaffung des Deutschen Reiches 
nachhaltig bestimmten. Auch zeichnete sich schon jetzt ein Dualismus 
zwischen dem preußischen Parlament, dessen Aufgehen in den Reichstag 
zunächst von vielen erwartet worden war, und dem Parlament des Rei­
ches ab, ein Dualismus, der sich künftig wegen der unterschiedlichen 
Wahlrechte und der aus ihnen resultierenden Zusammensetzungen der 
Parlamente noch verschärfen sollte.

Die Frage des Verhältnisses von preußischer Politik und Reichspolitik 
steht neben den Beziehungen zwischen preußischer Regierung und preu­
ßischem Landtag im Mittelpunkt des zeitlich sehr weit gespannten Beitra­
ges von Bernhard Mann. Analysiert werden die Unfähigkeit und man­
gelnde Bereitschaft des preußischen Parlaments und der in ihm dominie­
renden konservativen Kräfte, die politische Initiative zu ergreifen, ferner 
die Abhängigkeit des Landtages, der mehr und mehr den Charakter 
eines Beamtenparlaments annahm, von der nicht immer eindeutigen 
Führung durch die Regierung, aber auch das durch das starre Beharren 
auf etablierten Machtpositionen verursachte Unvermögen, einen wirklich 
tragfähigen Kompromiß zwischen Reichspolitik und preußischer Politik 
zu finden. Die komplizierte Konstruktion der Reichsverfassung und 
besonders die Hegemonialstellung Preußens haben somit die politische 
Modernisierung Deutschlands, aber auch eine Anpassung des alten Preu­
ßens an die Bedingungen einer modernen Industriegesellschaft entschei­
dend erschwert.

Die ungenügende Koordinierung der deutschen und der preußischen 
Politik, insbesondere der des Reichstages mit jener der beiden Häuser des 
preußischen Landtages, wird auch von Konrad von Zwehl als eine 
wesentliche Ursache für die mangelnde Weiterentwicklung des politi­
schen Systems des Bismarckreiches zu einer parlamentarischen Regie­
rung angesehen. Jeder Machtgewinn des Reichstages mußte notwendig 
zu einer Erschütterung der prekären Balance zwischen zentralistischen 
und föderalistischen Elementen führen und die Autonomie der Einzel­
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staaten reduzieren und wurde daher von diesen, vor allem aber von den 
konservativen Machteliten in Preußen, bekämpft. Neben der föderalisti­
schen Struktur des Reiches haben aber, wie die differenzierte Diskussion 
der Rolle des Reichstages im Gesamtsystem der Verfassung zeigt, auch 
der Charakter des deutschen Parteiensystems, die von Bismarck provo­
zierte weitgehende Ausschaltung der sogenannten „reichsfeindlichen 
Parteien" von der Mitwirkung an der Regierungspolitik, schließlich das 
Unvermögen der vielfach wenig homogenen Reichstagsfraktionen, aus 
eigener Kraft eine parlamentarische Mehrheit zu bilden, bewirkt, daß der 
Reichstag zwar einen erheblichen konkreten Einfluß vor allem auf die 
Gesetzgebung ausübte, aber nicht in der Lage war, die politische Initia­
tive gegenüber der Regierung zu ergreifen und von sich aus die großen 
Linien der Politik festzulegen und die politische Führung zu stellen.

Die Kontinuität und Diskontinuität in der Praxis des politisch-parla­
mentarischen Systems und vor allem im Verhalten der führenden Parla­
mentarier zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik steht im Mittel­
punkt der Untersuchung von Peter-Christian Witt. Zwar sah die Reichs­
verfassung von 1919 im Normalfall eine parlamentarische Regierungs­
weise vor, wenn sie auch alternative Regierungsformen durch die starke 
Stellung des Reichspräsidenten möglich machte. Dennoch wurde in wich­
tigen Bereichen an die politische und parlamentarische Praxis des Kaiser­
reichs angeknüpft, so durch den Einfluß der Regierung auf die Binnenor­
ganisation des Reichstages, auf den Gang der parlamentarischen Ver­
handlungen, die Gesetzgebung, die Feststellung des Budgets sowie 
grundsätzlich in der Form der parlamentarischen Mehrheitsbildung. 
Letztere führte nicht zu dauerhaften Koalitionen, die auf einem politi­
schen Gesamtkompromiß beruhten, sondern stützte sich auf Vereinba­
rungen nur über Teilbereiche der Politik, die auch noch ständig in Frage 
gestellt wurden. Auch behielt man sich das Recht vor, weitere Sachfragen 
mit unterschiedlichen Mehrheiten zu lösen. Witt schätzt dabei den Ein­
fluß des Reichstages auf die Gesetzgebung schon des Kaiserreichs ein­
deutig geringer ein als von Zwehl, unterstellt dem Reichstag gar die Rolle 
eines Akklamationsorgans. Auch darin, daß man die Regierung als einen 
Ausschuß des Parlaments auffaßte, in der Ideologie vom Sachverstand, 
der vor allem in der Bürokratie verankert sei, schließlich in der Ansicht 
von der „Regierung über den Parteien" finden sich Auffassungen und 
Verhaltensweisen, die von der Praxis des konstitutionellen Systems vor 
1918 geprägt und einem parlamentarischen System nicht adäquat waren. 
Sie begründeten, neben anderem, dessen mangelnde Funktionsfähigkeit 
und die geringe Stabilität der Regierungen in der Weimarer Republik.

Horst Möller untersucht das relativ gute Funktionieren des parlamenta­
rischen Systems im Preußen der Weimarer Republik und zeigt, daß hier 
die aus der Vergangenheit übernommene Hypothek abgetragen werden 
konnte und das parlamentarische Preußen auch unter den schwierigen 
Bedingungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg durchaus zur Bewälti­
gung der anfallenden Aufgaben fähig war. Zweifellos kam dem preußi­
schen Parlamentarismus die Ausklammerung der kontroversen Außen- 
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und Verteidigungspolitik und die fehlende Zuständigkeit für die auf 
Reichsebene entschiedenen Grundsatzfragen der Wirtschaft-, Sozial- und 
Außenhandelspolitik zugute. Daneben haben aber das enge Zusammen­
wirken von Landtag, Staatsministerium und Bürokratie - sie akzeptierte, 
anders als die Reichsbürokratie, weitgehend ihre Unterordnung unter die 
Regierungen, weil diese stabil blieben und sich auf dauerhafte Amtsfüh­
rungen in den Ressorts stützten—, die resolute Ausnutzung der Patrona­
gefunktionen der Regierung sowie die enge Kooperation der kompeten­
ten Fraktionsführungen von Sozialdemokratie und Zentrum zur Ausbil­
dung einer parlamentarischen Regierungsweise geführt, in dem system­
adäquat sowohl das Parlament auf die Regierung, wie auch die Regie­
rung auf das Parlament einen erheblichen Einfluß auszuüben ver­
mochten.

Im abschließenden Beitrag des Hamburger Politikwissenschaftlers 
Winfried Steffani wird die Auswirkung des besonderen deutschen Föde­
ralismus auf die Arbeitsweise des politischen Systems der Bundesrepu­
blik untersucht. Dabei werden die Kennzeichen des in der Bundesrepu­
blik bestehenden sogenannten Verbundsföderalismus, die u. a. in der 
Mitentscheidung der Länderregierungen an der Gesetzgebung des Bun­
des, der Mitwirkung der Mitglieder des Bundesrates an den Beratungen 
des Bundestages und der zentralen Rolle der Ministerpräsidenten der 
Länder auch in Fragen der Bundespolitik und bei der Rekrutierung der 
politischen Spitzenpositionen im Bund gesehen werden, herausgearbei­
tet. Steffani weist mit Nachdruck auf die Prägung der deutschen Verfas­
sung und des deutschen politischen Systems auch unserer Gegenwart 
durch die historisch bedingte, in keiner anderen Verfassung in ähnlicher 
Form bestehende Institution des Bundesrates als eines Instruments zur 
Koordination der Politik, Gesetzgebung und Verwaltung der Länder hin. 
Er kommt zu der Schlußfolgerung, daß dem bestehenden System doppel­
ter Mehrheiten von Bundestag und Bundesrat und dem Dreiecksverhält­
nis von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat nicht mit Blick auf 
die abweichenden Spielregeln des parlamentarischen Einheitsstaates 
Großbritannien ein Mangel an Legitimität vorgeworfen werden dürfe, 
sondern daß beides als eine aus den deutschen Verhältnissen und Tradi­
tionen kommende gelungene Verbindung von Föderalismus und Parla­
mentarismus anzusehen sei.

In dem Band können nur einige der Probleme des deutschen Parlamen­
tarismus seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts diskutiert werden. 
Selbst die Frage nach der Auswirkung des Föderalismus auf die Arbeits­
weise und Wirksamkeit zentraler und einzelstaatlicher Parlamente, die 
im Mittelpunkt steht, ist bis auf den letzten Beitrag nur auf dem allerdings 
zentralen Feld des preußisch-deutschen Verhältnisses behandelt worden. 
Zweifellos haben aber auch die Parlamente anderer deutscher Einzel­
staaten, etwa jene Bayerns, Württembergs, Sachsens und Badens, in die 
Reichspolitik hineingewirkt oder wurden ihrerseits vom Reichstag und 
der durch das Reichstagswahlrecht geprägten Entwicklung des deut­
schen Parteiensystems wesentlich beeinflußt.



Einleitung 13

Weitgehend ausgeklammert wurde auch der Vergleich des deutschen 
Parlamentarismus mit dem anderer europäischer Länder, der zweifellos 
für einzelne Probleme neue Perspektiven ergeben hätte. Dabei hätte 
neben den offensichtlichen Unterschieden im politischen System auch die 
Frage erörtert werden können, wie sich die Ausdehnung der Staatsfunk­
tionen und die Ausweitung der staatlichen Bürokratie durch die Über­
nahme immer weiterer Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik mit der Ausbildung des modernen Interventions- und Sozial­
staates, aber auch die damit in Verbindung stehende zunehmende Mobi­
lisierung massiver wirtschaftlicher und sozialer Interessen als gemein­
same Probleme aller moderner Industriegesellschaften auf die Fähigkeit 
der Parlamente auswirkten, die wesentlichen Kräfte der Gesellschaft zu 
integrieren, die anfallenden Probleme zu lösen und weiterhin die Aus­
übung der politischen Macht zu kontrollieren.



Manfred Botzenhart

Das preußische Parlament und die deutsche 
Nationalversammlung im Jahre 1848

„Wir wollen das Schwert, das wir so lange siegreich für Deutschland 
geführt haben, gern in den Schoß der Nationalversammlung niederlegen, 
gern dem Zentral-Oberhaupt Deutschlands übergeben. Wir wissen, daß 
wir dadurch das Kapital des preußischen Waffenruhms nicht vermindern, 
nein, wir vermehren es. Aber einem Reichsverweser, der für seinen Kopf 
den Krieg erklären könnte, dem wollen wir das Schwert Friedrichs des 
Großen nicht anvertrauen. “1 Mit diesen Worten umriß Benedikt Waldeck, 
der allseits anerkannte Führer der preußischen Demokraten, die Haltung 
seiner Fraktion zur Einsetzung der provisorischen Zentralgewalt durch 
die Paulskirche. Preußisches Selbst- und Sendungsbewußtsein, prinzi­
pielle Anerkennung der deutschen Nationalversammlung, aber doch 
Anspruch auf das Recht, ihren Beschlüssen entgegenzutreten: dies ver­
bindet sich hier zu einer widerspruchsvollen Position. Nicht weniger 
widerspruchsvoll war aber auch die Haltung der preußischen Liberalen 
zum Frankfurter Parlament. Auch sie waren bereit, die übergeordnete 
Autorität der deutschen Nationalversammlung grundsätzlich anzuerken­
nen, warfen ihren dortigen Parteifreunden aber doch im konkreten Ein­
zelfall immer wieder vor, über den Anspruch Preußens auf Bewahrung 
seiner spezifischen Identität innerhalb des deutschen Nationalstaates 
leichtfertig hinwegzugehen und bei einer Reihe von Beschlüssen die 
preußischen Interessen verletzt zu haben. Auch die preußische National­
versammlung, so hieß es dort, sei ein legitimes Organ der Volkssouve­

1 Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der preußischen 
Staatsverfassung berufenen Versammlung, Band 1. Berlin 1848, S.417 (11.7. 1848). Vgl. 
auch unten S. 19, Anm. 12. Vom ersten Band dieser stenographischen Berichte gibt es zwei 
Ausgaben, die bei völlig identischem Titelblatt und Inhaltsverzeichnis auf Grund eines 
unterschiedlichen Umbruchs in der Seitenzählung erheblich voneinander abweichen. 
Zitiert wird hier nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Münster; ein Exemplar der 
anderen Ausgabe befindet sich in der Universitätsbibliothek Bielefeld.
Für die genauere Begründung der im Einleitungsabschnitt vertretenen Auffassungen 
verweise ich auf die entsprechenden Kapitel meiner Darstellung: „Deutscher Parlamenta­
rismus in der Revolutionszeit 1848-1850*, Düsseldorf 1977 (Handbuch der Geschichte des 
deutschen Parlamentarismus). Das Verhältnis der preußischen zur deutschen Nationalver­
sammlung konnte dort nicht im Einzelnen behandelt werden. Es liegen auch sonst bisher 
keine Untersuchungen darüber vor, und insofern sucht dieser Beitrag über den gegenwär­
tigen Forschungsstand hinauszuführen.
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ränität, sie repräsentiere einen Teil des deutschen Volkes gegenüber dem 
Ganzen, das in der Paulskirche seinen Willen artikuliere. Waren dort aber 
nicht auch die Abgeordneten des preußischen Volkes versammelt? War 
es überhaupt vorstellbar, daß gleichzeitig zwei oder mehrere Organe der 
Volkssouveränität in Deutschland existierten, und wie war dann gegebe­
nenfalls ihr Verhältnis zueinander zu bestimmen?

Die aus dieser Problematik entstehende untergründige Spannung im 
Verhältnis zwischen deutscher und preußischer Nationalversammlung 
wurde bis zur Auflösung des preußischen Parlaments Anfang Dezember 
1848 nicht ausgeräumt. Als möglicher Konfliktherd schon vor dem 
Zusammentritt beider Versammlungen erkannt und im Verlauf des Jah­
res bei verschiedenen Streitpunkten deutlich ins Bewußtsein der Öffent­
lichkeit getreten, drohten die Gegensätze zwischen Frankfurt und Berlin 
im Herbst zu einem Machtkampf von prinzipieller Bedeutung zu werden, 
als die deutsche Linke versuchte, die preußische Nationalversammlung 
zu einem demokratischen Gegengewicht gegen die Paulskirche zu 
machen. Noch bevor dieses Ziel erreicht war, verhinderte der Konflikt 
zwischen Krone und Nationalversammlung in Preußen, daß sich der 
Gegensatz zwischen den beiden Parlamenten zu voller Schärfe zuspitzte. 
In der Stellungnahme der Fraktionen des Zentrums der deutschen Natio­
nalversammlung zu diesem Konflikt wurden bereits Möglichkeiten für 
ein „Aufgehen“ Preußens in Deutschland unter Verzicht auf eine 
getrennte Konstitutionalisierung der preußischen Monarchie erörtert, 
welche während der Revolution von 1918/19 erneut Aktualität erhalten 
sollten.

Im Rahmen einer vergleichenden Fragestellung zur Entwicklung des 
Parlamentarismus im Reich und in Preußen kann das Verhältnis zwischen 
deutscher und preußischer Nationalversammlung jedoch auch noch unter 
anderen Aspekten betrachtet werden. Es ist unbestreitbar, daß sich die 
Anfänge des deutschen Parlamentarismus am Beispiel der Paulskirche 
besonders gut untersuchen lassen. Während der mehrtägigen Debatte 
über die Einsetzung der provisorischen Zentralgewalt vertraten die Spre­
cher aller Fraktionen mit Ausnahme der äußersten Rechten den Grund­
gedanken des parlamentarischen Systems, daß die personale Zusammen­
setzung des Ministeriums und die allgemeinen Grundsätze der Regie­
rungstätigkeit dem Mehrheitswillen der Volksvertretung entsprechen 
müßten. Im Rahmen dieses Grundkonsenses entwickelten die Fraktionen 
allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Ausgestaltung 
der parlamentarischen Regierungsweise im einzelnen. Wie man sich den 
Vorgang eines Ministersturzes für den Fall vorstellte, daß ein Kabinett im 
Widerspruch zur Mehrheit der Volksvertretung im Amt zu bleiben 
gedachte, ist aus dem Entwurf für ein Gesetz über die Ministerverant­
wortlichkeit ablesbar. Die Entwicklung des Geschäftsverfahrens und 
seine Rationalisierung nach den Bedürfnissen eines fast 600 Mitglieder 
umfassenden parlamentarischen Gremiums, die Entstehung und Verfe­
stigung des Fraktionswesens, die Ausbildung sonstiger parlamentari­
scher Infrastrukturen sind auf Grund vielfältiger Quellenzeugnisse und 
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zahlreicher zeitgenössischer Memoiren in der Paulskirche sehr gut zu 
verfolgen. Die Bildung des ersten Reichsministeriums erfolgte so, daß es 
mit einer Mehrheit in der Nationalversammlung rechnen konnte. Wäh­
rend der Kabinettskrise, welche infolge der Auseinandersetzungen um 
den Waffenstillstand von Malmö ausbrach, wurde streng nach parlamen­
tarischen Spielregeln verfahren, und auch die Ablösung Schmerlings 
durch Heinrich v. Gagem im Amt des Reichsministerpräsidenten Ende 
1848 erfolgte auf Grund der Tatsache, daß sich innerhalb der Regierungs­
koalition von Casino, Landsberg und Augsburger Hof die Befürworter des 
„kleindeutschen" Programms durchgesetzt hatten.

Bei alledem läßt sich allerdings nicht übersehen, daß in diesem Pauls­
kirchen-Parlamentarismus der exekutive Faktor nur rudimentär ausgebil­
det war und daß diesem Parlamentarismus daher etwas von theoretischer 
Sandkastenspielerei anhaftet. Die provisorische Zentralgewalt bean­
spruchte zwar die vollziehende Gewalt in allen Angelegenheiten, „wel­
che die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt des deutschen Bundesstaa­
tes betreffen", den Oberbefehl über die gesamte bewaffnete Macht und 
die völkerrechtliche und handelspolitische Vertretung Deutschlands 
gegenüber dem Ausland.2 * Für die Durchsetzung dieses Anspruches war 
sie jedoch auf den guten Willen der deutschen Einzelstaaten angewiesen, 
welche nach wie vor über alle exekutiven Machtmittel der Staatsgewalt 
verfügten. Unmittelbare Verwaltungsaufgaben hatte die provisorische 
Reichsregierung nicht, und aus Mangel an Kompetenz besaß auch die 
deutsche Nationalversammlung nicht die klassischen Druckmittel der 
Legislative gegenüber der Exekutive: das Steuerbewilligungs- und Bud­
getrecht. Der deutschen Nationalversammlung fehlte außerdem die 
Zuständigkeit für unmittelbare Hilfs- oder Reformmaßnahmen im sozia­
len und wirtschaftlichen Bereich, in Verwaltung, Rechtsprechung und 
Militärwesen, und so bewegten sich ihre Verfassungsdebatten immer 
wieder auf einer Ebene ungewollter, aber doch deutlicher Distanz zu den 
Sorgen und Anliegen der breiten Masse der Bevölkerung.

Ganz anders war dies bei der preußischen Nationalversammlung. Sie 
stand in fortwährenden spannungsreichen Auseinandersetzungen mit 
den Ministerien Camphausen, Hansemann und Pfuel, welche sich durch­
weg zum System der Majoritätsregierung bekannten, selbst aber auch 
ständig um die Behauptung ihrer Stellung gegenüber dem König und der 
Kamarilla und um die Durchsetzung ihrer Politik gegen die altpreußi­
schen Traditionen und überkommenen Strukturen in Militär, Justiz und 
Verwaltung zu ringen hatten. Die preußische Nationalversammlung hat 
den Kreis ihrer Wirksamkeit von Anfang an sehr weit gezogen und nicht 
auf die Verfassungsberatungen im engeren Sinne beschränkt. Immer 
wieder mit den Unruhen in der Hauptstadt konfrontiert, aus ihren Wahl­
kreisen mit einer Fülle von Petitionen überhäuft, gelegentlich auch von 

2 Abs. 2 des Reichsgesetzes über die Einführung einer provisorischen Zentralgewalt für 
Deutschland vom 28. Juni 1848. Druck bei Ernst Rudolf Huber: Dokumente zur deutschen
Verfassungsgeschichte, Band 1. Stuttgart 31978, S. 340.
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einem übersteigerten Bedürfnis zu Profilierung und politischer Selbstdar­
stellung getrieben, standen ihre Abgeordneten den politischen und sozia­
len Bewegungen der 48er Revolution viel näher als diejenigen des deut­
schen Parlaments. Besonders die demokratische Linke hat dabei sehr 
bald ein stark ausgeprägtes Bewußtsein dafür entwickelt, daß die Errun­
genschaften der Revolution nicht gesichert waren und die beste Verfas­
sung nur einen relativen Wert hatte, solange in Heer, Justiz und Verwal­
tung der alte Geist, die alten Personen und die alten Vorschriften herrsch­
ten, und sie hat daher die Minister mit einer Flut von Interpellationen und 
Anträgen eingedeckt, die alle auf eine grundlegende Reform dieser alten 
Strukturen zielten und die schließlich im „Antrag Stein" gipfelten, bei 
dem es letztlich um die parlamentarische Kontrolle der militärischen 
Kommandogewalt und damit des eigentlichen Zentrums der Machtaus­
übung im preußischen Staat ging.3

So erhielten die parlamentarischen Auseinandersetzungen in Berlin 
einen ganz anderen Charakter als in Frankfurt, und sie können deshalb 
dazu dienen, ein zu sehr von der alles überstrahlenden Erscheinung der 
Paulskirche geprägtes Bild des deutschen Parlamentarismus in der Revo­
lutionszeit modifizierend zu ergänzen. Auch in den deutschen Mittel- und 
Kleinstaaten entwickelte sich nach der Märzbewegung 1848 ein ähnli­
cher, pragmatisch gehandhabter Parlamentarismus, doch hatte dieser 
insofern einen andersartigen spezifischen Charakter, als er sich in der 
Regel im Zusammenspiel zwischen den Märzministerien und den libera­
len Gruppierungen in Landtagen entwickelte, die noch im Vormärz unter 
vormärzlichen Wahlrechtsrestriktionen gewählt worden waren und inso­
fern eine Klammer der Kontinuität über die Märzrevolution hinweg 
darstellen. Die preußische Nationalversammlung hingegen war wie das 
deutsche Parlament nach einem fast allgemeinen, gleichen (im Falle 
Preußens allerdings indirekten) Wahlrecht gewählt worden. Sie ist mit 
der Paulskirche sowohl nach der Zahl der Abgeordneten wie nach der 
Bedeutung der zu lösenden Aufgaben durchaus vergleichbar. In ihrem 
politischen Profil unterschied sie sich insofern von der deutschen Natio­
nalversammlung, als die demokratische Linke in ihr zunehmend an 
Gewicht gewann und schließlich bei einigen entscheidenden Abstim­
mungen zusammen mit den Fraktionen der Mitte die Mehrheit erringen 
konnte; In ihrer sozialen Zusammensetzung hatte sie im Vergleich zum 
Honoratiorenparlament der Paulskirche einen erheblich höheren Anteü 
von Bauern und Handwerkern. Auch sie freilich ist geprägt von einer 
Dominanz der Juristen und Beamten.

Im folgenden wird zunächst das Verhältnis der preußischen zur deut­
schen Nationalversammlung behandelt und an zentralen Konfliktpunk­
ten verdeutlicht werden. Danach wird auf die Entwicklung der Beziehun­
gen zwischen der preußischen Nationalversammlung und den Ministe­
rien, vor allem dem Kabinett Auerswald-Hansemann eingegangen. Beide 
Problemkreise sind in der wissenschaftlichen Literatur bisher nicht mono­

3 Vgl. dazu unten S. 31 ff.
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graphisch untersucht worden, wie denn überhaupt die Geschichte der 
preußischen Nationalversammlung bislang keine umfassende Darstel­
lung erfahren hat. Im abschließenden Teil soll knapp der gegenwärtige 
Forschungsstand zur Haltung der deutschen Nationalversammlung im 
Konflikt zwischen Krone und Nationalversammlung in Preußen zusam­
mengefaßt werden.

I. Preußisches Selbstbewußtsein und
deutsche Nationalbewegung

In den Wochen vor der Eröffnung der preußischen Nationalversamm­
lung fehlte es in der öffentlichen Meinung nicht an Stimmen, welche 
forderten, ihre Einberufung bis zum Abschluß des deutschen Verfas­
sungswerkes zu verschieben; alles andere müsse notwendig als Schlag 
Preußens gegen die deutsche Einigung aufgefaßt werden.4 Auch der vom 
Vorparlament als permanentes Organ zur Überwachung der Wahlvorbe­
reitungen für die deutsche Nationalversammlung eingesetzte 50er-Aus- 
schuß beschloß am 25. April, konstituierende Versammlungen in den 
Einzelstaaten sollten erst dann einberufen werden, wenn die Reichsver­
fassung vollendet sei.5 Das preußische Märzministerium Camphausen- 
Hansemann war von diesen Argumenten nicht ganz unbeeindruckt, es 
glaubte jedoch, die Konstitutionalisierung Preußens und die gesetzliche 
Absicherung der Märzverheißungen nicht auf unbestimmte Zeit vertagen 
zu dürfen und bei seiner Tätigkeit nicht auf den Rückhalt einer Volksver­
tretung verzichten zu können.6 In der Thronrede, mit welcher der König 
die preußische Nationalversammlung am 22. Mai 1848 eröffnete, wurde 
die ausdrückliche Anerkennung einer übergeordneten Geltung der 
Beschlüsse des deutschen Parlaments für Preußen aber doch sorgfältig 
vermieden,7 und auch der im Plenum nicht behandelte Entwurf für eine 
Antwortadresse ging darüber nicht wesentlich hinaus.8 Nachdem dann 
aber die deutsche Nationalversammlung unter Abschwächung des 
Antrags Raveaux am 27. Mai beschlossen hatte, die verfassunggebenden 
Arbeiten in den Einzelstaaten brauchten nicht bis zum Ende der Beratun­
gen der deutschen Nationalversammlung zu ruhen, die Reichsverfassung 
werde jedoch nach ihrer Verabschiedung die übergeordnete Norm für die 

4 Joseph Hansen: Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 
1830-1850, 2. Band. 2. Hälfte, bearb. von Heinz Boberach. Köln-Bonn 1976, S. 85 f., S. 89, 
S. 201 u. öfter.

5 Ebd., S. 89, Arun. 3.
6 Vgl. ebd., S. 85, Anm. 7 und S. 148, Anm. 2.
7 Verh. Band 1, S. 1.
8 Druck des Entwurfs bei Adolf Wolff: Berliner Revolutionschronik. Darstellung der Berliner 

Bewegungen ün Jahre 1848 nach politischen, sozialen und literarischen Beziehungen, 
Band 3. Berlin 1854, S. 394f. Nachdem das Ministerium Camphausen-Hansemann die 
Verabschiedung einer Antwortadresse am 31. Mai 1848 zur Kabinettsfrage gemacht hatte 
(vgl. unten S. 28), erklärte das Ministerium Auerswald-Hansemann nach seinem Amtsan­
tritt die Überarbeitung des inzwischen vorliegenden Entwurfs erneut zur Kabinettsfrage, 
und die Versammlung verzichtete danach auf die Verabschiedung der Adresse.
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Gültigkeit aller verfassungsrechtlichen Bestimmungen der Einzelstaaten 
bilden,9 suchte auch die preußische Linke eine prinzipielle Klärung 
dieses Problems herbeizuführen, indem sie den Antrag einbrachte, die 
preußische Nationalversammlung möge erst nach Fertigstellung des 
deutschen Verfassungswerkes einen „Endbeschluß“ über die preußische 
Verfassung fällen, sich bis dahin aber vorrangig mit den Fundamentalge­
setzen zur Verankerung der in der Revolution errungenen Rechte und 
Freiheiten beschäftigen, überdies auch eine eigene Kommission für die 
Aufrechterhaltung einer ständigen Verbindung zwischen den beiden 
Parlamenten einsetzen.10 Im Plenum bestand jedoch wenig Interesse, 
diesen Gedanken einer Koordinierung der Arbeit zwischen den beiden 
Parlamenten sofort zu diskutieren. So wurde dem Antrag eine besondere 
Dringlichkeit nicht zuerkannt, und er verschwand in den Abteüungen.

Als die deutsche Nationalversammlung dann durch das Gesetz vom 
28. Juni 184811 die provisorische Zentralgewalt eingesetzt und nach 
Gagems „kühnem Griff" den Erzherzog Johann von Österreich zum 
monarchisch unverletzlichen Reichsverweser gewählt hatte, brachte die 
demokratische Linke erneut das Verhältnis zwischen Frankfurt und Ber­
lin auf die Tagesordnung der preußischen Nationalversammlung. Sie 
beantragte durch Johann Jacoby, die Einsetzung eines unverantwortli­
chen vorläufigen Reichsoberhauptes zu mißbilligen und sich somit auf die 
Seite der Linksfraktionen der Paulskirche zu stellen. Im übrigen jedoch 
sollte die Kompetenz der Nationalversammlung zu einem solchen 
Beschluß ausdrücklich anerkannt und die Vorbehalte der preußischen 
Regierung gegen ihn zurückgewiesen werden.12

Während der dadurch ausgelösten zweitägigen Grundsatzdebatte am 
11./12. Juli hat sich keine Fraktion rückhaltlos für ein Aufgehen Preußens 
in Deutschland ausgesprochen. Zwar gab es einige Abgeordnete auf der 
Linken und im linken Zentrum, welche in einem Untergang Preußens als 
Staat kein Unglück sahen und es für durchaus vorstellbar hielten, daß 
Preußen auf den Rang einer Provinz des geeinten Deutschland absinke: 
„Die Einwohner, die Geschlechter Preußens werden bleiben und sich 
glücklicher fühlen".13 Das blieben jedoch Einzelstimmen, und keine 
Fraktion war bereit, den Fortbestand der preußischen Monarchie in das 

9 Einzelheiten dazu bei Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 1848-1850, S. 195 f.
10 Antrag Behnsch, Verh. Band 1, S. 137 (7. Juni 1848). Die Zuordnung der Abgeordneten 

erfolgt hier durchweg nach der materialreichen und für die innere Geschichte der preußi­
schen Nationalversammlung grundlegenden Arbeit von Richard Schrader: Die Fraktionen 
der preußischen Nationalversammlung von 1848. Phil. Diss. Leipzig 1923 (MS).

11 Vgl. oben S. 16, Anm. 2.
12 Verh. Bandl, S.367 (7. Juli 1848). Die preußische Regierung hatte in ihrem Anerken­

nungsschreiben darauf hingewiesen, daß sie der Einsetzung der Zentralgewalt durch 
einseitigen Akt der Nationalversammlung nur unter schweren Bedenken zustimme, daß 
dieser Vorgang keinesfalls als Präzedenz für vergleichbare Fälle in der Zukunft gelten 
dürfe und daß die preußische Regierung die Bestimmung über die notwendige Beteiligung 
der Nationalversammlung an der Entscheidung über Krieg und Frieden so interpretiere, 
daß nicht in jedem Fall eine vorherige Zustimmung der Nationalversammlung nötig sei 
(ebd., S.360). Auf eben diesen, ihm sehr gelegen kommenden Vorbehalt bezog sich 
Waldeck bei seinen eingangs zitierten Worten.

13 Ebd., S. 445 (v. Kirchmann).
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Belieben der deutschen Nationalversammlung zu stellen. Das gilt auch 
für die nach ihrem eigenen Selbstverständnis spezifisch „deutsche“ Frak­
tion, das linksliberale Zentrum Rodbertus. Es nahm für die einzelstaatli­
chen Parlamente ausdrücklich das Recht in Anspruch, nach dem Vorbüd 
der Vereinigten Staaten aus den Jahren 1787/1788 über die endgültige 
Annahme der Reichsverfassung zu entscheiden, und bis zu diesem Zeit­
punkt forderte es für das preußische Parlament das Recht, zumindest bei 
einem Dissens zwischen preußischer Regierung und deutschem Parla­
ment die letzte Entscheidung zu fällen. Der Paulskirche von vornherein 
eine Blankovollmacht für alle denkbaren Beschlüsse zu geben, war man 
nicht bereit, wies vielmehr ausdrücklich darauf hin, daß in den Gesetzen 
über die Einberufung der deutschen Nationalversammlung den Einzel­
staaten ein Mitwirkungsrecht bei der Verabschiedung der Reichsverfas­
sung vorbehalten sei. Bei der Abgrenzung der Kompetenzen zwischen 
dem Reich und den Einzelstaaten müsse die preußische Volksvertretung 
eine Möglichkeit zur Mitsprache haben.14

Auch die Sprecher des weiter rechts stehenden Zentrums Duncker- 
Kosch betonten, daß gewisse Vorbehalte gegenüber dem Souveränitäts- 
anspruch der Paulskirche notwendig seien. Sie habe kein Mandat zur 
Gründung eines unitarischen Reiches unter Auslöschung aller Staatsindi­
vidualitäten.15 Für das Zentrum Harkort ging der Abgeordnete Zachariä 
vor allem auf die grundsätzlichen Probleme ein, die sich aus der mitein­
ander konkurrierenden Existenz zweier konstituierender Versammlun­
gen ergaben: nur für die gesamtdeutsche Frage liege das Mandat des 
preußischen Volkes bei seinen Abgeordneten im deutschen Parlament.16

Die rechte Seite der preußischen Nationalversammlung, deren politi­
sche Grundauffassungen sonst im großen und ganzen denen des Frank­
furter „Casino“ entsprachen, stellte sich voll hinter das Ministerium und 
dessen Vorbehalte gegen die Frankfurter Machtansprüche. Für sie stand 
oder fiel mit der Ablehnung oder Annahme des Antrags Jacoby das 
historische Preußen. Sie bekannte sich zu dem „Lokalpatriotismus“, des­
sen Aussterben der Abgeordnete Jung von der äußersten Linken gefor­
dert hatte,17 und äußerte ihren Abscheu über die kalte Entschlossenheit 
und rücksichtslose Konsequenz, mit der hier die Existenz des alten 
Preußen in Frage gestellt würde und Preußens Könige zu „Präfekten der 
größten Provinz “Deutschlands herabgewürdigt werden sollten.18

Die Linke hatte sich in dieser Debatte zunächst gegen den Vorwurf der 
Inkonsequenz zu verteidigen, man könnte nicht gleichzeitig das Recht 
der Paulskirche zu souveränen Entscheidungen betonen und einen auf 
Grund dieses Rechtes gefaßten Beschluß mißbilligen. Demgegenüber 

14 Vgl. dazu vor allem die Reden Weichsels, Arntz' und v. Kirchmanns ebd., S. 435, S.442f. 
und S.4451.

15 So Wachsmuth ebd., S. 434 f.
16 Ebd., S. 421 f.
17 Ebd., S. 441 (v. Sydow).
18 v. Sydow, ebd.
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interpretierte sie ihren Antrag als einen „warnenden Zuruf“, zu dem 
jedes Organ der öffentlichen Meinung, um so mehr die konstituierende 
Versammlung für Preußen berechtigt sei.19 Auch innerhalb der preußi­
schen Linken gab es überdies (ungeachtet aller beißend scharfen Kritik 
an den vormärzlichen Verhältnissen) eine selbstverständliche Treue zum 
preußischen Staat, zu seiner Geschichte und zu seiner Tradition, und so 
war es wohl doch kein hergeholtes taktisches Argument gegen die 
Institution einer mit demokratischen Prinzipien unvereinbaren unverant­
wortlichen Reichsverweserschaft, wenn Waldeck die Gefahr einer 
Mediatisierung Preußens unter ein erneuertes habsburgisches Kaisertum 
an die Wand malte und unter dem Beifall der Tribüne mit den eingangs 
zitierten Worten den Schatten Friedrichs des Großen beschwor.20 Auch 
der innerhalb der Linken freilich relativ weit rechts stehende Temme 
betonte, daß ihn die Frankfurter Beschlüsse in seiner Eigenschaft als 
Preuße „schmerzlich berührt" hätten.21 Er wolle ein starkes monarchi­
sches Preußen in einem starken Deutschland und gehöre nicht zu denen, 
welche der deutschen Nationalversammlung das Recht zugeständen, 
Teile des preußischen Staatsgebietes von der Monarchie zu trennen, 
Preußen zur Republik umzuwandeln oder gar die Existenz des Staates 
überhaupt in Frage zu stellen: „Das deutsche Parlament hat zu entschei­
den über das Recht des Ganzen, über die ganze Verfassung, aber sie darf 
nicht eingreifen in die Rechte des preußischen Staates oder irgend eines 
anderen Staates des deutschen Reiches.“22 Wie sich Temme die Verfas­
sung eines kraftvollen Bundesstaates vorstellte, die nicht in die bisheri­
gen Souveränitätsrechte der deutschen Staaten eingriff, wurde von ihm 
allerdings nicht im einzelnen ausgeführt. Ob nun Waldeck und Temme 
mit ihrem preußischen Staatspatriotismus oder Jung mit seiner Bereit­
schaft zu völliger Mediatisierung und Zerstückelung Preußens die Mehr­
heit der damaligen preußischen Linken repräsentieren, ist nach bisheri­
ger Kenntnis schwer zu entscheiden.23 Sicherlich hing ihre Stellung zur 
Zukunft Preußens bis zu einem gewissen Grad auch je nach der Situation 
von der Antwort auf die Frage ab, auf welchem Weg ein Mehr an 
Liberalisierung und Demokratisierung für Preußen und Deutschland zu 
erwarten sei. Insgesamt wurde während der Debatte über den Antrag 
Jacoby eine allgemeine Distanzierung vom deutschen Parlament spürbar, 
wobei in allen Fraktionen ein starkes preußisches Selbstbewußtsein und 
der unbedingte Wille zur Aufrechterhaltung der staatlichen Selbständig­
keit Preußens sich äußerte, bei der Linken aber auch die Enttäuschung 
über die Vorentscheidung zugunsten einer monarchischen Reichsverfas­

19 Ebd., S. 416 (Waldeck).
20 Vgl. oben S. 14, Anm. 1.
21 Verh. ebd., S.438.
22 Ebd., S. 439.
23 Ob die preußische Linke tatsächlich „zunächst von der revolutionären Macht der Paulskir­

che eine unitarisch-demokratische Verfassung und die Vernichtung des alten Preußen* 
erhofft hat (Schrader, Fraktionen S.42), erscheint im Lichte dieser Äußerungen höchst 
fraglich und bedürfte noch einer eingehenden Prüfung.
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sung hinzutrat, bei den Liberalen hingegen ein demonstratives Bekennt­
nis zum Preußentum seinen Ausdruck fand. So wurde der Antrag Jacoby 
schließlich bei 262 Gegenstimmen und 48 Enthaltungen von nur 
53 Abgeordneten der Linken bejaht, die Vorbehalte der preußischen 
Regierung gegenüber der provisorischen Zentralgewalt also indirekt ge­
billigt.24

Der bereits bei diesen Vorgängen deutlich gewordene Gegensatz zwi­
schen der deutschen und der preußischen Nationalversammlung und 
ganz besonders zwischen den liberalen Fraktionen der beiden Parla­
mente verschärfte sich noch, als am 16. Juli der Kriegsminister der provi­
sorischen Zentralgewalt, der preußische General Peucker, an alle einzel­
staatlichen Kriegsminister die Weisung erließ, am 6. August hätten alle 
Bundestruppen zu einer Parade mit anschließender Huldigung für den 
Reichsverweser auszurücken und von diesem Tage an die Farben 
Schwarz-Rot-Gold anzulegen.25 Indem der Reichskriegsminister diesen 
Erlaß direkt den einzelstaatlichen Kriegsministern zustellte, dokumen­
tierte er zugleich, daß er ihnen gegenüber ein unmittelbares Weisungs­
recht beanspruchte.

In Preußen löste dieser Erlaß einen spontanen Sturm der Empörung in 
der öffentlichen Meinung aus, konnte er doch tatsächlich wie der erste 
Schritt zu einer Mediatisierung Preußens wirken. Der Berliner Korrespon­
dent der „Allgemeinen Zeitung“ hatte schon aus Anlaß der Debatte über 
den Antrag Jacoby geschrieben, es sei eine gefährliche Täuschung zu 
glauben, die „altpreußische Partei“ bestehe nur aus „Beamten, Militärs 
und Gutsbesitzern“, welche bewußt das „Feuer des Mißvergnügens“ 
gegen das deutsche Parlament schürten. „Wenn man das glaubt, kennt 
man unsere Provinzen nicht. Diese Herren haben wenig Einfluß auf eine 
Bevölkerung, die ihr von den Urgroßvätern ererbtes Nationalbewußtsein 
als ein Patrimonium für sich hat... Die Pommem, die Preußen, die 
Kurmärker, die Altmärker, die Magdeburger, ein großer Teil der Schle­
sier und Westfalen bis über den Rhein wollen Preußen bleiben. Sie wollen 
ihre Geschichte, ihre Erinnerungen, ihre selbständigen Einrichtungen 
nicht aufgeben, sie wollen ein Königtum bleiben, selbst wenn der König 
es aufgäbe. Laut werden ihre Stimmen selten, aber wenn sie sich zur Tat 
erhöben, wäre es keine leichte Aufgabe, sie zu bewältigen.“26 Hielt 
dieser Korrespondent es schon damals für möglich, daß es im Falle der 
Annahme des Antrags Jacoby zu einer Art royalistischen Gegenrevolu­
tion dieser schweigenden Mehrheit kommen könnte, so äußerten nach 
dem Bekanntwerden des Peuckerschen Erlasses auch prominente preußi­
sche Rechtsliberale die Befürchtung, daß es zum Bürgerkrieg führen und 
der König seinen Thron verlieren könne, wenn er den Huldigungserlaß 

24 Verh. ebd., S. 452.
25 Druck des Huldigungserlasses bei Huber, Dokumente Band 1, S. 343 f.
26 Allgemeine Zeitung (Augsburg) Nr.200, S.3189 (18.7. 1848, Datum des Berichtes: 13.7.

1848).
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vollziehen würde.27 In welchem Maße dieser Erlaß gerade jenes preußi­
sche Bürgertum verprellte, auf dessen Zustimmung die liberale Mehrheit 
der Paulskirche bei ihren ganzen nationalen Verfassungsplänen rech­
nete, zeigt auch der Verlauf des Kongresses konstitutioneller Vereine aus 
ganz Deutschland, der am 22. Juli auf Einladung des konstitutionellen 
Klubs Berlin in der preußischen Hauptstadt stattfand. Er stand offensicht­
lich ganz im Zeichen des Gegensatzes zwischen „Schwarz-Weiß" und 
„ Schwarz-Rot-Gold ”, und anscheinend war hier zur Enttäuschung der 
süddeutschen Teilnehmer nur eine Minderheit der preußischen Vereine 
dazu bereit, preußische Sonderinteressen ohne weiteres dem Wohl des 
ganzen Deutschland unterzuordnen.28 Einem Berliner Geschäftsmann, 
der Ende Juli in der Börse die Ansicht äußerte, die preußische Nationali­
tät müsse der deutschen geopfert werden, schlug daraufhin eine Welle 
feindseliger Animosität entgegen, und viele der Anwesenden sollen ihre 
deutschen Kokarden abgerissen und mit Füßen getreten haben.29 Die 
preußische Nationalversammlung nahm es ohne Widerspruch hin, daß 
der Huldigungserlaß in Preußen praktisch unausgeführt blieb. Die Linke 
kritisierte nur in sehr gemäßigter Form den ungenügenden Vollzug des 
Erlasses durch die preußische Regierung und sprach in diesem Zusam­
menhang von einer nach ihrer Ansicht künstlich genährten Begeisterung 
für das spezifische Preußentum, die von ihr sofort angekündigte Interpel­
lation wurde jedoch erst am 5. September eingereicht.30

Diese Gegensätze führten auch zu erheblichen politischen Differenzen 
zwischen den rheinischen Liberalen in Frankfurt und Berlin. Nachdem 
der am 20. Juni von seinem Posten als preußischer Ministerpräsident 
zurückgetretene Ludolf Camphausen es abgelehnt hatte, die ihm von 
seinen Parteifreunden aus dem Casino zugedachte Stelle eines Reichsmi­
nisterpräsidenten anzunehmen, weil er nicht an einer Mediatisierung 
Preußens mitwirken wollte, versuchten Mevissen, Beckerath und andere 
immer wieder vergeblich, ihren vormaligen politischen Weggefährten 
Hansemann zu einer rückhaltlosen Anerkennung der Zentralgewalt und 
zu einer Koordinierung der deutschen Politik zwischen Frankfurt und 
Bertin zu bewegen.31 Beckerath, der Ende Juli zu diesem Zweck in die 
preußische Hauptstadt gefahren war, klagte damals voller Enttäuschung 
über die dort überall spürbare „Hinneigung zum exklusiven Preußen­
tum",32 ganz besonders aber über den „wirklich niedrigen, mit früherem 
Wirken für die deutsche Sache unvereinbaren Standpunkt" Hanse­

27 Beckerath an seine Frau, 25.7.1848: Hansen, Rhein. Briefe Band 2,2, S. 326. Vgl. auch H. v. 
Auerswald an Mevissen, 28.7. 1848: Joseph Hansen, Gustav v. Mevissen, Band 2. Berlin 
1906, S. 414.

28 Einzelheiten dazu bei Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 1848-1850, S. 388 f.
29 Veit Valentin, Geschichte der deutschen Revolution 1848-1849, Band 2. Berlin 1931, 

S. 244.
30 Verh. Band 1, S. 694 und Band 2, S. 1094.
31 Vgl. dazu die Quellen bei Hansen, Rhein. Briefe Band 2,2, S. 296 ff.
32 Ebd., S. 329 (Beckerath an seine Frau, 27. Juli 1848).
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manns.33 Der Führer des linken Zentrums, Kultusminister Rodbertus, 
schied damals allerdings wegen Differenzen über die nationale Politik 
Hansemanns aus dem Kabinett aus. Ein mindestens gleichrangiges Motiv 
dürfte dabei jedoch gewesen sein, daß sich der ehrgeizige Politiker nicht 
in dem „Ministerium der Bourgeoisie“ verbrauchen wollte, das damals 
mit zunehmender Heftigkeit von links und rechts her angegriffen wurde 
und das auch Rodbertus bald mit allen parlamentarischen Mitteln zu 
stürzen suchte.

Der in der Paulskirche so heftig kritisierte Waffenstillstand von Malmö 
wurde von der preußischen Nationalversammlung mit einem nur als 
Zustimmung zu deutenden Schweigen zur Kenntnis genommen, nach­
dem vorher schon verschiedentlich die großen Opfer und Lasten zur 
Sprache gebracht worden waren, welche der preußische Staat hier um 
der nationalen Sache willen auf sich genommen habe. Daß die deutsche 
Nationalversammlung ihren ursprünglichen Beschluß gegen die Ausfüh­
rung des Waffenstillstandes wenige Tage später revidierte, nahm man in 
Berlin mit spürbarer Erleichterung zur Kenntnis, wurde so doch der 
mögliche Anlaß zu einem neuen schweren Konflikt zwischen den beiden 
Parlamenten aus dem Weg geräumt.

Um den ungünstigen Eindruck zu verwischen, den das Verhalten von 
preußischer Regierung, Nationalversammlung und öffentlicher Meinung 
gegenüber der Zentralgewalt in weiten Teüen Deutschlands gemacht 
hatte, veranlaßte Rodbertus die preußische Nationalversammlung am 
3. Oktober zu einer demonstrativen Geste. Preußen, so erklärte er, „hat 
gegen Deutschland was gut zu machen".34 Bei der Stellungnahme zum 
Gesetz über die provisorische Zentralgewalt habe es „Mangel an Hinge­
bung" gezeigt, gegenüber dem Huldigungserlaß „offenes Widerstre­
ben“, beim Abschluß des Vertrags von Malmö „fast schon Separatismus“. 
Die Nationalversammlung möge daher jetzt erklären, daß die preußische 
Regierung nach ihrer Überzeugung bei den vorhersehbaren neuen Ver­
wicklungen in der Schleswig-Holstein-Frage zur Durchführung aller 
Beschlüsse der Zentralgewalt oder der deutschen Nationalversammlung 
„pflichtmäßig und kräftigst beitragen werde".35

Dieser Antrag brachte die liberale Rechte in gewisse Schwierigkeiten. 
Man wollte eigentlich nicht für ihn stimmen, konnte ihn aber auch nicht 
geradezu ablehnen, erklärte ihn für überflüssig und sprach sich deshalb 
für motivierten Übergang zur Tagesordnung aus, äußerte sich im übrigen 
aber noch einmal sehr befriedigt darüber, daß es in Reaktion auf den 
Huldigungserlaß in Preußen zu „einer Art von nationaler Erhebung" 
gekommen sei, wie man sie seit den Freiheitskriegen nicht mehr erlebt 
habe. Hier hätte sich gezeigt, „daß eine preußische Nation in Wirklichkeit 

33 Beckerath an Mevissen, 27.7. 1848: Hansen, Mevissen Band 2, S. 412.
34 Verh. Band 2, S. 1329. Ebd., die folgenden Zitate.
35 Ebd., S. 1326.
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noch existiere“.36 So wurde hier schließlich von einem bürgerlichen 
Liberalen, nicht einmal einem reaktionären Junker, die Aufwallung des 
Preußentums gegen die deutsche Zentralgewalt mit der Erhebung gegen 
die napoleonische Fremdherrschaft verglichen. Die Linke schwieg im 
Verlauf dieser Debatte völlig. Nachdem die von der rechten Seite bean­
tragte motivierte Tagesordnung mit 181 gegen 137 Stimmen abgelehnt 
worden war, winde der Antrag Rodbertus mit 275:17 Stimmen bei 
11 Enthaltungen angenommen.37

Knapp drei Wochen später führte die polnische Frage zu einem erneu­
ten Dissens zwischen der Berliner Versammlung und der Paulskirche. 
Nachdem die Verfassungskommission der preußischen Nationalver­
sammlung Ende Juli ihre Arbeit abgeschlossen hatte, war ihr Verfas­
sungsentwurf geschäftsordnungsgemäß in den Abteilungen und auch 
von der Zentralabteilung so weit behandelt worden, daß am 12. Oktober 
die Plenardebatte beginnen konnte.38 Dabei stellte sich sofort die Frage 
nach der Definition der Grenzen des preußischen Staates. Die Verfas­
sungskommission hatte dazu mit Mehrheit beschlossen, daß alle bisheri­
gen Gebiete der Monarchie auch in Zukunft ohne Unterschied den 
preußischen Staat büden und somit dem Gültigkeitsbereich der Verfas­
sung unterliegen sollten, d. h. also auch die überwiegend von Polen 
bewohnten Gebiete der Provinz Posen. Dies widersprach aber zumindest 
indirekt dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, nur die 
deutschen Gebiete der Provinz Posen in den deutschen Nationalstaat 
einzugliedern;39 wo die entsprechende Demarkationslinie endgültig ver­
laufen sollte, wurde zunächst offengelassen.

Die preußische Regierung hatte diesen Teilungsbeschluß von Anfang 
an im Prinzip gebilligt, und so lag auch zum Entwurf der Verfassungs­
kommission ein Gegenantrag Alfred v. Auerswalds, des Innenministers 
im Kabinett Camphausen, vor, wonach sich das durch die Verfassung neu 
zu konstituierende Preußen auf die zu Deutschland gehörenden Teüe der 
Monarchie beschränken sollte.40 Die polnischen Gebiete mochten dann, 
als Großherzogtum Posen mit der Krone Preußens in Personalunion ver­
bunden, eine eigene Verfassung erhalten. Dieses war auch der Stand­
punkt, welchen die liberale Rechte in Übereinstimmung mit dem mittler­

36 Ebd., S. 1332 (Baumstark). Eduard Baumstark zählte innerhalb der Rechten der preußi­
schen Nationalversammlung zu den entschiedenen Liberalen und wurde bald deren 
Hauptsprecher (Schrader, Fraktionen S. 100 f.). Er war Professor der Staatswissenschaften 
und Direktor der landwirtschaftlichen Akademie Eldena bei Greifswald. In den Jahren 
1849/50 gehörte er auch der Ersten preußischen Kammer und dem Erfurter Unionsparla- 
ment an.

37 Verh. ebd., S. 1342.
38 Druck des Verfassungsentwurfs bei K. G. Rauer: Protokolle der von der Versammlung zur 

Vereinbarung der Preußischen Verfassung ernannt gewesenen Verfassungs-Kommission, 
Berlin 1849, S. 108 ff.

39 Vgl. dazu Günter Wollstein: Das , Großdeutschland' der Paulskirche. Nationale Ziele in 
der bürgerlichen Revolution 1848/49. Düsseldorf 1977, S. 98 ff. Zum Ausgang der mehrtä­
gigen Polendebatte s. dort bes. S. 165.

40 Verh. Band 3, S. 1673.
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weile amtierenden Ministerium Pfuel während der Plenardebatte vertrat. 
Preußen, so sagte man hier, könne seinen Beruf für Deutschland nur 
erfüllen, wenn es seine nicht-deutschen Elemente ausscheide.41 Man 
warnte außerdem vor neuen Konflikten mit der deutschen Nationalver­
sammlung. Die Linke und das linke Zentrum hingegen sprachen sich für 
die Aufrechterhaltung der staatlichen Integrität Preußens aus.42 Sie 
bestritten der deutschen Nationalversammlung zwar prinzipiell nicht das 
Recht, die Grenzen Deutschlands endgültig festzustellen. Bevor jedoch 
preußische Staatsangehörige deutscher oder polnischer Nationalität aus 
dem künftigen Reich ausgeschlossen würden, müsse die preußische 
Nationalversammlung dazu gehört werden. Auch die preußische Regie­
rung sei nicht befugt gewesen, ohne Zuziehung der Nationalversamm­
lung Vorschläge über eine Teüung der Provinz Posen zu machen. Man 
wies außerdem darauf hin, daß die polnischen Abgeordneten sowohl in 
Frankfurt als auch in Berlin einhellig gegen eine erneute, „fünfte“ Tei­
lung Polens protestiert hätten und daß im März 1848 der gesamten 
Provinz Posen und nicht nur einem Teil davon eine nationale Reorganisa­
tion verheißen worden sei.

Bei der Abstimmung wurde das Amendement Auerswald verworfen, 
die Fassung der Kommissionsvorlage dagegen mit sehr großer Mehrheit 
angenommen; offensichtlich hatte sich also auch das rechte Zentrum 
dafür ausgesprochen. Auf Antrag des linken Zentrums wurde außerdem 
mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, den Polen ihre besonderen 
nationalen Rechte zu gewährleisten.43 Damit hatte sich die preußische 
Nationalversammlung also gegen eine Teilung der Provinz Posen und 
indirekt für eine Aufnahme der ganzen Provinz in das künftige deutsche 
Reich ausgesprochen. Die Paulskirche wies diesen Beschluß auf Antrag 
des in der Polenfrage besonders engagierten Wühehn Jordan am 
7. November in Übereinstimmung mit der Zentralgewalt zurück.44 Bis zur 
Auflösung der preußischen Nationalversammlung blieb dieser Gegensatz 
unausgetragen.

Die Beziehungen zwischen Frankfurt und Berlin drohten Ende Oktober 
auch noch durch einen erneuten Vorstoß der preußischen Linken gegen 
die Zentralgewalt und die deutsche Nationalversammlung schwer bela­
stet zu werden. Anlaß waren diesmal die Maßnahmen, welche die provi­
sorische Zentralgewalt nach den Septemberunruhen in Frankfurt und 
anderen Teüen Deutschlands zur Wiederherstellung und Aufrechterhal­
tung von Ruhe und Ordnung, insbesondere auch zum Schutz der Natio­
nalversammlung vor erneuten tätlichen Angriffen für nötig gehalten 

41 So Plönnis Verh. Band 3, S. 1735 (23.10. 1848).
42 Vgl. dazu besonders die Reden der Abgeordneten Philipps und Arntz vom Zentrum 

Rodbertus (Verh. Band 3, S. 1674 ff. und S. 1676 ff.) und des Abgeordneten d'Ester von der 
äußersten Linken (ebd., S. 1742 ff.).

43 Ebd., S. 1753. Das Stimmenverhältnis war hier 173:172, bei der Schlußabstimmung über 
den ganzen Art. I am 26. Okt. 1848 181:179 (ebd., S. 1811).

44 Vgl. Wollstein, GroBdeutschland der Paulskirche, S. 178 ff.
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hatte.45 Dabei war die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in 
Frankfurt und Umgebung suspendiert worden, waren mündliche oder 
schriftliche Beleidigungen der Nationalversammlung oder einzelner ihrer 
Mitglieder unter verschärfte Strafandrohung gestellt worden, waren die 
Regierungen aller deutschen Staaten zu Erhebungen über die Tätigkeit 
politischer Vereine angewiesen worden u. a. m. Diese Schritte wertete die 
preußische Linke in Übereinstimmung mit ihren Parteifreunden in ganz 
Deutschland als Beleg für die Tatsache, daß die provisorische Zentralge­
walt mittlerweile zur Repressionspolitik des ehemaligen Deutschen Bun­
des zurückgekehrt sei. Sie beantragte deshalb einen Beschluß des 
Inhalts, daß kein innere Angelegenheiten des preußischen Staates oder 
die Rechte seiner Bewohner berührendes Gesetz der Nationalversamm­
lung und kein entsprechender Erlaß der Zentralgewalt in Preußen ohne 
Zustimmung der Volksvertretung Geltung erlangen könne.46 Dem Ein­
wand, sie habe doch im Sommer selbst im Antrag Jacoby die uneinge­
schränkte Souveränität der Nationalversammlung betont, suchte die 
Linke mit dem Argument zu begegnen, daß es dabei um die Einsetzung 
der vornehmlich für die auswärtigen Beziehungen Deutschlands zustän­
digen Zentralgewalt gegangen sei. Schon damals aber habe man sich für 
den Fortbestand eines selbständigen Preußen ausgesprochen und der 
Nationalversammlung nie das Recht eingeräumt, ihren Wirkungskreis 
nach Beheben frei zu bestimmen. Solange die Kompetenzen zwischen 
Reichsgewalt und Einzelstaaten nicht durch die Reichsverfassung end­
gültig und eindeutig abgegrenzt seien, könne die preußische Volksver­
tretung ihr Gesetzgebungsrecht nicht an die deutsche Nationalversamm­
lung abtreten: „Das innere Recht eines Staates ist sein eigenstes und 
heiligstes Recht. Das bildet seine Souveränität, und darin hat niemand 
einzugreifen. "47 Ganz abgesehen aber auch von allen juristischen Fragen 
und formalen Kompetenzproblemen: Wenn sich die deutsche National­
versammlung auf den Weg zurück zu den Karlsbader Beschlüssen 
begebe, so sei es die heiligste Pflicht des preußischen Parlaments, dem 
einen entschlossenen Widerstand entgegenzustellen, „denn wahrlich, 
wir haben die Freiheit, die wir erfochten, nicht erkämpft, um sie an ein 
Parlament in Frankfurt am Main wieder wegzuwerfen'.48

Gegen diese Angriffe verteidigte nunmehr die rechte Seite durch den 
Abgeordneten Peter Reichensperger die Kompetenz-Kompetenz der 
deutschen Nationalversammlung.49 Er bezeichnete den Antrag der Lin­
ken als den verwegensten Versuch der Reaktion, der noch vor wenigen 
Wochen von ihr selbst aufs schärfste bekämpft worden wäre. Auch das 

45 S. dazu vor allem das Gesetz zum Schutz der Nationalversammlung vom 10.10. 1848 bei 
Huber, Dokumente Bandl, S. 350 f. Zu den Maßnahmen der Zentralgewalt nach der 
Septemberkrise s. Valentin, Geschichte der Revolution Band 2, S. 166 ff.

46 Verh. Band 3, S. 1757 (24.10. 1848).
47 Ebd., S. 1761 (Temme).
48 Ebd., S. 1762.
49 Ebd., S. 1764.
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rechte Zentrum lehnte es ab, die Beschlüsse der deutschen Nationalver­
sammlung von Berlin aus einer Zensur zu unterziehen,50 während das 
linke Zentrum die Notwendigkeit einer baldigen Kompetenzabgrenzung 
zwischen deutscher Nationalversammlung und einzelstaatlichen Parla­
menten betonte und deshalb die Dringlichkeit des Antrags bejahte.51 Sie 
wurde dann gleichwohl mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt,52 der 
drohende Bruch zwischen der preußischen und der deutschen National­
versammlung also noch einmal vermieden. Wegen der gleichzeitig aufge­
tretenen Spannungen in der polnischen Frage waren die Beziehungen 
zwischen den beiden Parlamenten aber trotzdem auf einem Tiefpunkt 
angelangt, als der offene Konflikt zwischen Krone und Nationalversamm­
lung in Preußen ausbrach.

II. Die preußische Nationalversammlung und das Ministerium 
Auerswald-Hansemann

Ähnlich wie fast alle Märzministerien hatte sich auch das Ministerium 
Camphausen-Hansemann der preußischen Nationalversammlung 
gegenüber insofern auf das parlamentarische Prinzip festgelegt, als es 
wiederholt erklärte, nicht gegen die Mehrheit dieser Versammlung regie­
ren zu wollen. Es sprach sich für ein Verhältnis der „Solidarität" zwischen 
der Majorität und dem Ministerium aus und bezeichnete es als unbedingt 
notwendig, „daß das Ministerium in Übereinstimmung mit den Grundsät­
zen der Majorität sich befinde".53 In diesem Sinne sollten nach den 
Vorstellungen des Ministeriums im Verlauf einer Adreßdebatte die Fron­
ten grundsätzlich geklärt werden.

Noch bevor es dazu kommen konnte, war das Ministerium Camphau­
sen-Hansemann aber bereits auseinandergefallen.54 Es war von vornher­
ein sehr inhomogen aus Vertretern des rheinischen Großbürgertums und 
Angehörigen der altpreußischen adeligen Führungsschichten zusam­
mengesetzt, und diese letzteren fühlten sich von den großbürgerlichen 
Liberalen zunehmend an die Wand gedrückt. Sie zeigten daher schon seit 
Ende Mai Zeichen von Resignation und Amtsmüdigkeit.

Außerdem waren die Unterschiede im politischen Temperament zwi­
schen dem mehr bedächtig vermittelnden, dem König gegenüber betont 
loyalen Camphausen und dem robust zupackenden Hansemann so groß, 

50 Ebd., S. 1760 (Duncker).
51 Ebd., S. 1759 (v. Berg).
52 Ebd., S. 1767 (174:173).
53 Verh. Band 1, S. 69.
54 Zu seiner Geschichte s. jetzt Jürgen Hofmann: Das Ministerium Camphausen-Hansemann. 

Zur Politik der preußischen Bourgeoisie in der Revolution 1848/49. Berlin (DDR) 1981. Eine 
vergleichbare Studie über das Ministerium Auerswald-Hansemann fehlt leider noch.
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daß letzterer schon Mitte April seinen Rücktritt angeboten hatte.55 So war 
das Ministerium in wachsendem Maße nicht in der Lage, seine sehr 
schwierige Stellung zwischen dem König, der Nationalversammlung und 
einer immer wieder von Wellen gärender Unruhe bewegten Berliner 
Öffentlichkeit zu behaupten. Ungeachtet aller seiner Proklamationen in 
den Märztagen konnte sich der König nur schwer in die Rolle eines 
konstitutionellen Monarchen fügen. Zum zentralen Konfliktpunkt ent­
wickelte sich dabei sehr schnell der Bereich der militärischen Komman­
dogewalt und des Heerwesens überhaupt, wo sich der König jede Einmi­
schung des Ministeriums und der Volksvertretung verbat und damit 
schon Mitte Mai eine ernste Kabinettskrise auslöste. Die Gegensätze 
innerhalb des Kabinetts wurden dann besonders deutlich, als am 8. Juni 
in der Nationalversammlung über den Antrag der Linken auf „Anerken­
nung der Revolution" debattiert wurde, das Ministerium jedoch „weder 
über die Behandlung der angeregten und zur Entscheidung kommenden 
Prinzipienfrage noch auch über das Prinzip selbst“ eine Einigung zu 
erzielen vermochte.56 Nachdem diese Klippe mit der Ablehnung des 
Antrags durch motivierten Übergang zur Tagesordnung glücklich 
umschifft war, wurde die Stellung des Ministeriums wenige Tage später 
durch die Vorgänge um den Zeughaussturm weiter erschüttert, und 
gleichzeitig mußte es auch in der Nationalversammlung eine schwere 
Niederlage hinnehmen. Der Verfassungsentwurf des Ministeriums, dem 
der König nur unter schwersten Bedenken die Zustimmung erteilt hatte, 
wurde wie von der preußischen Öffentlichkeit so auch von der Mehrheit 
der Nationalversammlung als völlig unzureichend abgelehnt, und sie 
beschloß daher, durch eine Kommission einen eigenen Entwurf ausarbei­
ten zu lassen und diesen ihren Beratungen zugrunde zu legen. Als es 
Camphausen nicht gelang, sein Ministerium parlamentarischen Grund­
sätzen entsprechend durch solche Mitglieder aus den Zentren der Natio­
nalversammlung zu verstärken, welche „über eine ansehnliche Stimmen­
zahl disponieren können",57 faßte er dies zu Recht als indirektes Mißtrau­
ensvotum auf und reichte nunmehr endgültig seine Demission ein. Mit 
der Neubüdung des Ministeriums wurde Hansemann betraut, der sich 
schon länger dazu bereitgehalten hatte, und ihm glückte die Verbreite­
rung der parlamentarischen Basis der Regierung, weil er im Unterschied 
zu Camphausen bereit war, in seine Regierungserklärung eine Formel für 
die „ Anerkennung der Revolution" aufzunehmen, welche es Abgeordne­
ten aus den Zentren der Nationalversammlung möglich machte, in sein 

55 Hansemann an Camphausen, 18.4. 1848: Hansen, Rhein. Briefe Band 2,2, S. 66f.

56 Arnim an Camphausen, 12.6. 1848: Erich Brandenburg (Hrsg.): König Friedrich Wilhelms 
IV. Briefwechsel mit Ludolf Camphausen. Berlin 1906, S. 238.

57 Camphausen an Lenssen, 20.6.1848: Hansen, Rhein. Briefe Band 2,2, S. 265.
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Ministerium einzutreten.58 Auch das Kabinett Auerswald-Hansemann 
bekannte sich in seiner Regierungserklärung und bei verschiedenen 
anderen Gelegenheiten zum Prinzip der Majoritätsregierung, was von 
den preußischen Hochkonservativen geradezu als „Hochverrat" bezeich­
net wurde, da so die königliche Prärogative freier Ministerernennung und 
-entlassung zugunsten der jeweiligen Kammermajorität preisgegeben 
werde.59 Gestürzt wurde das Ministerium dann in den Auseinanderset­
zungen um den „Antrag Stein“.

Die preußische Nationalversammlung hat von Anfang an nicht nur die 
Rechte einer konstituierenden Versammlung in Anspruch genommen, 
sondern auch die legislativen und sonstigen allgemeinen Kompetenzen 
einer konstituierten Volksvertretung. Nach einer gewissen Anlaufzeit hat 
sie sich mit einer ganzen Reihe von Gesetzesvorlagen der Regierung zur 
Verwirklichung der Märzverheißungen befaßt, so vor allem mit einem 
Bürgerwehrgesetz und mit Gesetzen über die Grundentlastung und die 
Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden. Sie hat auch 
ihrerseits das Initiativrecht in Anspruch genommen und im Vorgriff auf 
die Grundrechte der Verfassung eine Habeas-Corpus-Akte und ein 
Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe verabschiedet, das der König 
nicht zu unterzeichnen bereit war. Außerdem wurde von der Linken ein 
detaillierter Gesetzentwurf für eine allgemeine Gemeindeordnung einge­
bracht und vom rechten Zentrum ein Gesetz über die Einrichtung von 
Geschworenengerichten in der ganzen Monarchie. Weitere Gesetzesin­
itiativen galten der Einführung einer allgemeinen Einkommensteuer und 
der Reform der Gewerbeordnung. Die Abgeordneten konfrontierten die 
Regierung darüber hinaus mit einer Fülle von Interpellationen und Anträ­
gen, in denen soziale und wirtschaftliche Probleme angesprochen sowie 
angebliche oder tatsächliche Mißstände in allen Zweigen der staatlichen 
Verwaltung, des Unterrichtswesens, der Rechtspflege und des Militärs 
gerügt wurden. Dabei begnügte sich die Nationalversammlung nicht 
immer mit den Auskünften der jeweüs zuständigen Ministerien, sondern 
sie nahm auch das im deutschen Konstitutionalismus bis dahin unbe-

58 Vgl. dazu das Schreiben Mildes an Hansemann vom 22. Juni 1848 bei Hansen ebd., S. 269. 
Der schlesische Fabrikant August Milde war zunächst Präsident der preußischen National­
versammlung und wurde dann Handelsminister im Kabinett Hansemann. Liberaler Bürger 
par excellence, gehörte er wie Baumstark (vgL oben S. 25, Anm. 36) zu den Liberalen 
innerhalb der Rechten, neigte im Unterschied zu diesem jedoch zu einer lavierenden, in 
kritischen Situationen ängstlichen Politik (Schrader, Fraktionen S.96ff.). Außer Milde 
traten noch folgende Mitglieder der Nationalversammlung in das Ministerium Auerswald­
Hansemann ein: Der Kriminalgerichtsdirektor Karl Anton Maercker vom Zentrum Harkort 
als Justizminister, der Stettiner Stadtsyndikus Julius Gierke vom Zentrum Duncker-Kosch- 
v. Unruh als Landwirtschaftsminister und der Nationalökonom Karl Rodbertus, der Führer 
des nach ihm benannten linken Zentrums, als Kultusminister, der sein Amt allerdings 
schon am 4. Juli aus Protest gegen die deutsche Politik des Kabinetts wieder niederlegte. 
Die genaueren Lebensdaten der Genannten und der übrigen Kabinettsmitglieder s. bei 
Emst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band 2, 2. Aufl. Stuttgart 
1969, S. 728 f. Ebd., auch der Wortlaut des Satzes über die Anerkennung der Revolution in 
der Regierungserklärung.

59 Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leopolds v. Gerlachs, nach seinen Aufz. hrsg. von 
seiner Tochter, Band 1. Berlin 1891, S. 171 f. und S. 174.
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kannte Recht zur Einsetzung unabhängiger Untersuchungsausschüsse 
mit umfassender Kompetenz in Anspruch. Bei der Einsetzung einer Kom­
mission zur Untersuchung der Gründe für die blutigen Unruhen in der 
Provinz Posen wurde dies prinzipiell durchgesetzt, obwohl das Ministe­
rium und die rechte Seite der Versammlung darin einen sehr bedenkli­
chen Präzedenzfall für die Aushöhlung der Gewaltenteüung sahen.60

Bei allen diesen Auseinandersetzungen wurde vor allem von der demo­
kratischen Linken mit stereotyper Regelmäßigkeit darauf hingewiesen, 
daß mit der tatsächlichen Verwirklichung der Märzverheißungen und der 
freiheitlichen Errungenschaften der Revolution nicht zu rechnen sei, 
solange in den Behörden die alte Bürokratie, die alten Reglements und 
der alte Geist herrschten. So regte z. B. der Abgeordnete Gladbach am 
7. Juli in einer Interpellation an, alle Beamten, „welche die Zuneigung 
des Volkes entweder nie besessen oder verloren haben“, zu entlassen 
oder doch vorläufig zu suspendieren und durch „Vertrauensmänner" zu 
ersetzen.61 Dies lehnte Innenminister Kühlwetter natürlich unter Hinweis 
auf die Tatsache ab, daß nach preußischem Recht Beamte nicht auf Grund 
allgemeiner Vorwürfe oder wegen ihrer politischen Gesinnung, sondern 
nur wegen genau definierter und nachgewiesener strafbarer Handlungen 
abgesetzt werden dürften. Aber auch er gab in anderem Zusammenhang 
zu, es sei im Grunde ein ärgerlicher Mißstand, daß noch Haussuchungen 
nach Vorschriften durchgeführt würden, welche nach der demnächst in 
Kraft tretenden Habeas-Corpus-Akte unzulässig seien. Die Behörden 
könnten jedoch nur nach den rechtskräftigen Gesetzen und Verordnun­
gen verfahren.62 Daß dem ständigen Hinweis der Linken auf die fortwir­
kenden obrigkeitsstaatlich-absolutistischen Elemente im preußischen 
Staat ein im Kem berechtigtes Anhegen zugrundelag, war im übrigen 
auch dem Ministerium klar. Hatte doch Hansemann selbst schon am 
7. April Camphausen zu einem allgemeinen personalpolitischen Revire­
ment bis hinab auf die Ebene der Landräte gedrängt, da von einer 
„Purifikation“ der höheren Beamtenschaft bis zu einem gewissen Grad 
der Erfolg oder Mißerfolg des Ministeriums überhaupt abhängig sei. In 
allen konstitutionellen Staaten werde dies als wesentliche Voraussetzung 
für die Verwirklichung der Ministerverantwortlichkeit anerkannt.63 In 
Übereinstimmung mit diesen Auffassungen Hansemanns, angeregt viel­
leicht auch durch die Interpellation Gladbachs, wies Kühlwetter am 
15. Juli alle Regierungspräsidenten an, der Tätigkeit solcher Bürgermei­
ster, Landräte und sonstigen Beamten ein Ende zu setzen, von denen 
„eine den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechende Amtswirksam- 
keit nicht zu erwarten ist". Es sei schlechterdings nicht zu dulden, daß 
noch Beamte tätig seien, „welche dem dermaligen Regierungssystem 

60 Verh. Bandt, S.339ff. (4.7. 1848). Vgl. auch Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 
1848-1850, S. 498.

61 Verh. Band l.S. 383.
62 Verh. Band 2, S. 987 (1.9. 1848).
63 Hansen, Rhein. Briefe Band 2,2, S. 14.
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ihre Anerkennung geradehin versagen und demselben geflissentlich 
widerstreben“.64 Daß mit derartigen Erlassen ein sehr gefährlicher Weg 
zur Politisierung und Disziplinierung der Beamtenschaft eingeschlagen 
wurde, der überdies zu inquisitorischer Gesinnungsschnüffelei zu führen 
drohte, wurde in der Nationalversammlung spätestens in dem Moment 
erkannt, als von der Linken die Herausgabe eines entsprechenden Erlas­
ses auch für das Heer gefordert wurde.

Anlaß war ein schwerer Zusammenstoß zwischen Militär und Bürger­
wehr in der schlesischen Festungsstadt Schweidnitz, bei dem 14 Bürger 
den Tod gefunden hatten. Für die preußische Linke war dies nur ein 
weiteres, besonders gravierendes Symptom für die reaktionäre Haltung 
in weiten Kreisen des Offizierskorps, die sie auch schon bei anderen 
Zwischenfällen glaubte beobachtet zu haben. Auf Antrag des Abgeord­
neten Stein beschloß die Nationalversammlung daraufhin am 9. August, 
eine Kommission zur Untersuchung des Vorfalls einzusetzen. Außerdem 
sollte die Regierung das Offizierskorps in einem Armeebefehl auffordern, 
durch sein Verhalten zu beweisen, daß es „mit Aufrichtigkeit und Hinge­
bung an der Verwirklichung eines konstitutionellen Rechtszustandes" 
mitarbeiten wolle. Offizieren, die dazu nicht bereit waren, müsse es zur 
„Ehrenpflicht" gemacht werden, den Dienst zu quittieren.65 Das Ministe­
rium hielt es jedoch bis Anfang September nicht für nötig oder möglich, 
einen derartigen Erlaß herausgehen zu lassen, und so brachte die Linke 
den Gegenstand erneut auf die Tagesordnung. In der Grundsatzdebatte, 
die sich daraus am 7. September entwickelte, ging es nur noch vorder­
gründig um den Geist des Offizierskorps und das Problem einer inquisito­
rischen Gewissenserforschung; letztlich ging es jetzt um Probleme der 
Gewaltenteilung in einer nach parlamentarischen Grundsätzen regierten 
konstitutionellen Monarchie.

Das Ministerium nämlich bestritt der Versammlung jetzt das Recht zu 
Beschlüssen in allen Angelegenheiten, welche eindeutig zur Kompetenz 
der Exekutive gehörten. Sonst würde die Gewaltenteilung aufgehoben 
und der Weg zur Konventsherrschaft beschritten: ein Argument, das für 
die Liberalen schon während der Debatte über die Einsetzung der provi­
sorischen Zentralgewalt in der Paulskirche einen sehr hohen Stellenwert 
gehabt hatte.66 Das Ministerium erklärte sich jedoch bereit, einem inhalt­
lich dem Antrag Stein entsprechenden Ersuchen der Nationalversamm­
lung nachzukommen, sofern dessen besonders anstößiger letzter Teil mit 
der Tendenz zu politischer Inquisition zurückgezogen werde. In diesem 
Sinne machte das Ministerium den Ausgang der Abstimmung zur Kabi­
nettsfrage.

In der Debatte stellte sich die rechte Seite hinter das Ministerium, 
suchte unbedingt dessen Rücktritt zu verhindern und übernahm auch 

64 Verh. Band 2, S. 1043.
65 Verh. Band 1, S. 717.
66 Vgl. Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 1848-1850, S. 172.
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weitgehend die Argumentation der Regierung, während es die Linke 
schlichtweg als Pflicht des Kabinetts bezeichnete, den Beschluß der 
Nationalversammlung zu vollziehen. Als die Rechte wiederum das Prin­
zip der Gewaltenteilung als Garantie der Freiheit beschwor, antwortete 
der Marx nahestehende Kölner Arzt d'Ester mit verächtlichen Ausfällen 
gegen die „alte, verrottete Montesquieusche Staatsweisheit“ und gab der 
Debatte so endgültig ihre ganze prinzipielle Schärfe.67 Das linke Zentrum 
hatte dem Ministerium schon einige Tage vorher während der Debatte 
über dessen erste Steuervorlage das Mißtrauen ausgesprochen, es stellte 
sich auch jetzt auf die Seite der Linken. Nach den Worten von Schulze- 
Delitzsch ging es der Fraktion Rodbertus bei dieser Auseinandersetzung 
darum, endgültig den Sieg des wahren Konstitutionalismus als System 
der organisierten Majorität in Preußen zu sichern.68 Nach späterer Selbst­
deutung verfolgte Rodbertus selbst während dieser Krise jedoch eigent­
lich ganz andere Ziele. Er sei, so schrieb er im Jahre 1858, damals ganz 
von der Notwendigkeit durchdrungen gewesen, ein politisches Einver­
nehmen zwischen der preußischen Regierung und der provisorischen 
Zentralgewalt, zwischen preußischer und deutscher Nationalversamm­
lung herzustellen, und daher sei ihm jeder Anlaß recht gewesen, um das 
Ministerium Hansemann zu stürzen: „Ich konnte nicht wissen, daß die 
Reaktion bereits so erstarkt war, daß sie sich nicht mehr an die Majorität 
der Nationalversammlung zu kehren nötig hielte.“69

Das rechte Zentrum Duncker-Kosch-v. Unruh nahm demgemäß bei der 
Abstimmung eine Schlüsselposition ein, und es entschied sich ebenfalls 
für das Mißtrauensvotum. Es wies den Vorwurf zurück, die Gewaltentei­
lung aufheben oder einen Gesinnungszwang auf das Offizierskorps aus­
üben zu wollen, nahm jedoch für die Nationalversammlung das Recht in 
Anspruch, einem Ministerium das Mißtrauen auszusprechen, das im 
Urteil über Vollzug oder Unterlassung einer Regierungsmaßnahme von 
prinzipieller Bedeutung die Majorität der Volksvertretung gegen sich 
habe. Wenn man zulasse, daß die Regierung in einem solchen Fall einen 
Beschluß des Parlaments einfach ignoriere, so sei dies der „offiziellste 
Schritt der Reaktion“.70 Damit gab das rechte Zentrum den Ausschlag für 
eine erneute Bekräftigung des Antrags Stein in seinem vollen Inhalt und 
für den Sturz des Ministeriums Auerswald-Hansemann.

In distanzierter historischer Perspektive bestätigt sich das Urteü von 
Zeitgenossen, daß ein Sturz des Ministeriums zu diesem Zeitpunkt und 
aus diesem Anlaß nicht notwendig gewesen wäre. Es hatte während der 
ersten Debatte über den Antrag Stein den taktischen Fehler gemacht, 
sich mit einer entschiedenen Stellungnahme allzusehr zurückzuhalten; 

67 Verh. Band 2, S. 1089.
68 Ebd., S. 1085.
69 Heinrich Menz: Karl Rodbertus-Jagetzow als Politiker in den Jahren 1848 und 1849. Phil. 

Diss. Greifswald 1911, S. 40.
70 Verh. Band 2, S. 1073.
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vielleicht wäre er sonst nur in abgeschwächter Form durchgegangen.71 
Nachdem das Mißtrauensvotum der beiden Linksfraktionen während der 
Debatte über die Erhöhung der Zucker- und Branntweinsteuer am 2. Sep­
tember mit großer Mehrheit abgelehnt worden war, fühlte sich das 
Ministerium in seiner Stellung offenbar aber auch sehr sicher. Am Vor­
abend der zweiten Debatte über den Antrag Stein hielt es eine Absprache 
mit den Fraktionen der Regierungsmehrheit nicht für nötig, und es hat vor 
allem nicht versucht, das rechte Zentrum an seine Mitverantwortung für 
den Bestand der Regierung zu erinnern. Ob dieses klug beraten war, als 
es den Fall ungeachtet der Kompromißbereitschaft des Ministeriums zur 
Prinzipienfrage machte, sei dahingestellt. Im mangelhaften Kontakt zwi­
schen dem Ministerium und seiner parlamentarischen Basis sah zumin­
dest schon ein Zeitgenosse ein wesentliches Element der Schwäche des 
Ministeriums Hansemann und einen Beleg für dessen begrenzte Einsicht 
in die Grundlagen der parlamentarischen Regierungsweise.72

Für den König und die Kamarilla kam der Sturz Hansemanns in diesem 
Augenblick höchst ungelegen. Zwar hatte man sich dort aus prinzipiellen 
Erwägungen strikt dagegen ausgesprochen, den Verzicht auf die volle 
Ausführung des Antrags Stein zur Kabinettsfrage zu machen, hatte 
damals jedoch noch keine Alternative zu Hansemann und wurde deshalb 
durch seinen Rücktritt in große Verlegenheit gebracht.73 Neben verschie­
denen anderen Kombinationen schien vorübergehend die Neubüdung 
eines liberalen Kabinetts durch Hermann v. Beckerath die besten Aus­
sichten zu haben. Dies scheiterte jedoch letztlich an der Auffassung 
Beckeraths, daß Preußen die Beschlüsse der deutschen Nationalver­
sammlung und die Erlasse der Zentralgewalt vorbehaltlos auszuführen 
habe, daß der König außerdem auch den sich jetzt abzeichnenden Ent­
scheidungen der preußischen Nationalversammlung über die preußische 
Verfassung keinen Widerstand entgegensetzen dürfe und die Habeas- 
Corpus-Akte ebenso wie das Gesetz über die Abschaffung der Todes­
strafe sanktionieren müsse.74

So wurde schließlich ein Übergangsministerium unter General Pfuel 
gebildet, das noch einmal loyal versuchte, seine Politik in Übereinstim­
mung mit den liberalen Fraktionen der Nationalversammlung zu führen 

71 So Hansemann selbst vor der preußischen Nationalversammlung am 7.9. 1848 (Verh. 
Band 2, S. 1079). Der Zusatzantrag Schultz-Wanzleben mit der Aufforderung an die Offi­
ziere, gegebenenfalls aus der Armee auszuscheiden, war nur mit einer Stimme Mehrheit 
angenommen worden (Verh. Band 1, S. 717).

72 Allgemeine Zeitung Nr. 267 (23.9.1848, Beilage). Vgl. auch Hans Viktor v. Unruh, Skizzen 
aus Preußens neuester Geschichte. Magdeburg 1849, S.47ff. und S.62L, sowie Peter 
Reichensperger, Erlebnisse eines alten Parlamentariers im Revolutionsjahr 1848. Berlin 
1882, S. 61 f.

73 Einzelheiten dazu bei Konrad Canis, Ideologie und politische Taktik der junkerlich­
militaristischen Reaktion bei der Vorbereitung und Durchführung des Staatsstreichs in 
Preußen im Herbst 1848, in: Jahrbuch für Geschichte? (1972), S.459-503. Vgl. hier bes. 
S. 475 ff.

74 Vgl. dazu Hugo Kopstadt, Hermann v. Beckerath. Braunschweig 1875, S.94ff.; Hansen, 
Mevissen Bandl, S.586ff. und Band 2, S.428ff., sowie jetzt auch Hansen, Rhein. Briefe 
Band 2,2, S. 401 ff., bes. S. 421 ff. (Schreiben Beckeraths an Friedrich Wilhelm IV. vom 18.9. 
1848).
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und in diesem Sinne zwischen Krone und Volksvertretung zu vermitteln. 
Als sich dann jedoch auch Pfuel auf den Standpunkt stellte, daß der König 
die Verfassung trotz all seiner schweren Einwände in der Form anneh­
men müsse, wie sie aus den Beratungen der Nationalversammlung her­
vorgehen werde, wurde sein Demissionsangebot angenommen und 
Anfang November das Kampfkabinett des Grafen Brandenburg einge­
setzt. Die Nationalversammlung protestierte dagegen mit einer an Ein­
stimmigkeit grenzenden Geschlossenheit. Die Mehrheit ihrer Abgeord­
neten war nicht bereit, sich der königlichen Verordnung über die Verta­
gung und Verlegung der Versammlung nach Brandenburg zu fügen und 
rief das Volk zum passiven Widerstand in der Form des Steuerboykotts 
auf, bevor ihr unter Einsatz von Militär weitere Tagungen in Berlin 
unmöglich gemacht wurden. Die am 5. Dezember oktroyierte Verfassung 
stand zwar unter dem generellen Vorbehalt des Notverordnungsartikels 
105, sie orientierte sich im übrigen jedoch relativ eng am Text des 
Verfassungsentwurfs der Nationalversammlung und erschien insofern 
überraschend liberal, in den Wahlrechtsbestimmungen fast demokra­
tisch.

Die Geschichte des Ministeriums Auerswald-Hansemann läßt sich im 
Ganzen deuten als das Schicksal des ersten Versuchs zur Durchsetzung 
der parlamentarischen Regierungsweise in Preußen. Für sein Scheitern 
wurden die Probleme der Verwaltungskontrolle und die Stellung der 
Armee im konstitutionellen Staat entscheidend. Dabei darf allerdings 
nicht übersehen werden, daß dieses von links und rechts gleich erbittert 
bekämpfte .Ministerium der Bourgeoisie" auch gegenüber den gesell­
schaftlichen Kräften im damaligen Preußen einen sehr schweren Stand 
hatte. Überdies hatte die Märzrevolution auch in Preußen trotz der Barri­
kadenkämpfe des 18./19.März die überkommenen Machtstrukturen des 
Staates so wenig verändert, daß es dem König möglich war, sich einseitig 
in staatsstreichähnlichem Vorgehen von den Märzverheißungen über die 
Vereinbarung einer Verfassung wieder loszusagen und auch den einst 
feierlich proldamierten Entschluß zurückzunehmen, sich „nur mit Räten 
zu umgeben, welche, vor der Volksvertretung verantwortlich, das volle 
Vertrauen derselben genießen.“75

III. Die Paulskirche und der preußische Konflikt

Der Bruch zwischen Krone und Nationalversammlung in Preußen 
wurde in Frankfurt mit einer gewissen Betroffenheit, aber auch mit der 
Bereitschaft zur Kenntnis genommen, daraus nach Möglichkeit politi­

75 So der König in der Antwort auf die Adresse einer Deputation der rheinischen Städte am 
28. März 1848. Druck im amtlichen Teil der Allgemeinen Preußischen Zeitung (ab Mai 
1848: Staatsanzeiger) vom 30. März 1848. Nach Erich Hahn, Ministerial Responsability and 
Impeachment in Prussia 1848-1863 (in: Central European History 10, 1977) S.4, Anm. 6 
auch im Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung in den Königlich preußischen 
Staaten 1848, S. 85.



36 Manfred Botzenhart

sches Kapital zu schlagen.76 Noch ohne Nachricht über die dramatische 
Zuspitzung des Konfliktes schickte die Reichsregierung am 6. November 
den Unterstaatssekretär Bassermann nach Berlin. Hauptzweck seiner 
Mission war, mit dem neuen Ministerium über alle ungeklärten Fragen 
im Verhältnis zwischen Frankfurt und Berlin zu verhandeln,77 während 
die Beziehungen zwischen Regierung und Nationalversammlung 
zunächst nur marginale Bedeutung hatten. Am 12. November wurde 
Bassermann dann in einer neuen Instruktion angewiesen, in Berlin in der 
Weise zu vermitteln, daß die Nationalversammlung ihre Vertagung und 
vorübergehende Verlegung nach Brandenburg hinnehme, der König 
jedoch „nach den Grundsätzen der konstitutionellen Monarchie" ein 
Ministerium ernenne, welches das Vertrauen der Versammlung und des 
Landes genieße.78 Diese Instruktionen erreichten Bassermann jedoch 
nicht mehr vor seiner Rückreise aus Berlin am 14. November. Bei seinen 
Gesprächen mit führenden Abgeordneten der preußischen Nationalver­
sammlung bekam er jedoch den denkbar schlechtesten Eindruck von der 
Intransigenz der Linken und der Maßlosigkeit ihrer Forderungen, welche 
nach seiner Ansicht auf eine völlige Kapitulation der Krone hinauslie- 
fen.79 Seine düsteren Stimmungsberichte über die Lage in Berlin sollten 
ihren Eindruck auf die rechte Seite der Paulskirche nicht verfehlen.

Das deutsche Parlament debattierte am 14. November erstmals über die 
Vorgänge in Berlin, das heißt noch vor dem Aufruf zum Steuerboykott, 
auf dem Hintergrund jedoch der blutigen Niederwerfung der Wiener 
Oktoberrevolution und der soeben bekannt gewordenen standrechtli­
chen Hinrichtung Robert Blums. Der für die Berichterstattung zuständige 
Ausschuß für das Verhältnis zwischen der Zentralgewalt und den Einzel­
staaten vertrat dabei die Auffassung, daß eine Erörterung der Rechtslage 
im preußischen Konflikt fruchtlos sei, da es dafür weder geschriebene 
Normen noch vergleichbare Präzedenzfälle gebe. Angesichts der ständi­
gen Unruhe in Berlin und des teilweise geradezu terroristischen Druckes 
der Straße auf die Abgeordneten der Nationalversammlung sei deren 
vorübergehende Verlegung aber doch zu rechtfertigen. Die Ernennung 
des Ministeriums Brandenburg sei nach konstitutionellem Staatsrecht 
nicht zu beanstanden. Sie wäre jedoch politisch verfehlt, und die baldige 

76 Vgl. dazu Erich Brandenburg: Untersuchungen und Aktenstücke zur Geschichte der 
Reichsgründung. Leipzig 1916, S. 130ff.; Friedrich Meinecke: Weltbürgertum und Natio­
nalstaat. München 1962, S. 327 ff. und Emst Bammel, Frankfurt und Berlin in der deut­
schen Revolution. Bonn 1949, S. 23 ff.

77 Dabei handelte es sich vor allem um folgende Punkte: Verkündigung der Reichsgesetze in 
Preußen ohne Vorbehalt Vollzug der Beschlüsse der deutschen Nationalversammlung 
über die Grenzziehung in der Provinz Posen, Verzicht auf eigene diplomatische Vertretun­
gen Preußens im Ausland, Bereitschaft zur Annahme der Reichsverfassung gemäß den 
Beschlüssen der Nationalversammlung. S. dazu Friedrich Daniel Bassermann, Denkwür­
digkeiten. Frankfurt 1926, S. 261.

78 Bassermann, Denkwürdigkeiten S. 279. VgL auch Stenographischer Bericht über die 
Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am 
Main. Hrsg, von Franz Wigard, Band 5, S. 3266.

79 Vgl. dazu die Einzelheiten bei Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 1848-1850, S. 557, 
Anm.5.
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Ablösung des Kabinetts durch ein vom Vertrauen der Nationalversamm­
lung getragenes Ministerium sei nötig.80

Diesen Standpunkt, der im wesentlichen ja auch den Instruktionen für 
Bassermann entsprach, vertraten dann auch die Fraktionen der Regie­
rungskoalition während der Plenardebatte. Das linke Zentrum hingegen 
bezeichnete die Vertagung und Verlegung der Versammlung ohne deren 
Zustimmung als unzulässig, weü so die Handlungsfähigkeit des einen 
von zwei zu gleichrangiger Vereinbarung einer Verfassung berufenen 
Partnern in das Belieben des anderen gestellt werde. Noch weiter ging 
die Linke, die auch die Einsetzung des Ministeriums Brandenburg als 
rechtswidrig verurteilte, während die Rechte der Ansicht war, daß die 
Krone bei allen ihren Maßnahmen im Recht gewesen sei und daß die 
politische Zweckmäßigkeit ihrer Schritte von Frankfurt aus nicht beurteüt 
werden könne. Am Ende der Debatte stimmte das Plenum mit 
239:189 Stimmen dem Ausschußbericht und den darin enthaltenen 
Anträgen zu.81 Nachdem es dem preußischen Bevollmächtigten in Frank­
furt schon nicht gelungen war, seinen Instruktionen entsprechend die 
provisorische Zentralgewalt für eine öffentliche Stellungnahme zugun­
sten der preußischen Regierung zu gewinnen,82 suchte jetzt auch die 
Mehrheit der Nationalversammlung eine vermittelnde Position einzu­
nehmen.

In Kenntnis des Aufrufs zum Steuerboykott, in den Zentren und auf der 
Rechten durch Bassermanns Berichterstattung über die Berliner Verhält­
nisse beeindruckt, auf der Linken jedoch dadurch herausgefordert, 
beschäftigte sich die Nationalversammlung am 20. November noch ein­
mal mit den preußischen Vorgängen. Dabei zeigte sich, daß die ohnehin 
nicht eben großen Sympathien für die preußische Nationalversammlung 
im Zentrum der Paulskirche infolge des Aufrufs zum Steuerboykott noch 
weiter abgekühlt waren. Die Bemühungen von Rodbertus und Schulze- 
Delitzsch, welche die gemäßigte preußische Linke nach Frankfurt 
gesandt hatte, um dort einen Stimmungsumschwung herbeizuführen, 
blieben erfolglos. So verurteüte die Mehrheit den Aufruf zum Steuerboy­
kott als revolutionär und deshalb null und nichtig. Auch die Vertagung 
und Verlegung der Nationalversammlung wurde jetzt ausdrücklich gebil­
ligt, da sie unter den gegebenen Umständen das mildeste aller denkba­
ren Mittel gewesen sei, um die Unabhängigkeit ihrer Beratungen zu 
gewährleisten. Die Abberufung des Ministeriums Brandenburg aller­
dings wurde weiterhin als äußerst erwünscht bezeichnet.83 Keine Mehr­
heit fanden die Anträge der Linken und des Unken Zentrums, nach denen 
die Zentralgewalt mit direkten Weisungen in Berlin intervenieren sollte, 
um die Entlassung Brandenburgs, die Aufhebung des Belagerungszu­
standes und die Wiederaufnahme der Verfassungsberatungen zu 
gewährleisten. Nachdem sich die Mehrheit der Nationalversammlung 
80 Sten. Ber. ebd., S. 3266ff.
81 Ebd., S. 3316.
82 Vgl. dazu jetzt bes. Canis, Reaktion, S. 498 ff.
83 Sten. Ber. Band 5, S. 3465 ff.
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somit eindeutig hinter die preußische Regierung gestellt hatte, schloß sich 
die Linke zum „ Zentralmärzverein “ zusammen und forderte alle politi­
schen Vereine, ja das ganze deutsche Volk auf, sich mit ihr zum Kampf 
für die Aufrechterhaltung der Märzerrungenschaften gegen den Vor­
marsch der Reaktion zusammenzuschließen. Die Zentralgewalt hingegen 
hatte bereits am 18. November die Abgeordneten Simson und Hergen­
hahn als Reichskommissare mit dem Auftrag nach Berlin gesandt, dort im 
Sinne der Paulskirchenbeschlüsse vom 14. November zwischen Krone 
und Nationalversammlung zu vermitteln. Ihnen wurden unter Berufung 
auf das Gesetz über die Einrichtung der provisorischen Zentralgewalt 
umfassende Weisungsbefugnisse gegenüber allen preußischen Militär- 
und Zivilbehörden zugesprochen: Offensichtlich war die Zentralgewalt 
noch immer nicht bereit, das geringe Maß ihrer tatsächlichen Exekutivbe­
fugnisse zur Kenntnis zu nehmen.

Im Einvernehmen mit dem Reichsministerium, doch ohne offiziellen 
Auftrag reiste um die gleiche Zeit auch Heinrich v. Gagem nach Berlin, 
um den Versuch zu machen, den ganzen komplexen Zusammenhang von 
deutscher und preußischer Verfassungsfrage gleichzeitig mit dem Kon­
flikt zwischen Krone und preußischer Nationalversammlung einer 
Lösung näherzubringen und dabei endgültig die Weichen zugunsten der 
Errichtung des preußisch-deutschen Erbkaisertums zu stellen.84 Seine 
Konzeption lief in etwa darauf hinaus, Friedrich Wilhelm IV. schon jetzt 
für die spätere Übernahme der Kaiserkrone zu gewinnen und die Einset­
zung eines liberalen Ministeriums (z. B. unter Beckerath) zu erreichen, 
um auf diese Weise endlich die Voraussetzung für eine Koordinierung der 
deutschen Politik zwischen Frankfurt und Berlin zu schaffen. Unter Wie­
deraufnahme von Plänen aus dem März des Jahres und in Anknüpfung 
an die Proklamation über das „Aufgehen Preußens in Deutschland*85 
sollte auf die Verabschiedung einer Verfassung und die Errichtung einer 
Volksvertretung für den Gesamtstaat Preußen möglichst überhaupt ver­
zichtet werden.

Nur im Zusammenhang dieser Projekte der Führungszirkel der klein­
deutschen Partei ist das vorsichtige Lavieren und Taktieren der Mehr­
heitsfraktionen der Paulskirche angesichts der preußischen Krise ganz zu 
verstehen. Es gab auch in ihren Reihen Stimmen der uneingeschränkten 
Sympathie und der Solidarität für die Sache der Berliner Nationalver­
sammlung,86 aber diese mußten doch letztlich dem nüchternen Kalkül 

84 Vgl. hierzu außer den oben S.36, Anm. 76 genannten Untersuchungen noch Paul 
Wentzcke, Ideale und Irrtümer des ersten deutschen Parlaments (1848-1849). Heidelberg 
1959, S. 142 ff. Weitere Quellennachweise auch bei Botzenhart, Deutscher Parlamentaris­
mus 1848-1850, S. 562 ff.

85 Proklamation des Königs über die deutsche Politik Preußens vom 21. März 1848, Druck bei 
Huber, Dokumente Band 1, S. 448 f.

86 Soschrieb etwa Mevissen in einem Familienbrief vom 13.11.1848: . Sind erst die National­
versammlungen in Wien und Berlin beseitigt, so fürchte ich sehr, daß auch die Reihe an 
das Frankfurter Parlament kommen wird.... Schon tauchen allerorts die gesunkenen alten 
Größen wieder auf, schon wird der Strom der Freiheit gewaltsam eingedämmt... In Berlin 
würde ich ... mit der Nationalversammlung gehen und nicht feige das Feld räumen*: 
Hansen, Mevissen Band 2, S. 442.
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weichen, daß weder ein völliger Sieg der Krone noch ein Triumph der 
preußischen Nationalversammlung im Interesse der nationalstaatlichen 
Einigung Deutschlands liege, und das vor allem auch deshalb, weil bei 
einem Sieg des preußischen Parlaments die demokratische Linke in 
Berlin an die Macht kommen werde, ein gemeinschaftliches Wirken der 
Mehrheit beider Versammlungen also noch weniger als bisher zu erwar­
ten wäre. In einem zur Veröffentlichung im „Schwäbischen Merkur“ 
bestimmten Brief hat Gustav Rümelin diese Gedankengänge prägnant 
zusammengefaßt: „Ein vollständiger Sieg der Berliner Versammlung 
würde für die Bedeutung der hiesigen verderblich sein, über Deutschland 
das Unheü einer Spaltung und eine Partei vorübergehend ans Ruder 
bringen, die in Deutschland keine Zukunft hat. Überhaupt hat die Ver­
sammlung der Krone gegenüber weder das klare, unzweifelhafte Recht 
auf ihrer Seite, noch liegt es im Interesse der hiesigen Versammlung, in 
einseitiger Weise eine gefährliche Rivalin zu begünstigen, die von rechts- 
wegen gar nicht hätte zusammentreten sollen, und die es in Zukunft gar 
nicht geben darf, wenn in Deutschland eine vernünftige Verfassung 
zustande kommt. Denn das Beste wäre, wenn Preußen gar keine Gesamt­
verfassung, sondern nur Provinzialstände bekäme. ... Die Politik gebie­
tet, auch diese Seite der Sache ins Auge zu fassen."87

Dem Versuch Gagems, durch flankierende politische Absprachen dem 
Verfassungswerk der deutschen Nationalversammlung den Erfolg zu 
sichern, blieb der Erfolg versagt. Der König verschloß sich dem Werben 
um Preußen, was Gagern freilich noch nicht als eine endgültige Absage 
an die Idee eines von der Souveränität der Nation getragenen preußisch­
kleindeutschen Erbkaisertums hinnehmen wollte. Im übrigen dürften die 
Gespräche Gagems in direktem Gegensatz zu ihrem eigentlichen Zweck 
nur die Argumente derjenigen Kräfte in Preußen gestärkt haben, welche 
entschlossen waren, durch schnelle Verabschiedung, nötigenfalls auch 
Oktroyierung einer Verfassung eine wesentliche Voraussetzung für die 
Bewahrung der Identität und staatlichen Selbständigkeit Preußens im 
künftigen deutschen Nationalstaat zu schaffen. Das ständige Drängen 
der deutschen Nationalversammlung auf Abberufung des Ministeriums 
Brandenburg hingegen hat in Berlin möglicherweise doch einen gewis­
sen Eindruck gemacht. Das Kabinett dachte im November vorüberge­
hend an die Veröffentlichung einer Erklärung, in der es sein weiteres 
Verbleiben im Amt von dem Vertrauensvotum der künftigen 2. Kammer 
abhängig machen wollte.88 Daß die oktroyierte Verfassung überraschend 
liberal ausfiel, ließ Preußen der kleindeutsch-erbkaiserlichen Partei auch 
weiterhin als Führungsmacht für die nationalstaatliche Einigung 
Deutschlands akzeptabel erscheinen. Dies zeigte sich bereits Anfang 
Januar 1849, als sich die deutsche Nationalversammlung mit dem Antrag 
der Linken befaßte, die Oktroyierung der preußischen Verfassung als 

87 Gustav Rümelin: Aus der Paulskirche. Berichte an den Schwäbischen Merkur aus den 
Jahren 1848 und 1849. Hrsg, von H. R. Schäfer. Stuttgart 1892, S. 124 f.

88 Hahn, Ministerial Responsability S. 7. Hahn betont jedoch zu Recht, daß der König einer 
derartigen Proklamation kaum zugestimmt hätte.
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rechtswidrig und darum unwirksam zu bezeichnen. Der Ausschuß für die 
Beziehungen zwischen Zentralgewalt und Einzelstaaten bezeichnete 
demgegenüber die Oktroyierung als politisch notwendigen Akt, der 
wesentlich zur Sicherung von Ruhe und Frieden in Deutschland beigetra­
gen habe. Im übrigen sei die National Versammlung nicht kompetent, ein 
Urteil über die inneren Angelegenheiten Preußens abzugeben. Zu einer 
derartigen Billigung des Verfassungsoktrois, zur Preisgabe überdies einer 
bis dahin nur von der Rechten bestrittenen Kompetenz, waren allerdings 
nur die Fraktionen Cafö Milani und Casino bereit, während die Mehrzahl 
der Abgeordneten des Landsbergs und des Augsburger Hofes, obwohl an 
sich mit dem Casino in der erbkaiserlichen Koalition verbunden, gegen 
den Ausschuß-Antrag stimmten. So wurde er mit 230:202 Stimmen abge­
lehnt, doch auch für alle anderen Anträge fand sich keine Mehrheit, so 
daß schließlich überhaupt kein Beschluß zustandekam.89

Das Verhältnis zwischen der deutschen und der preußischen National­
versammlung war beiderseits weitgehend durch die politischen Ziele der 
Fraktionen und ihre Taktik bestimmt, nicht aber durch ein alle parteipoli­
tischen Differenzen überbrückendes Gefühl der Solidarität und der 
Gemeinsamkeit im Kampf für die Errichtung einer freiheitlichen Staats- 
und Gesellschaftsordnung in einem national geeinten Deutschland. Ob 
die deutsche Revolution einen wesentlich andren Verlauf genommen 
hätte, wenn es gelungen wäre, zwischen der provisorischen Reichsregie­
rung und dem Ministerium Auerswald-Hansemann, zwischen der Mehr­
heit der deutschen Nationalversammlung und der Mehrheit des preußi­
schen Parlaments eine Verständigung über Weg und Ziel der nationalen 
Verfassungspolitik herzustellen, ist schwer zu entscheiden. An entspre­
chenden Bemühungen hat es in Frankfurt nicht gefehlt, während der 
König von Preußen mit einiger Berechtigung überzeugt sein durfte, daß 
eine Politik zur Wahrung der Selbständigkeit, Integrität und Identität der 
preußischen Monarchie von weiten Kreisen der Bevölkerung und der 
großen Mehrheit der Nationalversammlung gebilligt wurde. Die Span­
nungen zwischen den beiden Parlamenten haben den Sieg der Gegenre­
volution zwar nicht verursacht oder ermöglicht, fraglos aber doch erleich­
tert.

89 S. dazu die Abstimmungen Sten. Ber. Band 6, S. 4459 ff.



Günther Grünthai

Grundlagen konstitutionellen Regiments in 
Preußen 1848-1867

Zum Verhältnis von Regierung, Bürokratie und Parla­
ment zwischen Revolution und Reichsgründung

I. Verfassungsrechtliche Voraussetzungen

Die Verfassung vom Januar 1850 schloß das im Dezember 1848 durch 
die Regierung Brandenburg/Manteuffel oktroyierte verfassungsrechtli­
che Interim auf der Basis einer Übereinkunft ab, die die Gewähr ihrer 
Dauer gerade im Widerstreit der konkurrierenden Ansichten über die 
tatsächlichen Konsequenzen der Konstitutionalisierung Preußens zu fin­
den schien.1 Beschworen unter dem Vorbehalt der Krone, akzeptiert nur 
unter der „Lebensbedingung“, daß das Regieren mit diesem Gesetz 
möglich sein müsse, um möglich bleiben zu können,2 war deren Sanktion 
vor allem dem Umstand verhaftet, daß darüber, was sonst an ihre Stelle 
hätte treten sollen, ein noch größerer Dissens bestand, als über diese 
Verfassung selbst.

Auch wenn die auf liberaler Seite geäußerte Kritik und Selbstkritik, die 
Hinweise auf die innere Widersprüchlichkeit der „unvollendeten" Ver­
fassung3 nicht nur negativer Interpretation fähig waren, so überwogen in 
der Summe doch Mißtrauen und Skepsis.4 Die Tragfähigkeit des liberal­
konservativen Verfassungskompromisses hatte sich erst noch zu bewäh­
ren; denn an „Verheißungen“ fehlte es auch und gerade der Verfassung 
von 1850 nicht, in oder mit denen die Konstitution gleichsam über sich 

1 Zur Beurteilung der am 5.12. 1848 oktroyierten Verfassung vgl. Günther Grünthal, 
Parlamentarismus in Preußen 1848/49-1857/58. Preußischer Konstituüonalismus - Parla­
ment und Regierung in der Reaktionsära. Düsseldorf 1982, insbes. S. 52-65.

2 Zur Entstehung und zum Wortlaut der Ansprache des Königs bei der Beschwörung am 6.2. 
1850: Otto Freiherr v. Manteuffel, Unter Friedrich Wilhelm IV. Denkwürdigkeiten des 
Ministers Otto Freiherr v. Manteuffel. Hrsg. v. Heinrich v. Poschinger. l.Bd.: 1848-1851. 
Berlin 1901, S. 160 ff.

3 So die Kölnische Zeitung, Nr. 28 v. 1.2. 1850.
4 Einzelnachweise: Grünthal, Parlamentarismus in Preußen, S. 175 ff.
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selbst hinaus verwies,5 die indessen jeweils an den Vorbehalt zukünftiger 
Ausführungsgesetzgebung gebunden blieben.6 7 Der Vorwurf, daß in 
Preußen nur ein scheinkonstitutionelles System herrsche, wurde immer 
wieder mit der Nichterfüllung dieser Verfassungsverheißungen - mit 
dem Blick auf das fehlende Ministerverantwortlichkeitsgesetz zumal - 
begründet, und die Forderung, die Gesetzesgebote in liberal-konstitutio­
nellem Sinne einzulösen, war weitgehend identisch mit der, die Verfas­
sung zur „Wahrheit“ zu machen.

In der Verfassung waren Umfang und Reichweite des politischen 
Handlungsspielraums von Parlament und Regierung hinreichend, aber 
nicht eindeutig definiert: Im Hinblick auf die für das wechselseitige 
Verhältnis beider konstitutiven verfassungsrechtlichen Bedingungen war 
von Anfang an und blieb entscheidend, daß jeder politische Konflikt in 
letzter Konsequenz auf eine Divergenz in der Verfassungsinterpretation 
zwischen den von der Verfassung selbst konstituierten Gesetzgebungs­
faktoren (Krone/Regierung - 1. Kammer/Herrenhaus - 2. Kammer/Abge­
ordnetenhaus) rückverwies. Es bedarf in diesem Zusammenhang nur 
weniger Worte: Die preußischen Kammern besaßen aufgrund ihres Mit­
entscheidungsrechts im Gesetzgebungsverfahren notfalls die Kraft zur 
Negation, die Macht zu hindern, nicht aber verfügten sie über das Recht 
oder - unter den politischen Bedingungen der 50er und 60er Jahre 
(hierauf wird zurückzukommen sein) - über die Möglichkeit, einer Regie­
rung ihren Willen aufzuzwingen.

Verwiesen ist hier mit auf die, jedenfalls nach Maßgabe liberalen 
Konstitutionalismus-Verständnisses, reduzierte Budgetrechtskompetenz 
der preußischen Kammern.’ Reduziert deshalb, weil es - wiederum aus 
liberaler Perspektive argumentiert - bei der Revision der oktroyierten 
Verfassung nur gelungen war, dem Parlament (in Art. 99 VU) das Recht 
zur Mitentscheidung über den „jährlich durch ein Gesetz" festzustellen­
den Staatshaushaltsetat zu sichern, sich alle Versuche aber als vergeblich 
erwiesen hatten, das insoweit konzedierte Ausgabe-Verweigerungsrecht 
durch die Kompetenz zur Festsetzung jeweils entsprechender Staatsein­
nahmen aus Steuern oder Abgaben zu komplettieren. Nur mit dem 
„Zwangsmittel leerer Staatskassen“, mit dem Einnahme-Verweigerungs­
recht versehen, hielt man das Parlament für ausreichend gerüstet, um das 
Budgetrecht glaubhaft vertreten und dessen Berücksichtigung notfalls 
erzwingen zu können.8

5 Kölnische Zeitung, Nr. 32 v. 6.2. 1850.
6 Die Ausführungsvorbehalte betrafen u. a. die Artikel 5 (persönl. Freiheit), 26 (Unterrichts­

wesen), 113 (Preßfreiheit), 30 (Assoziationsrecht), 36 (Verwendbarkeit der bewaffneten 
Macht bei inneren Unruhen), 61 (Verantwortlichkeit der Minister), 55/56 (Bildung 1. Kam­
mer), 69 u. 72 (Wahlbezirke und Wahlgesetz für 2. Kammer), 101 (steuerliche Bevorzugun­
gen), 104 (Oberrechnungskammer).

7 Für die Entstehungsgeschichte der budgetrechtlichen Verfassungsbestimmungen sei hier 
generell verwiesen auf Grünthai, Parlamentarismus in Preußen, S. 129-150.

8 Stenographische Berichte (ferner: Sten. Ber.) 2. Kammer (2. K. bzw. Abg. Hs.), 21. Sitz. v. 
25.9. 1849, S. 420 (O. Camphausen).
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Dem aber standen - ganz abgesehen von der Tatsache, daß nicht etwa 
nur oder erst das Staatshaushalts-Etatgesetz den Erhebungstitel für Steu­
ern und Abgaben bildete (Art. 100 VU)9 - die so folgenreich gewordenen 
ersten sieben Worte des Art. 109 entgegen, deren Streichung die Libera­
len zwar verlangt, nicht aber hatten durchsetzen können: „Die bestehen­
den Steuern und Abgaben werden forterhoben, ... bis sie durch ein 
Gesetz abgeändert werden."

So umstritten die Finanzartikel auch blieben: Nach Abschluß der Revi­
sionsdebatten und dem Inkrafttreten der Verfassung jedenfalls bestand 
volle Klarheit auf liberaler gleicherweise wie auf konservativer Seite in 
dem Punkt, daß bei einem Dissens über das Budgetgesetz dem Hand­
lungsvorbehalt der Regierung zur Durchsetzung der zwar widersprüch­
lich gefaßten, aber schließlich als eindeutig anerkannten „Absicht“ der 
Verfassung kein entsprechendes Machtmittel der Kammern zur Umset­
zung einer abweichenden Verfassungsinterpretation gegenübergestellt 
werden könne;10 denn dazu hätte es eben jenes Mittels, der „geladene[n] 
Pistole" des Steuerverweigerungsrechts, bedurft, das den Kammern - 
was wiederum nicht bestritten wurde und schlechterdings unbestreitbar 
war und ist - bewußt versagt worden war.11

Die Konfliktsituation während der 60er Jahre verdeutlichte, daß 
gewonnene Wahlen und das Insistieren auf angeblich eindeutigen oder 
schlicht „logischen“ Rechtspositionen nicht ausreichten, um von Krone 
und Regierung die Preisgabe für unverzichtbar erachteter, jedenfalls für 
unaufgebbar erklärter Machtpositionen erzwingen zu können.12 Die in 
den 50er Jahren festgeschriebenen „Usualinterpretationen"13 der Verfas­

9 Art. 109 VU: .Steuern und Angaben für die Staatskasse dürfen nur, soweit sie in den 
Staatshaushalts-Etat aufgenommen oder durch besondere Gesetze angeordnet sind, erho­
ben werden. *

10 Wie oben Anin. 7, S. 148 u. f. Vgl. auch die Bemerkungen A. Reichenspergers in der 
Retrospektive nach 16 Jahren: Sten. Ber. Abg.Hs., 20. Sitz. v. 14.3. 1865, S.483f.

11 F. J. Stahl hatte (Sten. Ber. I.K., 55. Sitz. v. 16.10. 1849, S. 1124) das „absolute Veto des 
Königs (mit der] ungeladenefn] Pistole, das Steuerverweigerungsrecht der Kammern [mit 
der] geladene(n) Pistole" verglichen. - Versage man den Kammern diese „Waffe", so 
O. Camphausen, so besäßen diese „lediglich die Befugnis zu negieren, vorgelegte Gesetz­
entwürfe nicht gut zu heißen, das Budget zu bemäkeln". Nachweis wie oben Anm. 8.

12 Vgl. zur Diskussion der Verfassungsrechtsproblematik im Konflikt neuerdings W. Becker, 
Die angebliche Lücke der Gesetzgebung im preußischen Verfassungskonflikt. In: HJb 100 
(1980), S. 257-283. Auf eine Auseinandersetzung mit der schon im Titel erkennbaren 
Hauptthese muß und kann hier verzichtet werden. Dazu wird in dem Band des „Hand­
buchs der Geschichte des deutschen Parlamentarismus", den der Vf. für Preußen 1858/ 
59-1866/67 vorbereitet, Gelegenheit sein.

13 Zur Praxis „gewohnheitsrechtlicher" Widerlegung der liberalen Budgetrechtsinterpreta­
tion vgl. weiter unten im Text vor allem den Beschluß des Ministeriums v. 16.12.1850. Die 
•Usualinterpretation" (vgl. Sten. Ber. 2. K., 18. Sitz. v. 3.2. 1850, S. 265 [Simson]) verspäte­
ter Etatgesetz-Verabschiedung z. B. erfuhr durch das verfassungändemde Gesetz v. 18.5. 
1857 (Einberufung beider Häuser des Landtags nicht, wie bisher gern. Art. 76 VU, im 
November jeden Jahres, sondern „von dem Anfänge des Monats November jeden Jahres 
bis zur Mitte des folgenden Januar...") eine zusätzliche Stütze. Daran änderten auch die 
Vorbehalte der Opposition grundsätzlich nichts. Nachweis der parlamentarischen Bera­
tungen am übersichtlichsten bei Ludwig v. Rönne, Das Staatsrecht der Preußischen Monar­
chie. Bd. 1. Leipzig 41881, S. 268f. Vgl. ferner zur Kritik in den 60er Jahren: Sten. Ber. 
Abg.Hs., 6O.Sitz. v. 6.10. 1862, S.2117 (Gneist) u. ebd., 61.Sitz. v. 7.10. 1862, S.2143 
(Schulze).
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sung einerseits und die den tradierten Verwaltungs- und Militärstaat 
gegen die potentiellen Gefahren eines „Regierens mit Kammern“ zusätz­
lich sichernden Gesetze andererseits erwiesen sich jedenfalls als unüber­
windlich. Dies soll im Folgenden, zunächst mit dem Bück auf das kon­
krete Ausmaß parlamentarischen Einflusses auf das Budget anhand eini­
ger Daten und ausgewählter Beispiele exemplifiziert werden.

II. Budgetrecht und Finanzen

Im März 1865 war von der Budget-Kommission des Abgeordnetenhau­
ses ein auch die bisherige Staatshaushaltsetat- und allgemeine Finanz­
entwicklung einbeziehender „Allgemeiner Bericht" erstattet worden.14 In 
der sich über acht Sitzungstage hinziehenden Plenardebatte15 wurde mit 
hinlänglicher Klarheit ausgesprochen, was letzten Endes den Ausschlag 
gegeben hatte, um dem - wie es Gneist in der Indemnitätsdebatte im 
September 1866 umschrieb16 - „Interpretations"-Regime Bismarck zu 
Dauer und Erfolg seiner verfassungspolitischen Konfliktstrategie zu ver­
helfen. Es war dies die schon der frühkonstitutionellen Budget-Theorie 
geläufige Einsicht, daß Regieren eigentlich nichts anderes als Geld aus­
geben heiße.17 Da es dem preußischen Parlament - wie oben angedeutet 
- an einer verfassungsrechtlich zwingenden Möglichkeit zur Limitierung 
von Einnahmen dem jährlich durch Gesetz festzustellenden Ausgabe- 
Volumen gemäß fehlte, die Steuern in Preußen - wie dies Finanzminister 
v. Bodelschwingh18 durchaus treffend umschrieb - nicht nach „Bedürf­
nis“ erhoben winden, sondern, einmal gesetzlich fixiert, in Folge von 
Art. 109 VU der Regierung zuflossen, besaß - so die kaum widerlegbare 
Einsicht R. Virchows - das Ministerium Bismarck die „Quellen seiner 
Kraft eben nur in dem Zustande [der] Einnahme-Gesetzgebung“.19

Dies stimmte in der Tat - wie sogleich zu belegen ist; die Erkenntnis 
aber war keineswegs so neu, wie sie sich in den 60er Jahren ausnahm. Sie 
hatte schließlich der budgetrechtlichen Praxis der Regierung bereits 
während der 50er Jahre zugrundegelegen. Aber dies war, wie anderes 
mehr, was sich in der „finsteren Reaktionszeit" in den Kammer zugetra­

14 Anlagen zu den Verhh. d. Abg. Hs. 1864/65, Bd.5, Aktenstück Nr. 64, S. 433-526 (Allge­
meiner Bericht der Kommission zur Prüfung des Staatshaushalts-Etats über den Entwurf 
zum Staatshaushalts-Etat pro 1865 v. 7.3. 1865).

15 Sten. Ber. Abg. Hs., 20.-27. Sitz. v. 14.-17., 10./21. u. 23.724.3. 1865, S. 471-707.
16 Ebd., 11. Sitz. v. 1.9.1866, S. 155.
17 Karl Heinrich Friauf, Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Parlament und 

Regierung. (Teil) I: Verfassungsgeschichtliche Untersuchungen über den Haushaltsplan 
im deutschen Friihkonstitutionalismus mit einer kritischen Übersicht über die Entwicklung 
der budgetrechtlichen Dogmatik in Deutschland. Bad Homburg etc. 1968, S. 106 (nach 
Zitat einer Rede des württ. Innenministers v. Schlayer 1836).

18 Sten. Ber. Abg. Hs., 23. Sitz. v. 17.3. 1865, S. 576.
19 Ebd., 22. Sitz. v. 16.3. 1865, S. 560.
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gen hatte, von der Fortschrittspartei für unerheblich erachtet oder gänz­
lich ignoriert worden.20

Bereits im ersten Jahr nach Erlaß der Verfassungsurkunde war der - 
seitdem chronisch gewordene - Zustand eingetreten, der dann 1862 
schließlich in die Konfliktsituation zwischen Regierung und Parlament 
einmünden sollte: Der Etat war verspätet zustande gekommen, gleich­
wohl aber hatte die Regierung die ihr gern. Art. 109 zur Verfügung 
stehenden Einnahmen verwendet. Zur Beseitigung etwaiger Zweifel, 
inwieweit es verfassungsmäßig statthaft sei, vor erfolgter gesetzlicher 
Feststellung des Staatshaushaltsetats über die in denselben vorläufig 
aufgenommenen Ausgabenfonds zu verfügen, hatte das Staatsministe­
rium im Dezember 1850 einen Beschluß gefaßt, der in der Summe darauf 
hinauslief, daß aus der in Art. 109 sanktionierten Forterhebung der beste­
henden Steuern die Befugnis der Regierung, diese auch zu verwenden, 
„von selbst folge“.21

Die sich hierauf gründende Praxis bewies, daß der Verfassungstext der 
Exekutive „größere und bestimmtere Rechte" beilegte, als dies durch 
irgendwelche Zusätze zur vermeintlichen Verbesserung des Verfas­
sungstextes resp. zur Ausfüllung der „Leere" zwischen den Art.99 und 
109 hätte geschehen können.22 Hiermit war einerseits abgehoben auf die 
Versuche, eine bestimmte Fristverlängerung des Etats in den Fällen 
eintreten zu lassen, in denen das neue Budget nicht termingerecht verab­
schiedet worden wäre und, andererseits, auf die immer wieder erneuer­
ten, von der Rechten aber immer wieder erfolgreich bekämpften Anträge, 
einem sich aus der „Lücke“ ergebenden Dissens zwischen Regierung 
und Volksvertretung durch Teilung des Ausgabe-Etats in einen außeror­
dentlichen und einen der jährlichen Neubewilligung entzogenen ordent­
lichen Etat zu steuern.23 Im Finanzgebaren des preußischen Staates war 
auf diese Weise von Anfang an die Tendenz angelegt, das budgetäre 
Mitentscheidungsrecht der Kammern zurückzudrängen: Der Verkümme­
rung des Einnahmebewilligungsrechts drohte die Aushöhlung des Aus­
gabeverweigerungsrechts unmittelbar zu folgen.

Der sich aus der skizzierten Budgetrechtspraxis für das Gouvernement 
ergebende Zugewinn an politischem Handlungsspielraum ist keineswegs 
etwa nur im Lager der Liberalen, sondern mit besonderer Skepsis auch 
und gerade in den Reihen der äußersten Rechten verfolgt worden. Die 
Sorge galt hier den, bei nicht ausreichend kontrollierbarem Finanzgeba­

20 Das traf für die Beratungen der Budget-Kommissionen nur bedingt zu; kritisch aber zur 
diesbezüglichen Parlamentspraxis in Preußen insgesamt (Budget-Beratung in der Kommis­
sion „hinter verschlossenen Türen“) z. B. Faucher: Sten. Ber. Abg. Hs., 21. Sitz. v. 15.3. 
1865, S.502 u. ähnlich ebd., S.508 (Michaelis).

21 Sten. Ber. 2. K., 29. Sitz. v. 24.2.1851, S.330f. Vgl. auch Eva Hahndorf, Das Budgetrecht in 
den Verhandlungen des Preußischen Landtags. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte von 
1848-1866. Berlin 1931, S. 43-52.

22 Sten. Ber. (wie vorige Anm.), S. 333 (v. Beckerath) u. 335 (v. Amim-Boytzenburg).
23 Vgl. Grünthai, Parlamentarismus in Preußen, S. 131 f. u. Rönne, Staatsrecht, Bd. 1, S. 601 f. 

(mit Fußn. 2).
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ren angeblich drohenden Auswüchsen „geistlosen" Bureaukratenregi- 
ments, dem - wie die „Kreuzzeitung“ dies schon in anderem Zusammen­
hang 1852 innschrieben hatte24 - „Geheime-Rat-Liberalismus... in der 
seltsamen Verquickung von Konstitutionalismus und Bonapartismus“. 
Das Produkt jener Sorge war eine von E. L. v. Gerlach begründete „neue 
Finanz-Doktrin“, mit der die Rechte gegen die 1857 eingebrachten 
umfänglichen Steuervorlagen des Ministeriums Manteuffel zu Felde 
zog.25 Da die durch Erfahrung nur bestätigte Einsicht lehre, daß es wenig 
nutze und aus grundsätzlichen Überlegungen heraus nicht einmal erstre­
benswert sein könne, die Ausgabe-Etats zu bemängeln, den einen oder 
anderen Posten gar streichen zu wollen, bleibe - wenn man die Regie­
rung zur Sparsamkeit oder zu gezielter (und das meinte: zu einer von der 
Kammer gewünschten) Verwendung bestimmter Mittel bewegen wolle - 
allein übrig, Einnahmen (und nicht Ausgaben) abzusetzen, und dies 
konnte nur heißen: etwaigen neuen Steuern die von der Verfassung 
vorgeschriebene Zustimmung seitens des Parlaments zu versagen.

Diese Doktrin stand in der Einschätzung der verfassungsrechtlichen 
Möglichkeiten des Abgeordnetenhauses in nichts derjenigen nach, die 
Virchow - wie oben angeführt - acht Jahre später für die Fortschrittspar­
tei vertrat. Deren Praktizierbarkeit indessen hing entscheidend von dem 
„Zustande [der] Einnahme-Gesetzgebung" ab.

Dieser von Virchow apostrophierte Zustand nahm sich - in Ziffern 
übersetzt - eindrucksvoll genug aus. Zwar hatte es um die preußischen 
Finanzen,26 im ersten Jahrfünft nach der Revolution zumal, nicht zum 
besten gestanden. So hatte die Staatsschuld seit 1847 um 122 Millionen 
Taler zugenommen, was negativ vor allem deshalb zu Buche schlug, weil 
über die Hälfte dieser Summe unproduktiv verwendet worden war. Die 
Regierung Manteuffel aber hatte rechtzeitig für eine erhebliche Vermeh­
rung der sog. „kontinuierlichen“ Staatseinnahmen Sorge getragen, u. zw. 
durch „besondere Gesetze“, so wie sie gern. Art. 100 VU geboten waren 
und in klarer Einschätzung derjenigen Gefahren, die sich aus zeitlich 
befristeten oder in bestimmter Weise kontingentierten Steuern ergeben 
konnten. Dabei war die Unverzichtbarkeit aller bis 1857 eingeführten 
neuen Steuern (insbesondere die klassifizierte Einkommensteuer und die 
Eisenbahnabgabe) bzw. der umfänglichen Steuererhöhungen (Rüben­
zucker-, Maisch- und Zeitungsstempelsteuer) um so überzeugender zu 
vertreten gewesen, als sich die Kammern jeweüs vor die Notwendigkeit 
gestellt sahen, die sich in den frühen 50er Jahren in Millionenhöhe 
bewegenden jährlichen Defizite auszugleichen.

Hatten von 1849 bis 1855 zur Defizitbewirtschaftung noch rund 20 
Millionen Taler aus dem staatlichen Kapitalvermögen entnommen wer­

24 Nr. 112 v. 14.5. 1852.
25 Näheres bei Grünthai, Parlamentarismus in Preußen, S. 455 ff.
26 Nach einer Denkschrift des Ministeriums Manteuffel v. Dezember 1856, in: Anlagen 

Abg.Hs. 1856/57, Bd.3, Aktenstück Nr.65, S.241-245. Hiernach die folgenden Angaben. 
Ferner Sten. Ber. Abg. Hs., 37. Sitz. v. 23.3. 1857, S. 562 (v. Bardeleben) u. die Artikelserie: 
„Das Budget und die Landesvertretung*, in: Preußisches Wochenblatt, Nr.30-38 (Juli 
-Sept. 1856).
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den müssen, so zeichnete sich Ende der 50er Jahre eine durchgreifende 
Besserung ab: Die im weitesten Sinne als Folgekosten der Revolution zu 
bezeichnenden Verluste waren jedenfalls 1856/7 ausgeglichen; der Etat 
des Jahres 1856 war der erste, der in Einnahmen und Ausgaben ohne 
Inanspruchnahme außerordentlicher Hilfsmittel bilanzierend abschloß. 
Und von nun an wuchsen die jährlichen Einnahme-Überschüsse: 
Gewinne staatlicher Investitionen aus der Eisenbahn-, Post- und Telegra­
phenverwaltung, aus Bergwerken, Hütten und Salinen - in der Summe 
Gewinne als Folge des allgemeinen wirtschaftlich-industriellen Auf­
schwungs. Die direkten Steuern erbrachten von 1849 bis 1865 bei einer 
Bevölkerungszunahme von 12,8 % (von 1849 bis 1861) eine Brutto- 
Zuwachsrate von rund 55 % (von 20,3 auf 31,5 Mill. T.); zog man hiervon 
die Grundsteuer als eine ihrer Natur nach unbewegliche Steuer ab, so 
ließ sich für die Zeit von 1849 bis 1863 sogar ein Anstieg von etwa 75 % 
errechnen. Bei den Erträgen aus den indirekten Steuern ergab sich für 
den gleichen Zeitraum ein Zuwachs von 10,4 Mill. T. (von 28,3 auf 38,7 
Mill. T.) oder 36 %.27

Im Rahmen der zwischen 1849 und 1865 von rund 95 auf 150 Mill T. 
gestiegenen Ausgaben schlug, infolge der Reorganisation der Armee seit 
1858 zumal, der Etat des Kriegsministeriums (ganz abgesehen von der 
Finanzierung der Kriege 1864 und 1866) natürlich am stärksten zu Buche. 
Er war seit 1858 (bis 1865) um rund 32 % vermehrt worden, während sich 
die Steigerungsrate der Etats aller übrigen Verwaltungszweige zusam­
men auf nur 8,9 % belief. Gleichwohl war die Grenze finanzieller Lei­
stungsfähigkeit keineswegs schon erreicht: Nach den offiziellen Anga­
ben der dem Indemnitätsgesetzentwurf beigegebenen »Übersicht“ über 
die Summe aller Staatseinnahmen und Ausgaben für die Jahre 1862 bis 
1865 ergab sich trotz einer realen Ausgabevermehrung von 25 Mill. T. ein 
jährlicher Einnahme-Überschuß von knapp 4 Mill. T.28

27 Nachweis wie oben Anm. 14. Twesten (Sten. Ber. Abg. Hs., 21. Sitz. v. 15.3. 1865, S. 514) 
kam in einer nicht in den Bericht aufgenommenen Ergänzungsrechnung, unter Einbezug 
von Überschüssen, Haushaltsresten (.disponible Restausgaben"), Betriebsfonds und kre­
ditierten Steuerrückständen auf einen der Regierung 1864 über die etatisierten Mittel 
hinaus zur Verfügung stehenden Betrag von ca. 68 Mill. T. - Am 24.3. 1865 schrieb 
Bismarck (GW 14/11, S. 693) an Savigny: »Unser vorjähriger Finanzabschluß [1864] ergibt 
das Resultat, daß wir für den dänischen Krieg nur 2 Millionen aus dem Staatsschatz 
brauchen, alles Übrige ist aus den Überschüssen 63/64 bestritten. Dies ist, der Kammer 
wegen, geheim zu halten, obschon sehr erfreulich. Die Finanziers drängen uns Anleihen 
ohne Kammer auf, aber wir könnten den dänischen Krieg noch 2 Mal führen, ohne eine zu 
brauchen. “ Vgl. (auch zum Problem der Kriegsfinanzierung 1864 u. 1866) Hans-Joachim v. 
Collani, Die Finanzgebarung des preußischen Staates zur Zeit des Verfassungskonfliktes 
1862-1866. lur. Diss. Marburg. Düsseldorf 1939; ergänzend Fritz Stern, Gold und Eisen. 
Bismarck und sein Bankier Bleichröder. Frankfurt/M. 1978.

28 Anlagen Abg. Hs. 1866/67, l.Bd., Aktenstück Nr.39, S. 142ff. Danach ergaben sich die 
folgenden Summen:

Einnahmen
1862 

149030215
1863 

158484951
1864 

171540078
1865 

173934 739
Ausgaben 

144284393 154 227146 169125785 169243365
Überschuß 

5745822 4257805 2414 293 4691374
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Der mit dem „Allgemeinen Bericht“ zum Etat-Gesetzentwurf für 1865 
von der Budget-Kommission des Abgeordnetenhauses beschlossene 
Antrag lautete nicht — wie noch 1864 - unter Vorschlag auf Annahme des 
Kommissionsentwurfs auf Ablehnung des Regierungsetats; vielmehr 
hatte man, so der Abgeordnete Michaelis,29 aus der Einsicht endlich 
Konsequenzen sich zu ziehen bemüht, aus der Erkenntnis nämlich, daß 
der „in den letzten 17Jahren [gemachte] Versuch..., die Verhältnisse 
umzukehren [und] das Ausgabe-Bewilligungsrecht als das Erste und das 
Steuerbewilligungsrecht als das Zweite zu betrachten", als definitiv 
gescheitert zu betrachten sei. Es habe dabei „ nicht gefehlt an einer Kritik 
der früheren Steuer-Gesetzgebung, welche alle Steuerquellen mit ihrer 
ihnen inne hegenden Wucherkraft eröffnet und damit die budgetlose 
Regierung erst möglich gemacht“ habe. Die Kritik hatte sich gleicher­
weise an das „Verhalten der früheren Budget-Kommissionen“ gerichtet, 
auch wenn dies nur die Schwäche der eigenen Position unterstrich. Es sei 
schließlich „Pflicht", um noch einmal Michaelis, Abgeordneten der Fort­
schrittspartei und Mitglied der Budget-Kommission, zu zitieren, „die 
Wirkungen der Gesetzgebung und die Wirkungen des Verhaltens älterer 
Häuser zu konstatieren, weü [man] aus diesen Erfahrungen erst [die] 
Politik für die Zukunft schöpfen" könne.

Mit dem in sechs Anträge unterteilten Beschluß der Budget-Kommis­
sion30 wurde moniert, daß in dem dem Hause vorgelegten Staatshaus­
halts-Etat eine „richtige Verteilung der Staats-Ausgaben nicht zu erken­
nen“ sei und gefordert, den Militäretat einer wesentlichen Umgestaltung 
und Ermäßigung zu unterziehen sowie ferner größere Summen als bisher 
zur Finanzierung „produktiver Zwecke" (u. a. Stromregulierungen, 
Wegebauten, Gehaltsverbesserung für Lehrer und Subaltembeamte) zu 
verwenden. Im letzten, wichtigsten Antrag schließlich wurde verlangt, 
„eine gesetzliche Umwandlung der Klassen- und Einkommensteuer vor­
zunehmen, und zwar so, daß die Anzahl der tatsächlich zu erhebenden 
(von gesetzlich fixiert: maximal 12 möglichen) Monatsraten jährlich 
durch das Budget festzustellen sein würde.

In der Tat wäre bei Annahme dieses Antrags31 erstmals ein, wie es in 
der Begründung hieß, „bewegliches Element“ in die Summe der Einnah­
men gekommen und erreicht worden, daß „Bedarf und aufzubringende 
Mittel einander gegenüber in volle Wechselwirkung" getreten wären, 
während es sich bis dahin im Grunde immer nur „einseitig um Unterbrin­
gung [von] veranschlagten Mehreinnahmen" gehandelt hatte.

29 Sten. Ber. Abg. Hs., 21. Sitz. v. 15.3. 1865, S. 508.
30 Wie oben Anm. 14, S. 468 f.
31 Er entsprach ün übrigen sachlich einem Vorschlag, den R. v. Auerswald während der 

Revisionsverhandlungen 1849 als Äquivalent für die Beibehaltung des Art. 109 VU zur 
Debatte gestellt hatte (Beschränkung des Steuerverweigerungsrechts auf „einen hinläng­
lich großen Teil der Einnahmen*, bei denen ganz wie 1865 auch an die Klassensteuer 
gedacht war), der aber innerhalb der liberalen Partei ohne Echo geblieben war. Sten. Ber. 
I.K., 56.Sitz. v. 17.10. 1849, S.1139.
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Dies war die eine Seite; auf der anderen bedeutete die Annahme des 
Kommissionsvotums schon allein durch das Abgeordnetenhaus indes­
sen - und dies zwingend — zugleich auch die Anerkennung der seit 1849 
in ihrer Bedeutung für das Budgetrecht bestrittenen, konservativ-ministe­
riellen Interpretation des Art. 109. Denn ohne die (damit aber stillschwei­
gend als zutreffend akzeptierte) Voraussetzung, daß die Regierung über 
alle ihr gern. Art. 109 zufließenden Einnahmen verfügen könne, hätte es 
keines Antrags auf gesetzliche Reduzierung eben jener Einnahmen 
bedurft, sondern ausgereicht, die betreffenden Steuern im Ausgabe- 
Budget zu streichen.32

Das Schicksal, das dem Antrag widerfuhr, ist bekannt. Die Regierung 
hatte schon in den Kommissionsberatungen deutlich gemacht, daß sie 
einer Forderung nicht zustimmen könne, durch die sich die Exekutive des 
Rechts begebe, die gesetzlich bewilligten Steuern und Abgaben „unter 
allen Umständen fortzuerheben" und gleichzeitig dem Abgeordneten­
haus die Befugnis erteilen würde, einen bedeutenden Teil der Steuern 
jährlich neu zu bewilligen - oder zu versagen. „Es handle sich daher 
eigentlich wohl um eine Änderung der Verfassung, welche die Staats- 
Regierung entschieden ablehnen müsse."33

Rebus sic stantibus war damit die Stellung des Ministeriums fast noch 
unangreifbarer geworden. Wie auch immer, ob Verfassungsänderung 
oder „einfache" Änderung der Steuergesetzgebung: Für beides blieb die 
Zustimmung der beiden anderen Gesetzgebungsfaktoren unabdingbar, 
und die Zustimmung der Regierung wie die des Herrenhauses war 
ohnehin nicht zu erwarten. Und beide befanden sich insoweit in vollster 
Übereinstimmung mit der Verfassung.

Der Bericht der Budget-Kommission war, wie H. Wagener konsta­
tierte,34 zu nichts weniger geeignet, als den Konservativen Sorgen vor der 
Zukunft zu bereiten, sei mit ihm doch gerade der Nachweis erbracht, daß 
die staatlichen Einnahmen eine solche Triebkraft besäßen, „daß die 
Regierung wahrscheinlich noch lange nicht in die Verlegenheit kommen 
[werde], vom [Abgeordnetenhaus] neue Einnahmen fordern zu müssen". 
Preußen sei eben nicht England, und es hieße nichts als „ein Schatten­
spiel an der Wand treiben, wenn man sich der Illusion hingäbe, durch 
beliebige Beschlüsse das Preußische Abgeordnetenhaus in ein Englisches 
Unterhaus changieren zu können". Die Regierung hatte - wie dies 
Reichensperger umschrieb - „eben alle Tatsachen in der Hand“, und dies 
zumindest solange, als sie sich finanziell dem Parlament gegenüber in der 

32 So völlig zutreffend A. Reichensperger (Sten. Ber. Abg. Hs., 20. Sitz. v. 14.3.1865, S. 483 f.).
33 Wie oben Arun. 14, S. 467.
34 Sten. Ber. Abg. Hs., 20. Sitz. v. 14.3. 1865, S. 491 f.
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Lage des „beatus possidens“ befand.35 Man könnte es fast als eine Ironie 
des Schicksals bezeichnen, ließe es sich nicht auch mit handfesten Daten 
belegen: Daß das, was zumindest partiell zu den Wahlerfolgen der 
Fortschrittspartei beitrug, nämlich: das durch erhöhte Steuerleistung 
bedingte Aufrücken ihrer Klientel in die beiden ersten Abteüungen des 
Dreiklassenwahlrechts, für Bismarck die Basis schuf, um die Opposition 
erfolgreich zu bekämpfen und den Konflikt schließlich unter entschei­
dend von ihm selbst bestimmten Konditionen beizulegen.

III. Der Beamte im konstitutionellen Verfassungsstaat

Eine starke Regierung, eine Regierung, die wisse, was sie wolle, könne 
mit der Verfassung durchaus regieren. Ihre Stärke, so hatte dies O. v. 
Manteuffel noch als Innenminister umschrieben, hänge allerdings davon 
ab, ob und inwieweit sie sich auf ihr Werkzeug, den Beamten, verlassen 
könne.36 In diesem Zusammenhang kam den im Juli 1849 als Verordnung 
erlassenen, 1852 dann als Gesetz verabschiedeten Disziplinarrechtsvor­
schriften für die richterlichen und nicht-richterlichen Beamten ausschlag­
gebende Bedeutung zu.37 Durch die mit den Disziplinargesetzen einge­
leitete Bureaukratisierung der nicht-richterlichen Beamtenschaft war 
über den Rahmen des verfassungsrechtlichen Verhältnisses von Regie­
rung und Parlament hinaus eine - wie im folgenden in gebotener Kürze 
zu belegen sein wird - erhebliche Verstärkung der ministeriellen Position 
dem Abgeordnetenhaus gegenüber verbunden. Während gegen Richter 
- und dies stellte eine Verbesserung gegenüber dem Disziplinargesetz 
von 1844 dar - Disziplinarstrafen fortan nur noch auf Grund eines förmli­
chen Disziplinarverfahrens zulässig waren, fand die genuin politische 
Zielsetzung der Regierung in der Verordnung die nicht-richterlichen 
Beamten betr. einen unverhüllten Ausdruck. Gem. § 20 mußte die Dienst­
entlassung auch dann erfolgen, wenn der betreffende Staatsdiener die 
„Pflicht der Treue verletzt oder den Mut, den sein Beruf erfordert, nicht 

35 Wie oben Anm. 32, S. 483. Ganz ähnlich Twesten, ebd. S.514. Der badische Gesandte 
(Generallandesarchiv Karlsruhe Abt. 48 [Polit. Korrespondenz/Preußen] Nr. 2663) berich­
tete am 5.3. 1863 ausführlich über die gute Position des preuß. Ministeriums. .Die 
bestehenden Steuern schlagen in einer Weise vor, daß es ... an Mitteln nicht fehlen wird“. 
Überdies stehe die neue Grundsteuer in Aussicht .und Verhältnisse, die eine Anleihe 
nötig machen könnten, denkt die Regierung, werden nicht eintreten. Mit welchen wirksa­
men Mitteln das Abgeordnetenhaus [dagegen] ankämpfen soll, darüber gehen die 
Berichte ... auseinander, jedenfalls sind diese Mittel noch nicht gefunden“. - Vorausset­
zung im Kampf der Opposition sei (so die Königsberger Hartungsche Zeitung, Nr. 292 v. 
13.12. 1862) Einigkeit und Ausdauer. Sie müsse .die unbezwingliche Position wahren, in 
der uns durch die Natur der Dinge der Sieg werden muß, wenn wir ... auszudauem 
verstehen, bis die Reaktion außerordentliche Geldmittel bedarf".

36 Zirkular v. 7.4. 1850 (Geh. Staatsarchiv der Stiftung Preuß. Kulturbesitz Berlin-Dahlem, 
Rep. 90/2322 Bd. 1).

37 GS 1849, S. 253 ff., 271 ff. Die Motive in: Anlagen 2. K. 1850/51, Bd. 3, Aktenstücke Nr. 14 u. 
15, S. 85 ff. u. 93 ff. Zur Sache vor allem Harro-Jürgen Rejewski, Die Pflicht zur politischen 
Treue im preußischen Beamtenrecht (1850-1918). Berlin 1973, S. 22-29 u. Bernhard Stein­
bach, Die politische Freiheit der Beamten unter der konstitutionellen Monarchie in Preu­
ßen und im Deutschen Reich. Bonn 1962, S. 27 ff.
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bestätigt oder einer feindlichen Parteinahme gegen die Staatsregierung 
sich schuldig“ gemacht hatte. Darüber hinaus war es der Regierung 
möglich, eine Reihe politisch besonders wichtiger Beamter (Unterstaats­
sekretäre und Ministerialdirektoren, Ober- und Regierungspräsidenten, 
Staatsanwälte, Polizeidirektoren, Landräte und schließlich Beamte des 
diplomatischen Dienstes) im „Interesse des Dienstes“ jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

Hinter dieser Verschärfung des Disziplinarrechts stand einerseits die 
Einsicht, daß in einem konstitutionell verfaßten Staat das staatsrechtliche 
Verhältnis des Beamten einer grundlegenden Änderung bedürfe; denn 
der Beamte hatte aufgehört, als politischer Standesvertreter in einer 
Mittlerfunktion die bürgerliche Gesellschaft zu repräsentieren.38 Damit 
war andererseits aber auch als unabdingbare Voraussetzung gefordert, 
daß die im Parlament repräsentierte Gesellschaft als Korrektiv im gesamt­
staatlichen Willensbildungsprozeß in der Lage sein müsse, sich politisch 
entsprechend Geltung zu verschaffen. Die Bureaukratisierung der Beam­
tenschaft aber mußte dann ihr Ziel verfehlen, wenn das staatliche Exeku­
tiv-Potential zur politischen Disziplinierung und Präjudizierung des 
gesellschaftlichen Repräsentativorgans selbst eingesetzt wurde. Daß die 
hierin liegende Gefahr einer Korrumpierung der Beamtenschaft nicht zu 
unterschätzen war, sollte in den 60er Jahren deutlich werden.

Zunächst: Unter den spezifischen Bedingungen des Dreiklassenwahl­
rechts, der Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Wahlverfahrens zumal, 
komplettierte das neue Disziplinarrecht die Verwendbarkeit des Staats­
dieners um die politische Dimension einer im Interesse der Regierung 
aktivierbaren Parteilichkeit. Der Verwaltungsbeamte, der Landrat vor 
allem, wurde zum Organisator konservativ-gouvemementaler Wahlen. 
Dies galt für die Wahlen von 1852 und 1855 gleicherweise wie für die von 
1862 und 1863 - wenn auch bekanntermaßen mit unterschiedlichen 
Resultaten.39

Mehr noch: Der „Staatsdiener“ war nicht nur Organisator und Propa- 
gator von Wahlen und zu Wählenden, häufig genug war er, doppelt 
wirksam, Wahlkommissar und Abgeordnetenkandidat in einer Person; 
denn Art. 78 VU ebnete dem Beamten den Weg ins Parlament, und die 
Regierung förderte, ja forcierte oder unterband, wenn nötig, Kandidatu­
ren je nach politischer Opportunität. Dominierte in den 50er Jahren der 
(konservative) Verwaltungsbeamte, so in den Konfliktsjahren, jetzt indes 
auf Seiten der Opposition, der richterliche Beamte. Waren in der Legisla- 
tiir-Periode 1855-1858 von 352 Abgeordneten insgesamt 215 „aktive 
Staatsdiener" (= 61 %) und unter diesen allein 125 (= 35 %) derjenigen 
Beamten-Kategorie, die jederzeit zur Disposition gestellt werden konnte 
(und unter diesen wiederum allein 72 Landräte), so ergab sich am Anfang 

38 Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, 
Verwaltung und soziale Raw^gung von 1791 bis 1848. Stuttgart 1967, S. 385 ff.

39 Vgl. Grünthal, Parlamentarismus in Preußen, S. 317 ff. u. 415 ff. Hiernach, soweit nichts 
anderes angegeben, auch das Folgende. Für die Konfliktzeit vgl. Eugene N. Anderson, The 
Social and Political Conflict in Prussia, 1858-1864. Lincoln/Nebr. 1954.
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der Legislatur-Periode 1862/63 das folgende Bild: Neben nur noch 
31 Verwaltiingsbeamten (davon gehörten 22 zur konservativen Partei) 
waren im Hause 111 richterliche Beamte vertreten, und von diesen 
gehörten je 33 zur Fortschrittspartei bzw. zum „Linken Centrum", nicht 
einer zur Fraktion der Konservativen.40

Sachkenntnis und Geschäftserfahrung, und auf diese glaubte auch die 
Linke trotz aller grundsätzlichen Vorbehalte der Kompatibilität von 
Staatsamt und Abgeordnetenmandat gegenüber nicht verzichten zu kön­
nen, beförderten den Beamten-Abgeordneten in der Kammerhierarchie, 
in Kommissionen und Abteüungen noch mehr als in den Fraktionen. Er 
wirkte auf und durch die Geschäftsordnung prägend auf Arbeitsstil und 
Selbstverständnis des Parlaments.

Durch den Beamten als Abgeordneten sah sich indessen die Exekutive 
immer zugleich auch in die Pflichtenkollision seiner Amtsträger hineinge­
zogen; denn der Beamte war mit dem Übergang Preußens zum Verfas­
sungsstaat nicht mehr ausschließlich dem Monarchen als Dienstherm zu 
Treue und Gehorsam, sondern gern. Art. 108 VU auch zur „gewissenhaf­
ten Beobachtung“ der Verfassung eidlich verpflichtet.41 In dieser Doppel­
funktion war der Keim für den Gewissenskonflikt desjenigen Beamten 
gelegt, der seiner Amtspflicht als Staatsdiener gleicherweise gerecht zu 
werden suchte wie der selbstverantwortlichen Ausübung seines staats­
bürgerlichen Rechts, als Abgeordneter aus freier Überzeugung und ohne 
Bindung an Aufträge und Instruktionen „Meinungen" (Art. 84 VU) öffent­
lich zu vertreten und abzustimmen.

Die Beamten-Abgeordneten, die sich offen der Opposition anzuschlie­
ßen bereit fanden, erregten politisches Aufsehen - in den 50er Jahren aus 
naheliegenden Gründen mehr noch als in der Konfliktszeit. Das Ärgernis, 
das sie für das Staatsministerium bildeten, war um so größer, als diejeni­
gen, die nach ihrer zwangsweisen Dispositionsstellung nichts mehr zu 
verlieren hatten, als Märtyrer des Rechts sofort zu den umworbenen 
Kandidaten von Wahlbezirken mit antigouvemementalen Mehrheiten 
avancierten. Es ist naturgemäß schwer, die Wirkung dieser von der 
Opposition als leuchtende Beispiele bester Traditionen wahrer Staatsdie­
nerschaft gepriesenen Abgeordneten42 auf ihre beamteten Kollegen im 
Hause abzuschätzen. Indessen ist unbestreitbar, daß in den Reihen der 
Beamten-Abgeordneten das Empfinden für die Unzuträglichkeiten eines 
Systems, welches die Verfassung zu achten zwar beschwören ließ, den 
Protest gegen offensichtliche Rechtsbeugungen aber als Verletzung der 
Treuepflicht zu verfolgen androhte, weiter verbreitet war, als dies nach 
außen den Anschein hatte.

In der Summe war die ambivalente Stellung des Beamten Folge einer 
Verfassung, die der politischen Interpretation fähig, ja bedürftig war und 

40 Sten. Ber. Abg. Hs„ 11. Sitz. v. 10.2. 1863, S. 118 (Rohden).
41 Vgl. oben Anm. 37; ferner Wilhelm Clauß, Der Staatsbeamte als Abgeordneter in der 

Verfassungsentwicklung der deutschen Staaten. Karlsruhe 1906, S. 118 ff.
42 Typisch hierfür z. B. die Ausführungen G. v. Vinckes: Sten. Ber. 2. K., 24. Sitz. v. 10.3.1855, 

S. 425 ff.
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blieb, ein Problem, das sich mit besonderer Schärfe in einem Staat stellte, 
der traditionell Verwaltungsstaat war und der nun in seiner Beamten­
schaft dem verfassungsrechtlich-politischen Grundkonflikt um so stärker 
ausgesetzt wurde, je mehr die Staatsregierung gerade wegen der Diskre­
panz von liberal-konstitutioneller Verfassungsidee und Verfassungswirk­
lichkeit ihrerseits Partei zu werden genötigt war.43 In der Zuspitzung 
wechselseitigen Vorwurfs der Verfassungsverletzung zwischen Regie­
rung und Abgeordnetenhaus galt die Sorge des Konfliktministeriums 
ersten Symptomen einer teilweise bereits tiefgehenden Demoralisation in 
den Reihen auch und gerade der höheren Beamtenschaft.44

Am 20. April 1863 hatte das Staatsministerium in einem vertraulichen 
Zirkular alle Oberpräsidenten aufgefordert,45 über „die Haltung der 
Beamten" ihrer Provinz Bericht zu erstatten. Damit sollten die Vorausset­
zungen für Maßnahmen geschaffen werden, um nicht nur dem „Treiben" 
der Presse Einhalt zu gebieten, sondern um vor allem gegen die „Opposi­
tion viele[r] mittelbarefr] und unmittelbarefr] Staatsbeamte^] “ mit „allen 
Mitteln" durchgreifen zu können. Zwar hatte es bekanntlich, jedenfalls 
zunächst, mit den sog. Preß-Ordonnanzen sein Bewenden, da sich in 
diesem Falle die Majorität unter Einschluß beider „Disziplinarminister", 
der Grafen Eulenburg und zur Lippe, mit Erfolg gegen eine Verschärfung 
des geltenden Disziplinarrechts wandte; diese sei, so wurde argumen­
tiert, ohnehin nur auf dem Verordnungswege durchsetzbar, und es 
würde, da eine nachträgliche Genehmigung durch das Abgeordneten­
haus mit Sicherheit nicht zu erwarten sei, auf diese Weise die Stellung der 
Regierung nur „erheblich verschlimmert" werden. Keiner der Minister 
aber vermochte sich der allgemeinen Ansicht zu verschließen, „daß mit 
widerstrebenden oder gar für die Opposition agitierenden Beamten nicht 
zu regieren" sei.46

Die Berichte der Oberpräsidenten zeichneten die Lage keineswegs als 
durchweg besorgniserregend. Lokalisierte man gleichsam zur Linken 
den „Hauptkrebsschaden" in einem großen Teil des Richterstandes, so 
waren es zur Rechten, und nach wie vor, die Landräte, auf denen das 
staatliche Auge mit fast ungetrübtem Wohlgefallen zu verweüen ver­
mochte.47 Der umfassendste und in der Summe seiner Beobachtungen 
wohl für die Lage in edlen Provinzen der Monarchie zutreffendste Bericht 
war der des schon seit 1850 für die Provinz Sachsen verantwortlichen 
Präsidenten v. Witzleben.48

43 Vgl. exemplarisch Hans-Joachim Schoeps (Hrsg.), Briefwechsel zwischen Emst v. Bodel- 
schwingh und Friedrich Wilhelm IV. Berlin 1968, S. 76 ff.

44 Sten. Ber. Abg. Hs., 11. Sitz. v. 1.9. 1866 (Gneist).
<5 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 90/2322 (Akten das polit. Verhalten der Beamten... betr.) Bd. 1: 

1847-1870.
46 Prot Sitz. Staats-Min. v. 11.6. 1863; Staats-Min. an den König, Immediatbericht v. 15.6. 

1863 und Protokoll Conseil v. 16.6. 1863. Ebd.
47 So Frhr. v. Schleinitz (für Schlesien). Bericht v. 22.6. 1863. Ebd.
48 9. 7.1863. Ebd. Hiernach die folgenden Zitate.
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Zwar könne nur unter den wissenschaftlich vorgebildeten Beamten, so 
hieß es hier, von einer „selbstbewußten politischen Überzeugung" die 
Rede sein; im Ganzen habe indes „unverkennbar der Stand der preußi­
schen Verwaltungsbeamten an innerer Tüchtigkeit seit dem Jahr 1848 
mehr verloren als gewonnen". Die „öftem Wechsel des Systems in den 
höheren Regionen", das durch die Konstitution unvermeidlich gewor­
dene Parteiwesen, „der verflachende Materialismus der Zeit" und (nicht 
zuletzt) die Beschränktheit der Geldmittel vieler Beamter seien Ursachen 
für eine Entwicklung, die den gesamten Stand, verstärkt seit 1858, anfäl­
lig für die „verschiedenen modernen sogenannten liberalen Doktrinen 
und Systeme" habe werden lassen. Trotz allem aber lebe in den Verwal­
tungsbeamten „im Großen und Ganzen noch immer ein gesunder Kem". 
Die Erfahrung des letzten Jahres, das Ende der neuen Ära, habe die 
Überzeugung bestätigt, daß bei einem energischen und konsequenten 
Verhalten der Staatsregierung und bei entsprechender Leitung von Sei­
ten der Spitzen der einzelnen Verwaltungszweige in den Provinzen „die 
Masse der Verwaltungsbeamten auch im Falle neuer politischer Krisen 
und Erschütterungen festhalten [werde] an dem Könige und an der 
beschworenen Pflicht, wogegen ein schwankendes und schwaches Regi­
ment von oben in solchem Falle allerdings eine weitgreifende Felonie 
und die Auflösung der Disziplin und Ordnung wahrscheinlich auch unter 
[den] Verwaltungsbeamten herbeiführen“ würde.

Es war der Kemgedanke der von Bismarck verfochtenen Lückentheo­
rie, daß zu einer lückenschließenden Verfassungsinterpretation gleicher­
weise wie bei jedem Gesetzgebungsakt der Kompromiß in Form überein­
stimmenden Votums aller drei Faktoren nötig sei. Diesen Konsens mit 
verfassungsimmanenten Mitteln zu erzwingen, fehlte dem Abgeordne­
tenhaus die Macht. Der Versuch, das dem Parlament gern. Art. 82 VU 
zustehende Enquete-Recht zur Isolierung des Ministeriums durch Ermitt­
lung von Tatbeständen unmittelbar bei nachgeordneten Behörden zu 
nutzen,49 scheiterte insoweit konsequent ebenso wie der, das in Art. 61 
verankerte Prinzip der Ministerverantwortlichkeit durch Ausführungsge­
setz politisch anwendbar zu machen. Das Veto der Regierung baute der 
dem Abgeordnetenhaus von Bismarck unterstellten Hoffnung vor, „die 
Machtverteilung zwischen Krone und Landtag", somit „die politische 
Zukunft des Landes [einem] präjudizierlich die Verfassung interpretie­
rendem“ Richterspruch unterwerfen zu wollen.50

49 Hierbei handelte es sich um die Bemühungen der XII. Kommission des Abg. Hs., zwecks 
Untersuchung „gesetzwidriger Beeinflussung* der Wahlen (1863) .Requisitionen' wegen 
des Verhaltens der Behörden vorzunehmen. Das Staats-Min. erließ umgehend Verfügun­
gen (u.a.) an sämtliche Regierungspräsidenten (14.12. 1863), mit denen nachdrücklich 
darauf verwiesen wurde, daß die .Häuser des Landtags sich nur mit den Ministern in 
Verbindung setzen' dürften; es sei ihnen nirgends erlaubt, mit .untergeordneten... 
Behörden in Verbindung zu treten, von diesen Auskunft irgend welcher Art, Einsendung 
von Akten... zu fordern, einzelne Beamten zu Aussagen, am wenigsten zu Aussagen auf 
den Diensteid zu veranlassen...'. Ebd., Rep. 90/111 (Akten betr. die Einwirkung der 
Regierung auf die Wahlen... sowie das Verhalten der Behörden und Beamten).

50 Sten. Ber. Abg. Hs., 35. Sitz. v. 22.4. 1863, S.952.
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Wie der badische Gesandte in Berlin berichtete,51 habe der preußische 
Ministerpräsident O. v. Manteuffel gesprächsweise wiederholt seiner 
Überzeugung Ausdruck verliehen, daß „jede Regierung, so schlecht sie 
auch sonst sein möge, stets Mittel habe, oben zu bleiben, wenn sie nur 
wolle". Dafür, daß dies auch für die Konfliktszeit während der 60er Jahre 
zutraf, waren entscheidende Voraussetzungen bereits geschaffen, ehe 
Bismarck in seiner Weise die Verantwortung für die preußische Politik 
übernahm. Die Einschätzung der Lage und die der Möglichkeiten, ihrer 
Herr zu werden, fand einen ebenso anschaulichen wie zutreffenden 
Niederschlag in einem Brief Friedrich v. Gerlachs vom Mai 1863, acht 
Monate nach der Übernahme der Ministerpräsidentschaft durch Bis­
marck.52 Wenn man in „ruhiger, gleichmäßiger strenger Weise dieses 
Jahr und das nächste Jahr bleiben könnte, den Landtag auch in nächster 
Session wieder schwatzen ließe (und ich bin der Meinung, daß die 
Regierung die Abgeordneten ebenso in der Gewalt hat wie ich Martin, sie 
können strampeln und schreien, aber wirklich Schaden tun können sie 
weder sich noch dem Lande, wenn die Regierung es ernstlich vermeiden 
will) und wenn man inzwischen den Beamten das Vertrauen einflößte, 
daß die Regierung stabü wäre, und daß sie alles, was gegen Treue und 
Gehorsam ist, ahnden wird und will, wenn man ... einzelne hervorra­
gende Beamte zur Disposition stellte, [sie] die Ungnade des Königs fühlen 
läßt, ... ohne sie zu Märtyrern zu machen, — wenn man daneben auch 
materielle Förderung auf neutralen Gebieten (selbst ohne Gesetze) ver­
sucht und die Finanzen in regulärem Lauf hält, — so glaube ich, daß die 
Herren Urwähler allmählich wieder Leute schicken werden, welche in 
einer Weise mitsprechen, daß ihre Beschlüsse bei der Regierung berück­
sichtigt werden können und daß die Urwähler also selbst wieder zu Worte 
kommen..." Daß sich die Taktik Bismarcks im Konflikt von Maximen 
dieser Art nicht eben weit entfernt hat, ist geläufig. Das Zitat als Beleg 
und Zusammenfassung dessen, was zu verdeutlichen versucht wurde, 
bedarf ergänzend allein des resümierenden Hinweises auf die Bedingun­
gen, die eine solche Politik überhaupt erst erfolgversprechend machen 
konnten. Von diesen Bedingungen war die Rede: Die durch Nichtvollzug 
von Gesetzgebungsgeboten oder, entscheidender noch, durch die politi­
sche Praxis prä-okkupierte Verfassungsinterpretation seitens der Regie­
rung einerseits, der Zustand der Einnahme-Gesetzgebung und der der 
tatsächlichen Einnahmen andererseits sowie schließlich die Verfügbar­
keit des „Werkzeugs“ der Exekutive, der Bureaukratie - dies waren nicht 
alle, aber dies waren wesentliche Voraussetzungen dafür, daß Bismarck 
der Opposition des Abgeordnetenhauses auf längere Dauer zu widerste­
hen und den Konflikt schließlich unter entscheidend von ihm bestimmten 
Bedingungen beizulegen vermochte.

51 GLA Karlsruhe Abt. 48/2649 (Bericht v. 28.11. 1852).
52 Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und Ideengut der preußischen 

Hochkonservativen 1848-1866. Aus dem Nachlaß von Emst Ludwig von Gerlach. Hrsg. v. 
Hellmut Diwald. 2. Teil: Briefe, Denkschriften, Aufzeichnungen. Göttingen 1970, S. 1143f. 
(Brief an E. L. v. Gerlach v. 28.5. 1863).



Klaus Erich Pollmann

Parlamentseinfluß während der 
Nationalstaatsbildung 1867-1871

.... ich halte es nicht für gut, daß man das Bedürfnis hat, den parlamentarischen 
Einfluß, den man erstrebt und den wir gerne den Parlamenten gönnen, vorzugs­
weise an der Armee zu üben, während mannigfache andere Felder immer übrig 
bleiben, um ihn zu üben."
Otto v. Bismarck, 11.3. 1867

„Es würde enorm leicht sein, Politik zu treiben und die öffentlichen Dinge 
wahrzunehmen, wenn man bloß das Prinzip aufzustellen brauchte... Man kann 
eben den Grundsatz nur da zur Anwendung bringen, wo man die Macht hat, ihn 
durchzusetzen.'
Eduard Lasker, 30.9. 1867

I. Das Nationalstaats- und Verfassungsproblem

Die für die Zeitgenossen befremdliche Übergangserscheinung des 
Norddeutschen Bundes hat sich nur an einer Frage bewähren können: 
dem Eignungsnachweis und Ausbau der Institutionen der Bundesverfas­
sung und dem unverzüglichen Abschluß der Nationalstaatsgründung. Zu 
künstlich war die - einen deutschen Teilstaat in der Mitte durchtren­
nende - Grenzziehung an der Mainlinie, zu unförmig das bundesstaatli­
che Verhältnis des nach den Annexionen noch größer und mächtiger 
gewordenen preußischen Staates mit den nord- und mitteldeutschen 
Staaten, als daß darin etwas anderes als eine Durchgangsstation, die 
Haltestelle, „wo wir Wasser und Kohlen einnehmen, Atem schöpfen, um 
nächstens weiterzugehen“,1 gesehen worden wäre. Darin stimmte Bis­
marck mit den Nationalliberalen grundsätzlich überein, mochte er auch 
sehr viel vorsichtiger zu Werke gehen und dabei nicht allein die Rück­
sicht auf die süddeutschen Höfe und Regierungen sowie die Reaktionen 
der europäischen Großmächte, sondern auch die ungefährdete Behaup­
tung der Hegemonialrolle der preußischen Führungsmacht im Bück 

1 So Miquel in der Verfassungsdiskussion des konstituierenden Reichstags, Sten. Ber. über 
die Verhandlungen des konstituierenden Reichstags, 1867, S. 112.
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behalten.2 Aber sein politisches Konzept der Nationalstaatsgründung von 
oben war von vornherein als ein 2-Stufen-Programm angelegt, dessen 
zweite Phase nicht ausgespart werden konnte, so ungewiß der Zeitplan 
auch war und so wenig Bismarck sich unter Zugzwang setzen ließ, und 
sei es auch durch den Reichstag.

Die eindeutige Priorität für das nationalpolitische Ziel hatte zweifellos 
Auswirkungen auf die Verteilung von Einfluß und Mitwirkungsrechten 
zwischen der preußischen Staatsführung bzw. den in dem neugeschaffe­
nen Verfassungsorgan Bundesrat vertretenen Regierungen sowie dem 
Reichstag des Norddeutschen Bundes ebenso wie auf das politische 
Gewicht und die Kompetenzabgrenzung zwischen dem nationalen Parla­
ment und den einzelstaatlichen Kammern. Das gilt zumal angesichts des 
Kalküls, das dem Bismarckschen Verfassungskonzept zugrundelag, Par- 
tikularismus und Parlamentarismus durch sorgfältiges Austarieren ihrer 
Gewichte wechselseitig in Schach zu halten. Die ultima ratio des mit 
einigen der wichtigsten Einzelstaaten abgeschlossenen geheimen Ver­
trags: den konstituierenden Reichstag nach Hause zu sclücken und die 
Bundesverfassung per Oktroy in Kraft zu setzen,3 wäre gleichbedeutend 
mit dem Scheitern der halbwegs parlamentarischen Lösung gewesen.

Die Parteien trugen ihrerseits dem Vorrang des nationalstaatlichen 
Zieles 1866/67 Rechnung - durch Spaltungen bzw. Neugründungen, die 
nahezu ausschließlich an den nationalpolitischen Maximen ausgerichtet 
waren. Das gilt für die Separation der .nationalen Fraktion’ von der 
Fortschrittspartei im Herbst 1866 und ihre Vereinigung mit den Liberalen 
der annektierten Provinzen Hannovers und Hessens sowie einiger außer­
preußischer Staaten zur nationalliberalen Partei im konstituierenden 
Reichstag. Damit fand das Eingehen auf die Bismarcksche Nationalpolitik 
innerhalb der Partei, deren Gründung selber ganz wesentlich auf die 
Unzufriedenheit über die zu wenig energische Verfolgung nationaler 
Ziele durch die preußische Regierung zurückgeht,4 eine organisatorische 
Konsequenz. Gewiß sind die beiden Flügel der deutschen Fortschrittspar­
tei von vornherein vorhanden und auch auf dem Höhepunkt des Verfas­
sungskonflikts, vor dessen polarisierender Wirkung die liberalen Diffe­
renzen verblaßten, noch auszumachen. Doch erst der Zwang, zu der 
Bismarckschen Nationalstaatsgründung Stellung zu beziehen, hat die 
Trennung unvermeidbar und trotz aller gegenteiligen Bemühungen irre­
versibel gemacht. - Vorher schon war das unbedingte Eintreten für die 
nationale Einheit sowie die davon nicht abzutrennende vorbehaltlose 
Anerkennung des Verfassungsstaats, wenn auch mit ebenso deutlicher 
Abgrenzung gegen die parlamentarische Regierungsweise, das entschei­

2 Dazu Heinrich Triepel, Unitarismus und Föderalismus im Deutschen Reich. Tübingen 
1907; ders., Die Hegemonie, Stuttgart 1938; Heinrich Friedjung, Der Kampf um die 
Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866. 2 Bde. Stuttgart 1899; Otto Becker, Bismarcks 
Ringen um Deutschlands Gestaltung. Heidelberg 1958.

3 Otto Becker, Bismarcks Ringen, S. 386 ff.
4 Heinrich August Winkler, Preußischer Liberalismus und deutscher Nationalstaat. Tübin­

gen 1964, S. 4 ff.
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dende Motiv für die Abspaltung der „freien" Richtung aus dem noch 
kaum organisierten konservativ-gouvernementalen Lager im Juli 1866.5 
Auch die freikonservative Gruppierung hob sich im Norddeutschen 
Reichstag immer deutlicher von den früheren Parteifreunden ab und 
nahm organisatorische Konturen an, wenn auch für längere Zeit eher im 
Sinne einer Fraktion als einer Partei.6 Nicht zu vergessen sind in diesem 
Zusammenhang die aus der Ablehnung der Bismarckschen Nationalpoli­
tik erfolgten Gründungen der Bundesstaatlich-Konstitutionellen,7 einem 
fraktionsähnlichen Zusammenschluß von Abgeordneten, die nur in der 
Gegnerschaft zu der großpreußischen Einheitspolitik einig waren, sich 
allerdings mit Erfolg um eine pragmatische Haltung bemühten, aber nie 
zu einer einheitlichen Partei zusammen wuchsen,- ferner die sächsische 
Volkspartei, die mit August Bebel den einzigen Kandidaten der sich 
formierenden Arbeiterbewegung in den konstituierenden Reichstag ent­
sandte.8

Mit Inkrafttreten der Bundesverfassung am 1.7.1867 war diese Bewäh­
rungsprobe noch längst nicht bestanden; noch lange blieb es offen, ob der 
Norddeutsche Bund am Ende scheitern würde oder mit seinem Aufgehen 
in einem zumindest in kleindeutschem Sinne halbwegs „vollendeten" 
Nationalstaat seine historische Mission erfolgreich beendet haben würde. 
Relativ unabhängig von dieser Zielrichtung mußten die neugeschaffenen 
Bundesinstitutionen in der alltäglichen Regierungs- und Gesetzgebungs­
tätigkeit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und ihre gesonderte 
Existenz gegenüber den bestehenden und eingefahrenen Organen recht­
fertigen. Neben der bisher in keinem Verfassungssystem ein Beispiel 
findenden Verschränkung der Exekutive des preußischen Einzelstaats 
mit der des Bundespräsidiums, die von den Liberalen nicht nur wegen der 
damit unvereinbaren Ministerverantwortlichkeit, sondern wegen der 
befürchteten Schwächung der Bundesregierung abgelehnt wurde, war 
davon das Nebeneinander der beiden großen Parlamente Reichstag und 
preußischer Landtag betroffen. Kaum jemand in den damaligen Ministe­
rien, Volksvertretungen und Zeitungsredaktionen hat angenommen, daß 
dieser Zustand die folgende Legislaturperiode überdauern würde, noch 
dazu mit den unterschiedlichen Wahlsystemen! Ungeachtet ihrer skepti­
schen bis ablehnenden Auffassung gegenüber dem demokratischen 
Wahlrecht hielten auch die Nationalliberalen das Dreiklassenwahlrecht 
nicht mehr länger für haltbar. Hatten sie doch schon bei der publizisti­
schen und parteipropagandistischen Hervorhebung des Reichstags als 
nationaler Institution auf dessen höhere Legitimation infolge des gleichen 

5 August Wolfstieg, Die Anfänge der freikonservativen Partei, in: Delbrück - Festschrift. 
Berlin 1908, S. 313-336; Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen und Bismarcks 
deutsche Politik 1858-1876. Heidelberg 1913, S. 265 ff.

6 Dazu grundlegend Thomas Nipperdey, Die Organisation der deutschen Parteien von 1918. 
Düsseldorf 1961.

7 Dazu Klaus Erich Pollmann, Der Parlamentarismus im Norddeutschen Bund. [Erscheint 
demnächst.!

8 Dazu August Bebel, Aus meinem Leben. Berlin 1961, S. 344 ff.
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Wahlrechts hingewiesen und dabei gewissermaßen die eigenen Beden­
ken gegenüber der damit verbundenen Auslieferung an die Massen 
überspielt.9 Seitdem sie die schlimmen Prophezeiungen, der Reichstag 
werde sich als eine gefügige Geldbewilligungsmaschine und ein willen­
loses Instrument in einem cäsaristischen Herrschaftssystem mißbrauchen 
lassen, durch die Herbstsession 1867 widerlegt glaubten, schien es ihnen 
keine Frage mehr zu sein, wo der Schwerpunkt der Volksvertretung 
liege, nämlich im Reichstag.10 Insofern dachten sie sich eine Lösung des 
Problems in der Weise, daß der Reichstag den wesentlichen Teil der 
Funktionen des preußischen Abgeordnetenhauses an sich ziehen würde 
und dieser im nationalen Parlament aufgehen würde, während die rest­
lichen Aufgaben an die im Zuge der Reform der Selbstverwaltung zu 
stärkenden Provinziallandtage fallen könnten. Das war im übrigen eine 
Vorstellung, die auch in den Reihen der Freikonservativen Anklang 
fand.11

Die Fortschrittspartei konnte die erwartete Übertragung des gleichen 
Wahlrechts auf das preußische Abgeordnetenhaus in viel größerem Aus­
maß als die Nationalliberalen ohne innere Skrupel gutheißen. Entspre­
chend ihrer weniger emphatischen Beurteüung des nationalpolitischen 
Stellenwertes und der Einflußmöglichkeiten des Reichstags drangen sie 
aber nicht auf die Verschmelzung beider Körperschaften, schon gar nicht 
ein Aufgehen des Abgeordnetenhauses im Bundesparlament. Sie maßen 
dafür einem anderen Punkt eine sehr viel größere Bedeutung zu als die 
Nationalliberalen. Bei der Übertragung des Reichstagswahlrechts auf die 
preußische Wahlkammer mußte davon ausgegangen werden, daß dann 
auch die im konstituierenden Reichstag bis an den Rand des Scheitems 
festgehaltene und durchgesetzte Diäten-Verweigerung auf Preußen aus­
gedehnt würde. Hier meldeten die Fortschrittler vorsorglich Widerspruch 
an und erklärten die Beibehaltung der Diätenzahlung an die preußischen 
Abgeordneten zur Bedingung ihrer Zustimmung.12 In den Reihen der 
Nationalliberalen trat die ambivalente Haltung zum Diätenentzug jetzt 
noch deutlicher hervor als im konstituierenden Reichstag.13

Die Annahme, daß Reichstag und preußisches Abgeordnetenhaus sich 
auf keinen Fall in der bisherigen Weise und mit den geltenden Wahlsy­
stemen noch länger als 3 Jahre gegenüberstehen würden, stützte sich 
nicht zuletzt auf die der preußischen Regierung nicht ohne Anhaltspunkt 
unterstellte Absicht.14 Das den allgemeinen Erwartungen entsprechende 
4-Punkte-Konzept Hermann Wageners:

9 Dazu das nationalliberale Programm vom Juli 1867, in: Wilhelm Mommsen (Hrsg.), 
Deutsche Parteiprogramme. München 1964, S. 147 ff.

10 National-Zeitung, Nr. 379 v. 16.8. 1867.
11 S. dazu die Begründung des Antrags v. Kardorff, Sten. Ber. über die Verhandlungen des 

preußischen Abgeordnetenhauses, 1868/69 Bd. 2, S. 1294 ff.
12 National-Zeitung, Nr. 514 v. 3.11.1867; Nr. 479 v. 13.10.1867 u. Nr. 499 v. 25.10. 1867.
13 Ebd. Nr. 389 v. 22.8. 1867.
14 Ebd. Nr. 479 v. 13.10. 1867.
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„1. Einführung des allgemeinen direkten Wahlrechts dadurch, daß die 
preußischen Mitglieder des Norddeutschen Reichstags das preußi­
sche Abgeordnetenhaus bilden;

2. Schaffung eines Gegengewichts durch Reform unserer Provinzial- 
und Kreisverfassung;

3. Ausstattung jener Körperschaften mit angemessenen Verwaltungsbe­
fugnissen;

4. die Gewinnung geeigneter lokaler Autoritäten“15
hatte aber keine Aussicht, von der Mehrheit der Minister akzeptiert zu 
werden. Vielmehr zielte deren Strategie darauf, die endgültige Kodifizie­
rung des Reichstagswahlrechts so lange wie möglich hinauszuzögem, um 
in der Zwischenzeit das Terrain für ein Klassen  wahlrecht aufbereiten zu 
können, das gegenwärtig noch unter dem von Bismarck im konstituieren­
den Reichstag ausgesprochenen spektakulären Verdikt stehe.16 Das ist 
ihnen zwar nicht gelungen; das demokratische Wahlrecht für den Reichs­
tag ist durch das Bundeswahlgesetz von 1869 - mit einigen allerdings 
bezeichnenden Modifikationen1’ - bestätigt worden und hat denn auch 
allen späteren Attacken seines eigenen Urhebers standgehalten.18 19 
Immerhin aber vermochten sie die Wahlreform in Preußen in dem einzi­
gen Zeitraum, wo die Aussichten für die Anpassung günstig waren, nicht 
zuletzt deshalb, weil beide Wahlsysteme nicht zu erkennbar abweichen­
den Resultaten führten, zu blockieren. Ein noch höherer Widerstand 
türmte sich vor der Beseitigung des Parlaments-Dualismus auf: allen 
Bestrebungen auf Vereinigung der beiden parlamentarischen Körper­
schaften stand wie ein rocher de bronze das Herrenhaus im Wege, das die 
Liberalen auf diesem Wege nur zu gern eliminiert hätten. Zwar gab es 
auch bei den Konservativen die Vorstellung, den auf wenig Sympathie 
stoßenden Bundesrat durch die Verschmelzung mit dem preußischen 
Herrenhaus in eine echte erste Kammer zu verwandeln, doch war für eine 
solche Vorstellung in der Struktur der Bundesverfassung kein Platz.

Im Vorgriff auf die erwartete institutioneile Regelung der Vereinigung 
beider Parlamente und in der Absicht, der aus dem Dualismus möglicher­
weise folgenden Schwächung des Parlamentarismus entgegenzuwirken, 
hielten es die Parteien überwiegend für geboten, zumindest ihre wichtig­

15 Notiz H. Wagener v. 22.11. 67. ZStA II, Merseburg, Rep. 90‘, A VIII 1dl, Bd. III.
16 .... ein widersinnigeres, elenderes Wahlgesetz (als das preußische Dreiklassensystem) ist 

nicht in irgend einem Staate ausgedacht worden, ein Wahlgesetz, welches alles Zusam­
mengehörige auseinanderreißt und Leute zusammenwürfelt, die nichts miteinander zu tun 
habenSten. Ber. über die Verhandlungen des konstituierenden Reichstags, S. 429.

17 Hervorzuheben sind der Ausschluß der Soldaten vom aktiven Wahlrecht sowie die Bestim­
mung, daß die Größe und Zusammensetzung der Wahlkreise durch ein Bundesgesetz zu 
bestimmen waren (§ 6); außerdem enthielt das Gesetz eine Mindestgarantie der Versamm- 
lungs- und Vereinsfreiheit im Zusammenhang mit der Abhaltung der Wahlen. Drucks. 
Nr. 199, Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags des Norddeutschen Bundes, 
1869, Bd. 3, Anlagen, S. 640 f.

18 O. v. Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 15, S. 287 ff.; R. Augst, Bismarcks Stellung 
zum parlamentarischen Wahlrecht. Leipzig 1913; M. Stürmer, Staatsstreichgedanken im 
Bismarckreich, in: HZ, Bd. 209,1969, S. 566ff.

19 Martin Philippson, Max von Forckenbeck. Dresden, Leipzig 1898, S. 183.
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sten Repräsentanten in beide Häuser zu entsenden, soweit die Wahler­
gebnisse, die sich aufgrund der „nationalen Revolution von oben“, der 
noch unerprobten Wahlverfahren und veränderten Parteikonstellationen 
jeder sicheren Prognose entzogen, und die begrenzten Steuerungsmög­
lichkeiten der zentralen Wahlkomitees dies zuließen. Daß sich einzelne 
Fraktionsführer weigerten, für den Reichstag (Virchow) oder das preußi­
sche Abgeordnetenhaus (v. Blanckenburg) zu kandidieren, war die Aus­
nahme, die im ersten Falle mit den Vorbehalten gegenüber dem Bis- 
marckschen Nationalstaatsprojekt, im zweiten mit der Ablehnung des 
Berufspolitikers zusammenhing. Denn in diese Richtung bewegten sich 
unvermeidbar die Mitglieder, die dem Reichstag, Zollparlament und 
Abgeordnetenhaus, womöglich noch einem Provinziallandtag oder einer 
Kommunalversammlung angehörten und 8-9 Monate im Jahr im Parla­
ment zubrachten. Welche Probleme dabei die Abkömmlichkeit bereitete, 
ist beispielsweise von Forckenbeck bekannt, der wiederholt erst im 
letzten Moment zur erneuten Mandatsübemahme überredet werden 
konnte und sein Abgeordnetendasein mit dem allmählichen Niedergang 
seiner Eibinger Anwaltspraxis bezahlte. Die Wahlkreisvertretung in bei­
den Parlamenten wurde trotz des unterschiedlichen Wahlrechts als so 
zusammengehörig aufgefaßt, daß Georg v. Vincke die Niederlage bei der 
Reichstagswahl als Vertrauensentzug wertete, dem er mit der Rückgabe 
seines Mandats für das Abgeordnetenhaus im gleichen Wahlkreis beant­
worten zu müssen glaubte.20

Das Hinüberretten des nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählten 
preußischen Abgeordnetenhauses (und - in seinem Windschatten - der 
nach ähnlich reaktionärem Muster gewählten Kammern in anderen Ein­
zelstaaten) über die Zeit der Verfassungsgründung hinaus hat sich 
bekanntlich verhängnisvoll ausgewirkt. Der preußische Landtag wurde 
seit den achtziger Jahren zu einer entscheidenden Machtbasis für die 
Absicherung des konservativen Staatsapparats und des ostelbischen 
Grundbesitzes, - der demokratisch legitimierte Reichstag neben dem 
Klassensystem des Abgeordnetenhauses verhinderte den Zusammen­
bruch der preußischen Machtstrukturen und verhalf dem politischen 
System insgesamt zu überleben.

Während der kurzen Zeit des Norddeutschen Bundes hat der Parla­
ments-Dualismus aber noch keine schädlichen Folgen gehabt. Im Gegen- 
teü haben die liberalen Fraktionen daraus Vorteüe zu ziehen vermocht, 
wenn man diese auch nicht überschätzen sollte. Mehrfach haben sie 
Anträge gleichen Inhalts in beiden Parlamenten eingebracht und die 
unterschiedlichen Konstellationen sich zunutze gemacht. Am deutlich­
sten ist dies bei den Steuervorlagen, wo sie Bundesrat bzw. preußisches 
Staatsministerium von einem Parlament zum anderen ziehen ließen und 
auf institutioneile Reformen sowie Garantien für das parlamentarische 
Einnahmebewilligungsrecht drangen. Wenn die Beanspruchung der füh­
renden Abgeordneten auch nur mit Mühe und z. T. um den Preis erheb­

20 National-Zeitung, Nr. 445 v. 24.9. 1867.
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licher finanzieller Opfer getragen werden konnte, so konnten sie doch 
dem „Hochdruck* eher standhalten als die Regierungen und Ministerial- 
bürokratie, die sich zur Gesetzgebung „unter Dampf geschwindigkeit“ 
genötigt sah und eine Reihe ihrer Positionsvorteile aus der Hand geben 
mußte. Darunter hat während dieser vier Jahre eher der bürokratische als 
der parlamentarische Einfluß gelitten.

II. Wahlbeeinflussung unter den Bedingungen
des Reichstagswahlrechts

Die Übernahme des Reichstagswahlgesetzes der Frankfurter Paulskir­
che war bekanntlich ein Schachzug Bismarcks, um den österreichischen 
Rivalen im Deutschen Bund ebenso wie die liberale Opposition im preußi­
schen Verfassungskonflikt auszustechen.21 Seine konservativen Minister­
kollegen und Standesgenossen sahen keine Handhabe, sich gegen diese 
Maßnahme erfolgreich zur Wehr zu setzen. Dagegen akzeptierten sie zu 
keiner Zeit die zweite von Bismarck geltend gemachte Begründung für 
die Einführung des demokratischen Wahlrechts: daß dieses nämlich ein 
für die konservativen Interessen förderliches und günstiges Wahlsystem 
sei.22 Bismarck ist deshalb bei der Durchsetzung und praktischen Anwen­
dung auf erhebliche Ablehnung und Skepsis gestoßen.

Zu den Maßnahmen, die in Frage kamen, um die Risiken des demokra­
tischen Wahlrechts für die konservativen Machteliten zu mindern, 
gehörte die Aufstellung offizieller Regierungskandidaten nach dem zeit­
genössischen Vorbüd des bonapartistischen Frankreich, das allerdings 
nur in sehr allgemeiner Weise und ohne eine detaillierte Erörterung der 
Mechanismen des plebiszitären Systems unter Napoleon III. Modell 
gestanden hat. Erstmals war der Gedanke an ein solches Verfahren in der 
Spätphase des Verfassungskonflikts laut geworden, und zwar in offen 
manipulativer Absicht, mit der Einführung ambulanter Wahlbureaus 
bzw. der Aufstellung von Regierungskandidaten „mit der Maßgabe, daß 
die Nichtstimmenden als Wähler jener Kandidaten behandelt werden“.23 
Auf die Verletzung der Chancengleichheit durch solch willkürliche 
gesetzliche Bestimmungen glaubte Bismarck nach dem Stimmungsum­
schwung und Prestigegewinn aufgrund des Sieges bei Königgrätz nun 
verzichten zu können. Als das preußische Staatsministerium vor der 
ersten Anwendung des gleichen und direkten Wahlrechts im Februar 
1867 die Möglichkeit, Regierungskandidaten aufzustellen, gründlich prü­
fen ließ,24 standen solche das Wahlergebnis plump verfälschenden Maß­
nahmen nicht mehr zur Diskussion. Bismarck selber stand jetzt allerdings 
vor dem Problem, durch die Aufstellung offizieller Regierungskandidaten

21 Dazu zuletzt Lothar Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt 1980, S. 351 ff.
22 O. v. Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 5, S. 421 f.
23 Votum Bismarcks vom 23.5.1866, ZStA n, Merseburg, a.a.O.
24 Otto v. Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd.6, S. 181; Innenminister Eulenburg an die 

Regierungspräsidien am 24.12. 1866, ZStA II, Merseburg, Rep. 77., Tit 533, Nr. 6, Bd. I.
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die Mehrheitsverhältnisse viel weiter nach rechts zu verschieben, als ihm 
dies zur Vereinbarung seiner die Mitte zwischen partikularistischen und 
parlamentarischen Gefahren haltenden Bundesverfassung recht sein 
konnte.25 Aber auch abgesehen davon hatte diese Prüfung ein überwie­
gend negatives Ergebnis - die Risiken fielen weitaus stärker ins Gewicht 
als die zu erhoffenden Vorteüe.26 27 Die Befürworter eines solchen Vorschla­
ges beschränkten sich im wesentlichen auf Gebiete, wo ein deutscher 
Einheitskandidat dem Bewerber einer nationalen Minorität, in erster 
Linie der polnischen, gegenüberstand, oder auf Regionen, in denen eine 
konservative Organisation von parteiähnlichem Charakter gar nicht exi­
stierte. Für den unbestrittenen Vorteil eines solchen Vorgehens, den 
Wähler zweifelsfrei über die Stellung der Regierung zu den Wahlkandi­
daten ins Büd zu setzen, bedurfte es der offiziellen Proklamation nicht. 
Außerdem mußte sich die Regierung auch zu solchen Kandidaten beken­
nen, die allenfalls von ihr toleriert werden könnten, da eine selektive 
Aufstellung nicht möglich sei. Die amtliche Form der Nominierung, so 
wurde zudem befürchtet, könnte das Gegenteil des angestrebten Zieles 
bewirken, nämlich die Wähler den oppositionellen Parteien, von denen 
sie sich gerade zu lösen begonnen hätten, wieder zuzutreiben. Bei der 
verbreiteten Abneigung gegen jede Art von staatlicher Bevormundung 
und Wahlbeeinflussung würde dieses Verfahren als unerträglicher Druck 
auf das freie Wahlrecht und als Verstoß gegen die Selbständigkeit der 
Wahlentscheidung aufgefaßt. Wichtiger noch war das Argument der 
dann unvermeidlichen Verstrickung der Regierung in die Wahlbewe­
gung und Parteiagitation. Der ganze Wahlvorgang würde unnötigerweise 
auf einen Kampf für oder gegen die Regierung zugespitzt, was dem 
ohnehin starken Drang nach einem parlamentarischen Regiment zusätz­
lichen Auftrieb geben würde. Schließlich sei es noch bedenklich, das 
Staatsministerium in die Niederlagen konservativ-gouvemementaler 
Kandidaten hineinzuziehen, was nur zur Agitation gegen die Autorität 
der Regierung führen würde. Die eindeutige Mehrheit der negativen 
Stimmen und das Gewicht der Einwände gaben den Ausschlag für die 
Verwerfung dieses für die preußischen Verhältnisse als ungeeignet 
betrachteten Experiments. Ohnedies stand den Landräten bei der Wahl­
kampagne ja der ganze gouvemementale Apparat zur Verfügung, und es 
blieb auch dann, wenn jeder Anschein einer offiziellen Proklamation 
vermieden wurde, nirgendwo verborgen, welcher Kandidat der Regie­
rung genehm war.28

25 Eine solche Regierungsmehrheit hatte er offenbar bei seinem in Anm. 23 zitierten Brief im 
Sinn, - im Gegensatz zu Eulenburg und den nachgeordneten Behörden.

26 Ebd. Die ausführlichen Belege demnächst bei Pollmann, Parlamentarismus.
27 Zu den Steuerungsmechanismen und Manipulationsmethoden unter den Bedingungen 

des Dreiklassenwahlrechts während der Amtszeit des Innenministers v. Westphalen siehe 
Günther Grünthai, Parlamentarismus in Preußen 1848/49-1857/58. Düsseldorf 1982, bes. 
S. 423 ff.

28 Bismarck, Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1867, S.271-, 1868, Bd.I, 
S. 117.
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Übrigens hat die Regierungsseite das neue Wahlrecht zum Anlaß 
genommen, vom Reichstag zu verlangen, eine Revision seiner Einstellung 
gegenüber regierungsamtlichen Wahlbeeinflussungen vorzunehmen. Sie 
berief sich dazu auf den geheimen Charakter des Wahlvorgangs, den 
Bismarck auf den Antrag der Liberalen ohne größeres Widerstreben 
zugelassen hatte,29 sowie auf das liberale Ideal vom mündigen Volk. Es 
ging dabei um die grundsätzliche Frage, unter welchen Umständen bei 
nichtöffentlichem Stimmrecht Wahlen anzufechten seien, auch wenn 
keine offenkundigen Rechtsverstöße begangen worden waren. Der Ver­
zicht auf eine strenge Überprüfung schien ihr und den Konservativen 
eine zwingende Konsequenz aus dem Prinzip der freien Wahl zu sein, 
zumal die Wirkungen der behaupteten Manipulationen in den seltensten 
Fällen exakt meßbar sein würden.30 Ungeachtet ihres freiwilligen Ver­
zichts auf die Aufstellung offizieller Regierungskandidaten nahm die 
Regierung als Konsequenz des Reichstagswahlrechts einen größeren 
Bewegungsspielraum in Anspruch. Das war in der Praxis ein deutlicher 
Schritt in Richtung auf eine „parlamentarische" Regierung, die sich auf 
eine zuverlässige Regierungspartei stützen könne,31 wenn auch ohne die 
Absicht, dem Parlament stärkere Mitspracherechte einzuräumen.

Der Hinweis auf den angeblichen Respekt vor der Mündigkeit des 
Volkes mußte angesichts der in jeder Beziehung abhängigen und für die 
oppositionelle Wahlorganisation weithin unerreichbaren ländlichen 
Wählermassen in liberalen Ohren zynisch klingen und deren Befürchtun­
gen vor der bedenkenlosen pseudodemokratischen Instrumentalisierung 
dieses Wahlrechts wachrufen. Um so entschiedener hielten die Liberalen 
an der strengen Handhabung ihres Wahlprüfungsrechts fest. Sie gestan­
den der Regierung zwar durchaus das Recht zu, unter den Kandidaten 
diejenigen zu bezeichnen, die ihr erwünscht waren, forderten also keine 
absolute Enthaltsamkeit und Neutralität gegenüber den Parteikämpfen.32 
Sie wandten sich aber - nicht immer ganz konsequent - gegen jeden 
Beeinflussungsversuch in amtlicher Form, vor allem dann, wenn sie von 
Wahlkommissaren oder Wahlvorständen ausgingen. Das im ganzen, 
wenn auch nicht ausnahmslos rigoros gehandhabte Wahlprüfungsrecht 
war das wichtigste Instrument, um der Beeinträchtigung der Wahlfreiheit 
entgegenzuwirken. Ein anderer Gesichtspunkt ist darüber nicht zu über­
sehen. Der Reichstag konnte hier nahezu autonom entscheiden, und er 
machte davon gewiß auch deshalb Gebrauch, weil er nirgendwo anders 
eine so starke Position gegenüber dem sonst übermächtigen Staatsappa­
rat hatte. In öffentlichkeitswirksamen Debatten konnte er staatliche 
Amtsträger zumindest moralisch in den Anklagezustand versetzen, sich 
in der Regel mit seiner Rechtsauffassung durchsetzen und einen Abstim­

29 Pollmann, Parlamentarismus.
30 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1868, Bd. I, S. 116.
31 O. v. Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 10, S. 442.
32 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1868, Bd.I, S. 117 u. 119.
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mungssieg erringen. Allerdings reichte, was die unmittelbaren Konse­
quenzen aus seinen Beschlüssen angeht, der Einfluß des Reichstags 
selten über den Plenarsaal hinaus.

III. Die Rolle der Beamten im Parlament

Vor die Alternative gestellt, entweder auf den Ausschluß der Beamten 
von der Wählbarkeit oder auf die Verweigerung der Diäten zu verzichten, 
hat Bismarck eindeutig dem Diätenentzug den Vorzug gegeben. Die 
Mehrheit des Reichstags hat diese Priorität nicht anders gesetzt. Die 
günstigen Auswirkungen des Ausschlusses bestimmter Beamtenkatego­
rien auf die Stärkung der parlamentarischen Kräfte wurden von den 
Liberalen kaum anerkannt. An der Verteilung auf die Fraktionen läßt sich 
zeigen, daß die preußische Regierung am allerwenigsten auf Beamten­
kandidaten verzichten konnte. Dies läßt sich aus dem hohen Beamtenan­
teil der beiden konservativen Fraktionen im konstituierenden Reichstag 
ablesen. Dabei hatte der preußische Innenminister die mit der Kandida­
tenauswahl befaßten Regierungspräsidenten, Landräte und sonstigen 
Staatsfunktionäre auf die im Verfassungsentwurf enthaltene Bestimmung 
des Ausschlusses der Beamten vom passiven Wahlrecht hingeweisen und 
deshalb die Anweisung gegeben, mit Vorrang Personen außerhalb der 
Beamtenkreise zu berücksichtigen.33 Das Ergebnis gab hinreichend 
Anlaß, die Opportunität einer solchen Maßnahme neu zu bedenken. 
Denn mehr als die Hälfte der Regierungskandidaten (einschließlich der 
nichtgewählten Bewerber) ist den Beamten zuzurechnen.34

Nur dadurch erklärt sich ja auch die Tatsache, daß das preußische 
Staatsministerium aus seiner zweifellos nicht unbegründeten Einsicht, 
daß der Verlauf des Verfassungskonflikts nicht unerheblich von der 
Stellung, welche das Beamtentum im Verfassungssystem innehatte, 
geprägt worden war, keine politischen Folgerungen abgeleitet hatte. 
Obwohl sie wiederholt den Mißstand beklagte, daß die Organe der 
Regierung zugleich die „Häupter der Opposition“35 bildeten, zog sie 
daraus nicht die Konsequenz der Wahlrechtsbeschränkung. Lediglich 
Bismarck hat eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, aber nicht 
energisch verfolgt.36

Von Außenseitern abgesehen, haben sich die Liberalen auf diese Dis­
kussion nicht eingelassen. Einmal deshalb, weil sie fürchteten, es würden 
von ihrem Standpunkt aus die falschen Kategorien ausgeschlossen, näm­
lich Richter, Geistliche und Lehrer, nicht aber Landräte und Offiziere! 
Zum andern deswegen, weü sie über kein genügend sicheres Pfand 

33 Eulenburg an die Regierungspräsidien am 24.12.66, a.a.O.
34 Pollmann, Parlamentarismus.
35 H. Kohl (Hrsg.), Bismarck-Jahrbuch, Bd. 1, 1894, S.24.
36 Votum Bismarcks v. 23.12. 64. ZStA II, Merseburg, Rep. 90“, a.a.O.
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darüber verfügten, daß Bismarck die Absicht, den Parlamentarismus an 
sich selber zugrundegehen zu lassen, wirklich aufgegeben habe. In 
einem solch kritischen Moment wollten und konnten sie wohl auch nicht 
auf die Beamten als Rückgrat der liberalen Vertretung verzichten.

So gewiß der starke Anteü von Beamten im Reichstag sehr deutliche 
Spuren im norddeutschen Parlamentarismus hinterließ, - so gehörte es 
doch nicht zum politischen Instrumentarium der preußischen Staatsfüh­
rung, sich die Abgeordneten durch Patronage oder finanzielle Begünsti­
gung gefügig zu machen. Das widersprach schon dem von der Regierung 
immer verfolgten Prinzip, den Staatsapparat nicht in den parteipolitisch­
parlamentarischen Betrieb zu verstricken, war bei den (frei)-konservati- 
ven Inhabern von Staatsämtem auch gar nicht erforderlich und wäre bei 
oppositionellen Abgeordneten ein zweischneidiges und wenig erfolgver­
heißendes Unternehmen gewesen.

Die Verfassungsbestimmung, welche für den Fall der Annahme eines 
besoldeten Staatsamtes oder einer höheren Besoldung eines Abgeordne­
ten den Verlust des Mandats vorschrieb (Art. 21), hat sich für die Mitglie­
der des Reichstags gewiß nicht als ein Hemmschuh ihrer Beamtenkar­
riere ausgewirkt. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, daß bei irgendeiner 
der anstehenden Ernennungen bzw. Beförderungen die Opportunität 
einer Neuwahl im Hinblick auf einen möglichen Wahlkreisverlust für die 
Parteien, auf die sich die Regierung meist stützen konnte, eine nennens­
werte Rolle gespielt hat. Ja, man kann die Feststellung treffen, daß die 
Zugehörigkeit zum Reichstag sich eher günstig auf die Beamtenlaufbahn 
ausgewirkt hat, so wenig dies mit letzter Sicherheit ausgesagt werden 
kann. Anders gewendet läßt sich als Ergebnis der Analyse der Kandida­
tenaufstellung zeigen, daß der Typus des tüchtigen, unvoreingenomme­
nen und auf seine Karriere bedachten Beamten ein Reichstagsmandat 
anstrebte und eher berücksichtigt wurde als ein als reaktionär verschrie­
ener Mitbewerber. Die Anwendungsfälle des Art. 21 verteilen sich bei 
den gouvemementalen Abgeordneten zum größeren Teü auf regelmä­
ßige, laufbahnmäßige Beförderungen3’ und zum kleineren Teil auf die 
Berufung in herausgehobene und führende Funktionen. Von den insge­
samt 19 Ernennungen und Beförderungen von Abgeordneten des Nord­
deutschen Reichstags (1867-1870) fallen allein 8 auf die nationalliberale 
Fraktion! Dieses auffällige Verhältnis ist nur aus der veränderten gegen­
seitigen Beziehung zur Politik Bismarcks zu erklären und reflektiert die 
Bedeutung dieser Partei für die Willensbildung im Reichstag. In einigen 
Fällen wurden dabei offenbar die während der Konfliktszeit angehalte­
nen Beförderungen nachgeholt bzw. Dispositionsstellungen rückgängig 
gemacht.37 38 Sämtliche betroffenen nationalliberalen Abgeordneten, von 
denen nur einer auf die neuen Provinzen entfiel, sind dem rechten Flügel, 
allenfalls der Mitte zuzurechnen. Der linke Flügel der Fraktion, erst recht 
die Fortschrittspartei oder die übrigen überwiegend in Opposition ste­

37 ZStA H, Merseburg, Rep. 77, tit.533, 11, Adh.IV, Bd. 1-4.
38 Nachweise im einzelnen bei Pollmann, Parlamentarismus.
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henden Abgeordneten wurden von der preußischen Regierung keiner 
Berufung oder Höherdotierung gewürdigt.

Die Integrität des Hauses sah eine knappe Mehrheit wenn überhaupt, 
so in einzelnen Emennungsfällen nationalliberaler Abgeordneter, vor 
allem bei kommissarischen Aufträgen, bedroht. Die konservativen Beam­
ten wurden durch eine Beförderung ja kaum in einen zusätzlichen Loyali­
tätskonflikt gestürzt. Ein solcher bestand ja theoretisch von vornherein 
zwischen ihrer Beamten- und Abgeordnetenloyalität, sofern sie ihn wahr­
nahmen, was aber nur ausnahmsweise zutraf. Namentlich die Fortschritt­
spartei wurde den Verdacht nicht los, daß gerade Mitglieder aus den 
Reihen der Nationalliberalen mit solchen Gunsterweisungen ins Regie­
rungslager gelockt und von ihren Pflichten als unabhängige und unbe­
stechliche Volksvertreter abgezogen werden könnten.38

Aber nicht nur, daß das Beamtentum für die Abgeordneten ein unver­
zichtbares Rekrutierungsfeld war, - sie hatten dessen Werte weitgehend 
internalisiert und auf ihre parlamentarischen Funktionen übertragen. Wie 
die Beamten dem Allgemeinwohl verpflichtet, hielten sie es für ihre 
vordringliche Aufgabe, darauf zu schauen, daß die öffentlichen Mittel 
haushälterisch verwaltet und daß sich die Regierung und Administration 
innerhalb der Schranken von Verfassung und geltendem Recht beweg­
ten; sie glaubten sich nicht dazu befugt, „interessiert“ zu sprechen und 
wollten Spekulanten und Interessenvertretem den Einzug ins Parlament 
ebenso verwehren wie ein Übergewicht an Gutsbesitzern verhindern. 
Wenn es galt, die Gefahren der Korruption oder den Ansturm der Parla­
mentslobbyisten abzuwenden, waren sie notfalls sogar bereit, ihre eige­
nen Kompetenzen zu beschneiden. Auch den Wählern gegenüber sahen 
sie sich in der Rolle von Beamten, die sich ihrer Wünsche annehmen und 
ihnen am Ende einen Rechenschaftsbericht abgeben, wie diese umge­
kehrt daran gewöhnt waren, „den Deputierten als ihren Beamten zu 
betrachten".39 40

Konservativer Einfluß aus den Reihen des Parlaments wurde übrigens 
in den ersten Sessionen des Norddeutschen Reichstags sogar durch 
amtierende Minister ausgeübt. Zwar sprach die Bundesverfassung in 
Art. 9 die Inkompatibilität der Zugehörigkeit zu Bundesrat und Reichstag 
aus. Der preußische Kriegsminister, dessen Ressort, soweit konstitutio­
nell, Bundessache war, konnte nichtsdestotrotz, unterstützt vom Chef des 
Generalstabs und namhaften Heerführern, von den Abgeordnetenbän­
ken aus das parlamentarische Mitspracherecht bei militärpolitischen 
Angelegenheiten höchst effektvoll bekämpfen. Aus seinem Doppel-Sta­
tus als Abgeordneter und Chef eines wichtigen Bereichs der Bundes­

39 „Auf diese Weise würden wir eine Menge Mitglieder in den hohen Reichstag bekommen, 
die auf den Wink des Bundeskanzleramtes überall hinreiten, irgendeine höhere Stelle 
nach Gehalt und Emolumenten bekämen und dadurch die Integrität ihrer Stellung jeden­
falls in groBen Verdacht brächten.* Cornely, Sten. Ber. über die Verhandlungen des 
Reichstags, 1869, Bd.I, S. 61.

40 Grenzboten, 1867, Bd. II, S. 167.
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exekutive hat Roon geradezu einen „unparteiischen Standpunkt" für sich 
in Anspruch genommen.41

Ebenso wie die Regierung den Beamtenapparat nicht zu sehr in den 
politischen Betrieb involviert wünschte, so lehnten auch die Parteien eine 
zu starke Politisierung der Beamtenschaft ab. Das wurde deutlich, als ein 
offensichtlich von oben begünstigter Antrag auf Ausweitung derjenigen 
Ministerialbeamtenkategorien eingebracht wurde, die zur Disposition 
gestellt werden konnten.42 Die Liberalen werteten ihn keineswegs als 
Schritt auf ein parlamentarisches Regime zu, sondern sie wollten die 
Stellung der wichtigsten Beamten in den Ministerien keineswegs 
geschwächt sehen. So sehr sie permanent gegen Übergriffe des Staatsap­
parats zu Felde zogen und darüber Klage führten, daß die „Parlaments­
verfassung als äußerer Anhang des bürokratischen Staates“43 sich bisher 
als wenig wirksam erwiesen habe, um so entschiedener suchten sie in 
Krisenzeiten doch Rückhalt beim Staatsbeamtentum! Nach wie vor war 
dieses - gerade für Veteranen des Konstitutionalismus wie Waldeck und 
Virchow - hintergründig die Ersatz-Repräsentation,44 der Schutzschild 
gegen die neue Omnipotenz,45 welche konservative Bahnen verließ und 
die Sicherung ihrer militärischen Herrschaftsbasis mit plebiszitären 
Methoden verband. Gegen cäsaristische Willkür und die Fügsamkeit 
feudaler Streber beriefen sie sich auf klassische Tugenden der preußi­
schen Bürokratie, wie Gesetzestreue, Arbeitsfähigkeit und Unbestech­
lichkeit, die sie mit dem herkömmlichen Kollegialitätsprinzip weit eher 
verbanden als der Kopie des französischen Präfektensystems.46 Vor Ein­
führung parlamentarischer Regierungssysteme und der Garantie der 
lokalen Selbstverwaltung jedenfalls lehnten sie die Ausweitung des Krei­
ses der politischen Beamten strikt ab.

IV. Regierungs-, Mehrheits- und Willensbildung

So gewiß der Reichstag des Norddeutschen Bundes, in erster Linie die 
Nationalliberalen, dem Vereinbarungsprinzip Priorität vor allen anderen 
parlamentarischen Funktionen einräumten und dementsprechend ihre 
Strategie, das Verfahren, ja ihr Parlamentarismus-Verständnis einer Revi­
sion unterzogen hatten, so wagte er doch nie den entscheidenden Schritt 
über den Graben, der den deutschen Konstitutionalismus von einem 

41 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1868, Bd. I, S. 449; ähnlich S. 360.
42 Antrag v. Diest betr. Ausdehnung der Vorschriften des Gesetzes v. 21.7. 1852. Sten. Ber. 

über die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses 1869/70, Bd. III, S. 2013.
43 Carl Twesten, Der preußische Beamtenstaat, in: Preußische Jahrbücher, Bd. 18/1866, 

S. 146.
44 Dazu grundsätzlich Reinhard Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Stutt­

gart 1967, S. 337 ff.
45 Virchow, Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses, 1869/ 

70, Bd.UI, S. 2021.
46 Ebd., S. 2013 ff.
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parlamentarischen Regierungssystem47 trennte, ohne daß dafür der Hin­
weis auf die Machtverteilung in Preußen und im Bund schon eine ausrei­
chende Erklärung bietet. An eine Regierungsbildung aus dem Parlament 
heraus war im Norddeutschen Bund schon aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht zu denken. Das war in Preußen nicht anders, obwohl die 
Verfassung dies unbeschadet der freien monarchischen Emennungs- 
rechte zugelassen hätte. Zwar wurde die Aufnahme liberaler Fraktions­
führer in das preußische Kabinett tatsächlich wiederholt ins Spiel 
gebracht, doch beileibe nicht als Forderung aus den Reihen der Parteien, 
sondern als auf Bismarck selbst zurückgehendes, allenfalls halb ernst 
gemeintes Druckmittel gegen das Parlament. Die liberalen Parteiführer 
ließen sich dabei durchweg allzu willig als Objekt Bismarckscher Droh­
gebärden einsetzen, statt solchen Scheinmanövem die Spitze zu neh­
men.48 Der Berufung eines führenden nationalliberalen Reichstagsabge­
ordneten ins Bundeskanzleramt, des Nationalökonomen Michaelis,49 
ging keinerlei offizielle Kontaktnahme mit der Fraktion, der er angehörte, 
voraus; sie hat ihn denn auch nicht als ihren Repräsentanten betrachtet, 
wenn auch der wirtschaftsliberale Einfluß von Michaelis sich in den 
Vorlagen niedergeschlagen und die Einigung mit dem Reichstag erleich­
tert hat, was über den zahlreichen rollenbedingten Auseinandersetzun­
gen zwischen den Vertretern des Bundeskanzleramtes und dem Reichs­
tag nicht übersehen werden sollte. Im preußischen Abgeordnetenhaus 
standen zu gleicher Zeit die Ressorts des Inneren, der Justiz, des Kultus 
und der Finanzen unter massiver parlamentarischer Dauerkritfk, die das 
Ziel verfolgte, die der inneren Liberalisierung im Wege stehenden Mini­
ster aus dem Amt zu vertreiben. Das ist in zwei Fällen auch gelungen. 
Insgesamt hatten die Nationalliberalen positiv wie negativ auf die Regie­
rungsbildung und -ausübung also einen nicht unbeträchtlichen Einfluß, 
ohne daß aber die Eingangsthese dieses Abschnitts als korrekturbedürf­
tig anzusehen wäre.

In dem überaus produktiven Reichstag des Norddeutschen Bundes 
konnte sich die Regierung auf keine sichere Mehrheit stützen. Dennoch 
war die Mehrheitsbildung vergleichsweise einfach. Das hängt damit 
zusammen, daß dieser Reichstag - etwas pointiert gesagt - ein Parlament 
ohne Opposition war. Weder der politische Katholizismus noch die Sozial­
demokratie waren dort in Fraktionsstärke vertreten. Generell sind die 
Rollen der Fraktionen mit der dichotomischen Unterscheidung von Regie- 
rungs- und Oppositionsparteien schwerlich treffend zu definieren. Es gab 
mit den Konservativen eine „geborene" Regierungspartei, die ideolo­
gisch und wahlorganisatorisch von der Regierung hoffnungslos abhängig 

47 Daxu Gerhard A. Ritter, Entwicklungsprobleme des deutschen Parlamentarismus, in: ders. 
(Hrsg.), Gesellschaft, Parlament und Regierung. Düsseldorf 1974, S. 11 ff.; Hans Boldt, 
Parlament, parlamentarische Regierung und Parlamentarismus, in: Otto Brunner u.a. 
(Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart 1972 ff., Bd.4, S. 645 ff.

48 M. Philippson, Forckenbeck, S. 186.
49 Zur Einbeziehung Michaelis' ins Regierungslager s. ZStA II, Merseburg, Rep. 77, tit. 533, 

11, Adh.IV, Bd.I.



70 Klaus Erich Pollmann

war, ihrer Bundespolitik aber verständnislos gegenüberstand. Sie sahen 
ihre Hauptaufgabe darin, die Regierung bei der Stange zu halten,50 das 
heißt, zur energischen Verteidigung ihrer Vorlagen gegen parlamentari­
sche Ansprüche aufzufordem. Daß es im Reichstag nicht zu einem ähnli­
chen Zerwürfnis mit Bismarck wie im preußischen Landtag kam,51 lag an 
ihrer Einflußlosigkeit, ihrer Unfähigkeit, die Bundespolitik zu torpedie­
ren. Der entscheidende Motor der Gesetzgebung waren die Nationallibe­
ralen, die sich als Partner einer mit der Regierung eingegangenen prag­
matischen Gesetzgebungskoalition empfanden. Dieser Pakt war mehr als 
eine Kooperation von Fall zu Fall, aber weniger als eine Verständigung 
auf bestimmte inhaltliche Ziele, wenn sich auch beide Seiten wiederholt 
so verhielten, als gäbe es eine solche Vereinbarung, indem sie sich 
nämlich wechselseitig den Bruch solcher stillschweigend angenommener 
Absprachen vorwarfen. Das Etikett Regierungspartei aber wiesen die 
Nationalliberalen entschieden zurück.52 Dies güt allerdings für den rech­
ten Flügel nicht in gleichem Maße wie für den linken, der die preußischen 
Verhältnisse, vor allem die geminderten Wahlchancen bei einer Identifi­
kation mit der Regierung im Blick hatte.53 In der Polemik gegen die in der 
Fraktion vorhandene Neigung zu übertriebener Konnivenz leugneten sie 
bisweüen jede grundsätzliche Übereinstimmung mit dem Bundes­
kanzler.54

Legt man die Haushaltsabstimmung als Maßstab an, so kann man 
andererseits die Fortschrittspartei auch nicht pauschal als Opposition 
einstufen. Gleich nach Inkrafttreten der Bundesverfassung hatte sie 
damit begonnen, ihre grundsätzlichen Vorbehalte zurückzustellen55 und 
in der praktischen Gesetzesberatung das Gewicht des linken Flügels der 
Nationalliberalen zu verstärken. Sie hatte allerdings schon aufgrund 
ihres Konstitutionalismusverständnisses erheblich größere Schwierigkei­
ten, mit der Regierung zu Vereinbarungen zu gelangen. Bei den groß­
deutsch bzw. antipreußisch gesinnten Abgeordneten von Fraktionsstärke 
ist die Einstufung als Oppositionspartei nur möglich, wenn man ihre 
Wunschvorstellungen statt ihres tatsächlichen parlamentarischen Verhal­
tens oder aber ihrer Beurteüung von Seiten der Regierung bzw. der 
.nationalen" Mehrheit zugrundelegt. Sie hielt es schon aus taktischen 
Gründen für geboten, ihre grundsätzlichen Vorbehalte hinter der Forde­
rung konstitutioneller Garantien und bürgerlicher Freiheitsrechte zu ver­
bergen.56

50 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1868, Bd. I, S. 427; 1869, Bd. n, S. 988.
51 G. Ritter, Die preußischen Konservativen und Bismarcks deutsche Politik, S. 265 ff.
52 S. dazu Klaus Erich Pollmann, Der Norddeutsche Bund - ein Modell für die parlamentari­

sche Entwicklungsfähigkeit des deutschen Kaiserreichs?, in: Otto Pflanze (Hrsg.), Innen­
politische Probleme des Bismarck-Reiches. München 1983.

53 v. Hennig an Forckenbeck 9.1868, NL Forckenbeck, ZStA n, Merseburg.
54 S. den Beleg bei Pollmann, Der Norddeutsche Bund, S. 233f.
55 Aufruf des Vorstands des Wahlvereins der Fortschrittspartei. National-Zeitung, Nr. 339 v. 

24.7. 1867.
56 National-Zeitung, Nr. 352 v. 31.7. 1967.
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Organisiert wurde der Vereinbarungsprozeß sowohl innerparlamenta­
risch als auch zwischen Reichstag und Regierung von den Freikonservati­
ven rechts und den Nationalliberalen links, und zwar reibungslos und mit 
beträchtlichem Erfolg. Die Voraussetzung dafür war die Reform der 
Geschäftsordnung und eine rationelle Besetzung der Kommissionen, seit 
September 18675’ regelmäßig gemäß dem Fraktionsproporz aufgrund 
interfraktioneller Übereinkunft.

Bei der Mehrheitsbildung sind folgende Standardmuster zu unter­
scheiden:
1. eine Allparteienmehrheit,
2. Konservative/Freikonservative/Altliberale/N ationalliberale,
3. Freikonservative/Altliberale/Nationalliberale/Linke, 
4. Nationalliberale/Linke.

Die Mehrheitsbildung an sich war nur im letztgenannten Fall ein 
Problem und hier von der Präsenz der Fraktionen, die häufig je nach der 
den Vorlagen von den Gruppierungen beigelegten Wichtigkeit 
schwankte, sowie dem Abstimmungsverhalten der nationalen Minder­
heiten abhängig. Bei der vierten, gelegentlich auch bei der dritten 
Variante war allerdings das Zustandekommen der Vereinbarung zwi­
schen Bundesrat und Reichstag fraglich. Das Pokerspiel darum wurde 
häufig von der Regierung dadurch zu ihren Gunsten entschieden, daß es 
ihr gelang, einige Nationalliberale des rechten Flügels ins Regierungsla­
ger hinüberzuziehen und dadurch den Antrag der eigenen Fraktion 
scheitern zu lassen.57 58 Bei den umstrittenen Vorlagen fiel die Entschei­
dung entweder innerhalb der preußischen Regierung bzw. im Bundesrat 
oder aber innerhalb der nationalliberalen Fraktion, kaum jemals durch 
die Entscheidung anderer Fraktionen. Ein festes Verfahren für die Ver­
einbarung mit den Regierungskommissaren spielte sich nicht ein; auch 
akzeptierte die Regierungsseite die von den Nationalliberalen geführte 
Mehrheit nicht als gleichberechtigten Verhandlungspartner; wohl aber 
hat der Bundesrat in einer Reihe strittiger Fälle - teils nach Ablauf einer 
längeren Schamfrist - nachträglich zugestimmt.59 Der Kohärenzgrad der 
Nationalliberalen bei den Abstimmungen war relativ gering. Die Fraktion 
machte aus der Not mangelnden einheitlichen Vorgehens und ihrer 
regionalen Unterschiede die Tugend der Großzügigkeit des Verzichts auf 
Fraktionsdisziplin. Selten hat eine Fraktion divergierende Positionen so 
offen ins Plenum getragen, ja Entscheidungsprozesse in frei gebildete 
Ausschüsse ausgelagert. Angesichts ihrer dominierenden Rolle im 
Reichstag und aufgrund der Identität der nationalpolitischen Zielsetzung 
bedurfte sie des Nachweises ihres inneren Fraktionszusammenhalts 

57 National-Zeitung, Nr. 439 v. 20.9. 1867.
58 So z. B. bei der Abstimmung über die Todesstrafe im Rahmen der Beratung des Strafge­

setzentwurfs. Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1870, S. 1140.
59 Beispiele dafür sind das Notgewerbe-Gesetz von 1868 und das Gesetz über den Unterstüt­

zungswohnsitz von 1870.
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weniger als üblich; dennoch führten ihre inneren Differenzen die Natio­
nalliberalen wiederholt an den Rand der Krise.60

Deutliche Abweichungen von den beschriebenen Varianten sind im 
Zollparlament festzustellen, besonders bei den Beschlüssen über den 
Zolltarif.61 Die beiden liberalen Fraktionen traten dort gemeinsam mit 
den Konservativen der Schutzzollfront, gebildet aus den freikonservati­
ven Industriellen und der süddeutschen Fraktion, gegenüber. Ganz 
fremd war dem Reichstag eine in etwa vergleichbare Mehrheitsbüdung 
allerdings nicht: eine „Sammlung" von ganz rechts bis ganz links, getra­
gen vom Grundbesitz, Beamten und den Hütern eines integren Parla­
mentarismus, suchte dort dem vordrängenden Einfluß der Börse und 
Kapitalgesellschaften, vertreten durch Teile der Freikonservativen und 
Nationalliberalen, einen Riegel vorzuschieben.62

V. Die Rolle des Parlaments in der Gesetzgebung

Zweifellos war der Einfluß des im Sommer 1867 gewählten Reichstags 
in der Gesetzgebung am größten. In vier Sessionen, die zwischen VA und 
gut 3 Monaten dauerten, wurde eine Vielzahl von Gesetzen verabschie­
det, darunter solche von einer höchst komplizierten Rechtsmaterie und 
Vorlagen von großem Umfang. Die Gesetzgebungsarbeit verlief so zügig, 
daß ihr Tempo im Reichstag selber auf Kritik stieß: die Linke kritisierte 
die „Dampfgeschwindigkeit" der Gesetzesmacherei, die Rechte prote­
stierte gegen die „tumultuarische“ Gesetzgebung. Die Voraussetzungen 
für diese Gesetzesproduktion hegen zum Teü auf der Hand: der Reform­
stau infolge der Schwerfälligkeit der Verfahren am Deutschen Bund und 
des Stillstands während des preußischen Verfassungskonflikts; ein 
Modernisierungsschub in den meisten vergleichbaren west- und mittel­
europäischen Staaten infolge der Notwendigkeit, die staatlichen Institu­
tionen und Rechtsnormen an die Erfordernisse einer Industriegesellschaft 
anzupassen; die Verfügbarkeit gründlicher, entscheidungsreifer Vorla­
gen; die Kompromißgrundlage der Verfassungsberatungen, nach der das 
Parlament für den Entzug der Ministerverantwortlichkeit und des Militär­
budgetrechts durch erweiterte Kompetenzen und Zugeständnisse im 
Bereich der zivilen Gesetzgebung schadlos gehalten werden sollte. 
Zudem war der Gesetzgeber in vielen seiner Entscheidungen nicht frei, 
sondern hatte klare Verfassungsauflagen zu erfüllen. Ihre Mißachtung 
konnte er sich — anders als etwa das preußische Ministerium nach der 
Verfassungs-Oktroyierung - aufgrund des transitorischen Charakters 
und des sich selbst auferlegten Erfolgszwangs nicht leisten. Ähnliche

60 Dazu Friedrich Boettcher, Eduard Stephani. Leipzig 1887, S. 101 ff.; A. Pfaff, Zur Erinne­
rung an Friedrich Oetker, Bd.III, S. 184. Gotha 1883; Hermann Köster, Eduard Laskers 
politische Frühzeit. Diss. Leipzig 1924, passim.

61 Dazu Ivo N. Lambi, Free trade and protection in Germany 1868-1879. Wiesbaden 1973, 
S. 35 ff.

62 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1870, S. 1082 u. 1193 ff.
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Motive leiteten die Nationalliberalen und Freikonservativen: der Bund 
sollte durch die Verabschiedung großer organischer Gesetze seine Über­
legenheit gegenüber dem dazu unfähigen preußischen Landtag demon­
strieren.

Die im Reichstag vorgelegten Gesetzentwürfe63 erstreckten sich auf 
folgende Bereiche:
1. Personenrechte von grundrechtlicher Qualität: Gesetze über die Frei­

zügigkeit, das Paßwesen, die Aufhebung der Ehebeschränkungen, 
Aufhebung der Schuldhaft und Lohnbeschlagnahme, Staatsbürger­
recht, Unterstützungswohnsitz, Gleichberechtigung der Konfessionen.

2. Reform der Wirtschaftsgesetzgebung, Aufhebung der Geschäfts- und 
Verkehrshemmnisse, Vereinheitlichung und Modernisierung des 
Rechtswesens: Gesetzentwürfe zur Zinsfreiheit, Gewerbeordnung, 
Erwerbsgenossenschaften, Aktiengesellschaften, Maß- und Gewichts­
ordnung, Ausgabe von Banknoten, Aufhebung der Elbzölle und Dop­
pelbesteuerung, Nationalität der Kauffahrteischiffe, Strafgesetzbuch, 
Rechtshilfegesetz, Urheberrecht, um nur die wichtigsten zu nennen. 
Nicht zustande kam ein Gesetz über die Rechtsfähigkeit der Privatver­
eine.

3. Finanz-, Steuer-, Zollgesetze:
Aufhebung der Portofreiheit, Wechselstempelsteuer, Salzsteuer; dazu 
im Zollparlament das Gesetz über den Vereinszolltarif (im 3. Anlauf 
nach zweimaligem Scheitern) und das Zuckersteuergesetz.
Gescheitert sind im Reichstag Vorlagen zur Erhöhung der Brannt­
wein-, Braumalz- und Börsensteuer; im Zollparlament über die Petro­
leumsteuer u. a.

4. Militärgesetze
Knegsdienstgesetz, Gesetz über die Quartierleistung der Armee. 
Gescheitert ist das Rayongesetz, das die Grundbesitzer entschädigen 
sollte.

5. Der institutionelle Ausbau der Bundesorgane und der Verfassungsord­
nung: Wahlgesetz, Errichtung eines obersten Handelsgerichts, Gesetz 
über das Konsulatswesen, Postgesetz.
Gescheitert sind der Antrag auf Etablierung von Bundesministerien, 
das Bundesbeamtengesetz, das Gesetz über die Bundesschuldenver­
waltung, das Gesetz über die Schaffung eines Bundesrechnungshofes, 
das Diätengesetz.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Aufstellung die vom Reichstag 
ratifizierten Verträge, da hier die Einflußmöglichkeiten begrenzt waren.

Gar nicht erst eingebracht wurden Gesetze über die Presse, die Haft­
pflicht der Unternehmer, ein Eisenbahngesetz, Normativbedingungen für 
Krankenkassen etc., um nur einige der für dringend gehaltenen Vorlagen 
zu nennen.
63 Dazu Johannes Ziekursch, Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiserreiches, Bd. I: 

Die Reichsgründung. Frankfurt 1925; aus nationalliberaler Sicht der zeitgenössische 
Bericht Eduard Laskers: Bericht der national-liberalen Partei über die abgelaufenen 
Legislaturperioden des Reichstags, des Zollparlaments und des Preußischen Abgeordne­
tenhauses, in: Annalen des Deutschen Reiches, Bd. III, 1870, S. 565 ff.
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Schon aus dieser summarischen Übersicht wird deutlich, daß die rei­
bungslose Gesetzesproduktion sich auf die beiden erstgenannten 
Gebiete konzentriert. Hier war der Nachholbedarf am größten, hier war 
die konservativ geprägte Bürokratie am stärksten auf die Reformimpulse 
angewiesen. Allerdings - da soll man sich nicht täuschen - mußte die 
Ausdehnung liberaler Prinzipien und Zurückdrängung der staatlichen 
Bevormundung der Regierungsbürokratie und dem Bundesrat64 in zähen 
Auseinandersetzungen abgerungen werden. Dagegen kam der Reichstag 
in der Verfolgung seiner konstitutionellen Ziele keinen Schritt weiter, wie 
die Ablehnung des Antrags Twesten-Münster und die als Einstieg 
gedachte Verankerung des Verantwortlichkeitsprinzips im Gesetz über 
die Bundesschuldenverwaltung beweist. Mehr als die Garantie des Post­
geheimnisses (im Postgesetz) und die Sicherung der politischen Ver­
sammlungsfreiheit im Zusammenhang mit der Abhaltung von Reichs­
tagswahlen (Wahlgesetz) sowie die Etablierung eines Bundesamts zur 
Regelung von Streitigkeiten über den Unterstützungswohnsitz vermoch­
ten die Nationalliberalen nicht durchzusetzen. Das Diätengesetz fiel 
dreimal in der entscheidenden Lesung schon im Parlament durch, weil 
die Antragsgegner vermehrt wurden durch eine Anzahl von Abgeordne­
ten, die nicht an diesem wichtigen Element des gesamten Verfassungs- 
Kompromisses rütteln wollten. Enttäuscht wurde auch die sichere Erwar­
tung der Übertragung der Verfassungsprinzipien des Bundes auf die 
konstitutionell rückständigen Einzelstaaten. Der wiederholt gescheiterte 
Ansatz zur Sicherung der Straffreiheit der Parlamentsreden kam schließ­
lich am Ende mit der Annahme des Strafgesetzbuchs zum Zuge. Anderer­
seits war die Reichstagsmehrheit nicht bereit, das großenteils vorkonstitu­
tionelle Beamtenrecht mit seinen obrigkeitsstaatlichen Disziplinarvor­
schriften ohne gründliche Reform zu akzeptieren. Am schwächsten war 
die Position der Exekutive bei den Gesetzen, die auf eine Erhöhung der 
Bundeseinnahmen zielten.65

Um so erfolgloser blieben alle Bemühungen, die mit dem Verfassungs­
kompromiß fixierte Machtbasis auch nur geringfügig zu verändern. Das 
hat zweifellos viel mit den oben behandelten typischen Merkmalen der 
Repräsentation zu tim. Die ganze Geringschätzung des mittleren Beam­
tenmilieus wird schlagartig deutlich, wenn Bismarck den Kreisrichter als 
»konstitutionellen Hausarzt"66 ironisiert und der Verantwortlichkeitsde­
batte durch das Bestreiten der rangmäßigen Ebenbürtigkeit damit die 
Grundlage entzieht.

Während das Bundesbudget kaum Ansatzhebel zur parlamentarischen 
Kontrolle bot, konnten die Liberalen die Steuervorlagen im Reichstag und 
Zollparlament mit Gegenforderungen konfrontieren, die auf die Errich­
tung neuer Bundesinstitutionen oder das Zugeständnis des lange ange­

64 Dazu Pollmann, Der Norddeutsche Bund-ein Modell..S.228f.
65 Karl Zuchardt, Die Finanzpolitik Bismarcks und der Parteien im Norddeutschen Bunde. 

Leipzig 1910, S.35ff.
66 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1868, Bd. I, S. 155.
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strebten Einnahmebewilligungsrechts in Preußen zielten. Allerdings 
waren diese Druckmittel nur so lange voll wirksam, als sich Preußen und 
der Bund in finanziellen Kalamitäten befanden. Mit einer flexibleren 
Einstellung zur Schuldentilgung67 befreite sich die preußische Regierung 
aus dieser Klemme und raubte den Nationalliberalen die Illusion, aus der 
Kompetenzaufsplitterung und den unfertigen Verfassungszuständen 
Vorteile für die Stärkung des Parlamentarismus zu ziehen.

Es ist leicht nachzuweisen, daß der Reichstag beträchtlichen Einfluß auf 
die öffentliche Meinung hatte, zumal die Bundesregierung nationalstaat­
liche Ziele verfolgte, deren Propagierung sie häufig den Parteien über­
ließ, die diese Nationalpolitik trugen. Diesen Vorteil haben sie im Reichs­
tag indes nur sehr begrenzt ausspielen können. Die allgemeinpolitischen 
Debatten - aus Anlaß von Adressen, Interpellationen oder Resolutionen - 
traten deutlich hinter der Gesetzgebungstätigkeit zurück, zu der der 
Reichstag gewissermaßen Zuflucht ergriff, weil er in der Nationalstaats­
politik keinen aktiven Part übernehmen konnte. Das hat die Diskussion 
um den Antrag Lasker über den Eintritt Badens in den Bund am 24.2. 
1870 schlagend deutlich gemacht.68 Um des gemeinsamen Zieles willen 
verzichtete der Reichstag auf die Initiative und damit zugleich auf sein 
politisches Mitspracherecht in einer Zeit, als die politischen Verhältnisse 
relativ günstig waren.

Schlußbemerkung

Den schroffen Fronten in den konstitutionellen Streitfragen, bei denen 
es um die Macht in Staat und Gesellschaft ging, stand eine beträchtliche 
Übereinstimmung in bezug auf die Art und Zusammensetzung der Reprä­
sentation, der Interaktion zwischen Regierung und Parlament gegenüber. 
Die Regierung wollte die Intaktheit des Staatsapparats nicht aufs Spiel 
setzen, die Liberalen suchten Rückhalt an der Loyalität und den klassi­
schen Einstellungen des traditionellen Beamtentums, - Rückhalt vor den 
Risiken eines halbabsolutistischen, plebiszitär bestätigten Regimes, aber 
auch vor den Massenbewegungen mit einem ganz anderen Repräsenta­
tionsverständnis, denen das demokratische Wahlrecht den Weg ins Parla­
ment öffnen konnte.

Doch diese vorwiegend ein der Vergangenheit orientierte Einstellung 
geriet schon während der Zeit des Norddeutschen Bundes zunehmend in 
Widerspruch zu den legislatorischen Aufgaben in Reichstag und Zollpar­
lament. Der vom Beamtentum geprägte Liberalismus69 hat deshalb folge­
richtig seinen starken Einfluß nicht über die siebziger Jahre hinwegretten 
können.

67 Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses, 1869/70, Bd. n, 
S. 1125 ff.

68 Sten. Ber. über die Verhandlungen des Reichstags, 1870, S. 58 ff.
69 James J. Sheehan, Politische Führung im Deutschen Reichstag, 1871-1918, in: Gerhard A. 

Ritter (Hrsg.), Die deutschen Parteien vor 1918. Köln 1973, S. 81ff.; James J. Sheehan, 
German Liberalism in the Nineteenth Century. Chicago 1978, passim.



Bernhard Mann

Zwischen Hegemonie und Partikularismus

Bemerkungen zum Verhältnis von Regierung, Büro­
kratie und Parlament in Preußen 1867-1918

Die Bismarcksche Bundes- und Reichsverfassung von 1867/71 verän­
derte Spielfeld und Regeln des säkularen Kampfes zwischen der agrari­
schen und der industriellen, der „östlichen" und der „westlichen" Hälfte 
Preußens.1 Aber sie beendete ihn nicht. Das „östliche Preußen“ hatte 
einen Pyrrhussieg errungen, seine Zukunftsaussichten wurden immer 
schlechter. Die Zerstörung der internationalen Ordnung des Wiener Kon­
gresses, die in der Hauptsache 1848 begonnen worden und 1871 vollen­
det war, forderte ebenso wie die sich seit den 1850er Jahren intensivie­
rende Verflechtung der preußisch-deutschen in die Weltwirtschaft schon 
um der internationalen Konkurrenzfähigkeit willen nun erst recht den 
Fortgang der Modernisierung. Nur wirtschaftlich leistungsfähige, aber 
auch der Loyalität ihrer Völker sichere Staaten konnten auf die Dauer 
militärische Stärke entfalten, nur Industriestaaten für beides die wirt­
schaftlichen Voraussetzungen schaffen. Gesellschaftliche Entwicklungen 
wie das rapide Anwachsen der „industriellen“ und die Stagnation der 
„agrarischen" Bevölkerung deuteten in die gleiche Zukunft. Nicht mehr 
das Ob, sondern nur noch das Wann und Wie der Ablösung in der 
Vorherrschaft war ungewiß. Föderativverfassungen sind konservative 
Verfassungen; den Übergang zu erleichtern war ein Hauptziel auch ihrer 
konkreten preußisch-deutschen Ausformung, des hegemonischen Föde­
ralismus. Sie ließ große Teüe der preußischen Institutionen vorerst unan­
getastet und gab dadurch dem bisher tonangebenden Junkertum die 
Chance, politisch zu überleben und von seiner sozialen und wirtschaft­
lichen Stellung möglichst viel zu retten. Sie institutionalisierte anderer­

1 Zur Problematik der innerpreußischen Ost-West-Spannung vgl. meine Skizze über „Das 
Herrenhaus in der Verfassung des preußisch-deutschen Kaiserreichs. Überlegungen zum 
Problem Parlament, Gesellschaft und Regierung in Preußen 1867-1918“, in: Gesellschaft, 
Parlament und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland. Hrsg, 
von Gerhard A. Ritter. Düsseldorf 1974, S. 279-298, deren Gedanken das hier vorgelegte 
Referat weiterzuführen versucht.
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seits die Steuerung der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Dyna­
mik der sich nach 1870 rasch weiter entwickelnden liberalen und natio­
nalen Industriegesellschaft in der Hauptsache auf der Ebene des Reiches. 
Auch dabei sollten Monarch und Regierung Preußens die Führung über­
nehmen.2

Diese komplizierte Konstruktion, die der Politik des Hegemonialstaats 
Preußen einerseits die Aufgabe stellte, mit dem Deutschen Reich auch 
Preußen in die industrielle Zukunft zu führen, ihr andererseits aber auch 
die Möglichkeit ließ, Preußen zur Konservierung möglichst vieler „spezi­
fisch preußischer", d. h. junkerlicher Eigenheiten partikularistisch abzu­
kapseln, hat nie wirklich zufriedenstellend funktioniert. Sie komplizierte 
den notwendigen Ausgleich, indem sie ihn statt auf einer auf zwei 
Ebenen institutionalisierte und dadurch Nicht-Entscheidungen erleich­
terte oder gar provozierte. Sie überforderte die Kräfte von Monarch und 
Regierung. Sie begünstigte Tendenzen der Bürokratie, sich sozial und 
geistig zu isolieren, und machte sie dadurch (wie die Bewährungsprobe 
des Weltkriegs zeigte) unfähig, ihre Aufgaben voll zu erfüllen.3 Ebenso 
beförderte sie oligarchische und zum Immobilismus führende Tendenzen 
des preußischen Parlaments, die dessen unbestreitbar positiven Leistun­
gen mehr als aufwiegen.

Die Geschichte Preußens ist seit 1867/71 nicht mehr isoliert von der 
Geschichte des Deutschen Reiches zu verstehen. Auch eine Betrachtung 
des komplizierten Wechselspiels von Regierung, Bürokratie und Parla­
ment in Preußen 1867-1918 muß die Reichsebene im Blick behalten. 
Dieses Spiel ist vielfach noch erst zu erforschen. Auch der hier gewählte 
Abbildungsmaßstab erleichtert die Darstellung nicht. Vereinfachungen, 
die immer notwendig sind, können zu unangemessenen Vergröberungen 
werden und die Wirklichkeit überhaupt verfehlen. Mit all diesen Vorbe­
halten soll gleichwohl im folgenden eine Skizze versucht werden.

Obwohl der preußische König als deutscher Kaiser fungierte und das 
Amt des Reichskanzlers vom preußischen Außenminister ausgeübt 
wurde, der in der Regel auch preußischer Ministerpräsident war, blieb 
der Ausgleich der Spannung zwischen dem neuen Reich und dem alten 
Preußen schon auf der Regierungsebene immer schwierig.4 Noch nicht 
einmal dem ersten Reichskanzler, dem gewiß niemand mangelnde Wil­
lenskraft vorwerfen wird, gelang es, die preußische Regierung der 

2 Für dieses Problem immer noch grundlegend Heinrich Triepel, Unitarismus und Föderalis­
mus im Deutschen Reiche. Eine staatsrechtliche und politische Studie. Tübingen 1907, bes 
S. 105-115.

3 So schon Fritz Hartung, Der preußische Staat und seine westlichen Provinzen (zuerst in 
Westfälische Forschungen 7,1953/54), in: ders., Staatsbild. Kräfte der Neuzeit. Berlin 1961, 
S. 414—430, bes. S.430. - Näher ausgeführt, mit vielen Einzelnachweisen, von Hans 
Fenske, Preußische Beamtenpolitik vor 1918, in: Der Staat 12 (1973), S. 339-356.

4 Ein früher Beitrag zu diesem Problem stammt von dem nationalliberalen bayrischen 
Offentlichrechtler Josef Grassmann (1864-1928): Der Reichskanzler und das preußische 
Staatsministerium, in: Archiv für Öffentliches Recht 11 (1896), S. 309-347. Jetzt zu vgl. 
Siegfried Schöne, Von der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt. Eine Untersuchung zum 
Problem der Führung und Koordination in der jüngsten deutschen Geschichte. Berlin 1968 
(zugleich Phil. Diss. Hamburg 1968), bes. S. 28-33, und die dort angegebene Literatur.
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Reichsleitung - also in erster Linie sich selbst - wirklich unterzuordnen. 
Das preußische Staatsministerium war und blieb kollegial organisiert.5 
Bismarck selbst erleichterte es seinen preußischen Ministerkollegen, sich 
einer Mediatisierung zu entziehen, die sie in die abhängige Stellung der 
Reichsstaatssekretäre gebracht hätte, indem er immer wieder das Selbst­
regierungsrecht des preußischen Monarchen proklamierte.6

Das war doch mehr als nur Phrase. Von Friedrich Wilhelm IV. bis 
Wilhelm II. hielten alle preußischen Könige an diesem Anspruch fest und 
hüteten sich, die letzte Entscheidung einem Premierminister zu überlas­
sen, von dem immer zu befürchten war, daß ihm eine quasi-diktatorische 
Stellung den andern Ministern gegenüber den Preis seiner eigenen 
„Parlamentarisierung" wert sein könnte. Denn das war ja wohl die 
eigentliche Gefahr für die Stellung des Monarchen in der konstitutionel­
len Monarchie, nicht die Machtergreifung durch das Parlament!

Wie auch immer — die preußischen Ministeriairessorts blieben „Staaten 
im Staate“, mit denen der Ministerpräsident (wie er selbst pointiert 
formulierte) wie mit auswärtigen Mächten verhandeln mußte. Das bedeu­
tete allerdings nicht, daß sich die Ressortminister in gleicher Weise auch 
dem Einfluß des Parlaments entziehen konnten. Wie in jedem konstitutio­
nellen System waren sie auf die Kooperation des Parlaments angewiesen, 
von dem allein sie die zur Durchführung ihrer Politik notwendigen 
gesetzlichen und finanziellen Mittel erlangen konnten. In Kenntnis dieser 
Abhängigkeit suchte die preußische Regierungsorganisation möglichst 
zu verhindern, daß die Minister auf Kosten ihrer Kollegen oder der 
Gesamtpolitik mit dem Parlament paktierten, wozu sie gezwungen 
waren, wenn sie ihm als Einzelne, nicht in geschlossener Phalanx gegen­
überstanden. Daher wurde über einzubringende, d.h. über die dem 
König zur Einbringung vorzuschlagenden Gesetze im Kollegium beraten 
und beschlossen.7 Aber die Ressortminister behielten das Recht, gegen 
solche Kollegialbeschlüsse beim Monarchen gleichsam Berufung einzu­
legen.8 Vor allem aber beschränkt sich Gesetzgebung ja nicht auf eine 
erste Vorlage, und die Beziehung Minister-Parlament nicht auf die 
Gesetzgebung. Schon die Verfassung gab dem Parlament nicht geringe 
Rechte bei der Festsetzung von Grundsätzen und Grundlagen von Regie­
rung und Verwaltung, von Gesetz und Budget. Die unbestrittene königli­

5 Grundlegend Otto Hintze, Das preußische Staatsministerium im 19. Jahrhundert (zuerst in 
der FS zu Gustav Schmöllers 70. Geburtstag 1908), jetzt in O. H., Regierung und 
Verwaltung [Ges. Abh. 2. A„ Bd.3). Göttingen 1967, S. 530-619. Dazu (aus den Akten 
gearbeitet) Fritz Rietdorf, Das Preussische Staatsministerium im Wandel der Preussischen 
Verfassungsgeschichte. Jur. Diss. Göttingen 1939.

6 Vgl. v. a. den Allerhöchsten Erlaß König Wilhelms I. vom 4. Januar 1882, in: Deutscher 
Reichsanzeiger u. kgl. Preuß. Staatsanzeiger 1882, Nr. 6, zuletzt wiederabgedruckt in 
Edmund Brandt (Hrsg.), Die polit. Treuepflicht. Karlsruhe 1976, S.81f., und Bismarcks 
Reichstagsrede vom 24. Januar 1882, GW 12, S. 324-338, die diesen Erlaß erläutert und in 
gewissem Sinne herabspielen will.

7 Max Fleischmann, Der Weg der Gesetzgebung in Preußen (Abh. aus d. Staats- u. 
Verwaltungsrecht Hrsg, von S. Brie, Heft 1). Breslau 1898, S.9f.

8 Rietdorf (wie Arun. 5), S. 65-68.
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ehe Organisationsgewalt im Bereich der Verwaltung hatte da ihre Gren­
zen, wo das Geldausgeben anfing. In der Gesetzgebung hatte jedes der 
beiden Häuser des Landtags für sich das Recht der Initiative und vor 
allem der Zustimmung, also auch des Veto.9 Damit konnte eine Mehrheit 
auch nur in einem Haus die Stellung jedes Ressortministers unhaltbar 
machen, wenn auch keinem etwas aufzwingen. Direkte Zusammenstöße 
waren dabei naturgemäß die Ausnahme. Das Veto muß meist gar nicht 
förmlich ausgeübt werden, sondern wird von der einen oder anderen 
Seite gleichsam vorweggenommen. Gesetze, über die sich Regierung und 
Parlament nicht einigen können, werden vor ihrem Scheitern zurückge­
zogen oder gleich gar nicht vorgelegt. An das Gebiet der Gesetzgebung 
schließt sich so das Gebiet der Gesetzesverhinderung nahtlos an.10 Übri­
gens dürften auch bei der Verwaltungskontrolle durch die Etatberatun­
gen und die Behandlung der Petitionen die indirekten Wirkungsmöglich­
keiten mindestens so groß sein wie die direkten: Kritik wird vorwegge­
nommen, ihre Ursachen werden schon im Entstehen beseitigt.

Alle diese Spielregeln konstitutioneller Politik funktionierten auch in 
Preußen, obwohl der Preußische Landtag auf den ersten Blick kein 
starkes Parlament und von der Regierung in mehrerlei Hinsicht abhängig 
war. Nur im Herrenhaus11 gab es eine Mehrheitsfraktion (die „Alte“ oder 
„Konservative Fraktion“), die ungefähr doppelt so stark war wie die 
Minderheit („Neue Fraktion"). Auch war die „Alte Fraktion“ keineswegs 
gewillt, mit der Regierung durch Dick und Dünn zu gehen. Gerade ihr 
gehörten die typischen Junker an, während die „Neue Fraktion“ die 
Fraktion der Standesherren, hohen Staatsbeamten, Universitätsvertreter 
und Oberbürgermeister war. Aber eine solche junkerlich-konservative 
oder überhaupt eine Mehrheit fehlte im Abgeordnetenhaus. Dort gab es 
rund ein halbes Dutzend Fraktionen, unter denen nach 1880 die Konser­
vative i.e.S. mit etwa % der Sitze die stärkste war, gefolgt vom Zentrum 
(knapp 'A) und den Nationalliberalen (% bis 'A). Freikonservative, Polen, 
Dänen, Welfen, Linksliberale und (seit 1908) Sozialdemokraten schlossen 
sich an.12 Da im Landtag im Unterschied zum Reichstag kulturpolitische 
Fragen eine große Rolle spielten, in denen Konservative und Zentrum 
einerseits, Freikonservative und Nationalliberale andererseits schwer 
vereinbare Positionen vertraten, war eine Große Koalition der drei oder 
vier großen Fraktionen selten möglich. Lediglich Konservative und Zen­
trum konnten hier fast immer zusammengehen. Die antipolnische „Ost­

9 Art. 62-64 der VU v. 31.1. 1850.
10 Diese Seite der Gesetzgebung ist lange Zeit nicht thematisiert worden. Daher ist besonders 

verdienstvoll die Studie von Luth Niethammer, Ein langer Marsch durch die Institutionen. 
Zur Vorgeschichte des preußischen Wohnungsgesetzes von 1918, in: L. Niethammer 
(Hrsg.), Wohnen im Wandel. Wuppertal 1979, S. 363-384.

11 Zum Herrenhaus vgl. die oben Anm. 1 und unten Anm. 18 zitierten Titel, jeweils mit 
weiteren Literaturangaben.

12 Vgl. die Tabelle bei Gerhard A. Ritter u. Mitarb. v. M. Niehuss, Wahlgeschichtliches 
Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871-1918 (Statistische 
Arbeitsbücher zur neueren deutschen Geschichte). München 1980, S. 140.
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markenmehrheit"13 der Konservativen und Nationalliberalen anderer­
seits trieb das Zentrum auf die Seite der Polen. Eine Linkskoalition war 
bei der Schwäche der Linken und dem im Vergleich mit dem Reichstag 
„rechteren“ Charakter der Nationalliberalen und der Zentrumsfraktion 
des Abgeordnetenhauses undenkbar. Ohne oder gar gegen die Konser­
vativen, die letztlich auch noch das Herrenhaus beherrschten, ging also 
nichts, aber diese waren doch nicht stark genug, der Regierung eine 
positive Politik aufzuzwingen. Der Landtag blieb daher von der Führung 
durch die Regierung abhängig.

Auch von seiner Zusammensetzung her war von ihm eher Eingehen auf 
die Politik der Regierung als eine Politik zu erwarten, die letzten Endes 
auf eine „Parlamentarisierung“ hinaus laufen mußte. Wie andere deut­
sche f^ndtage war auch der preußische ein Beamtenparlament. Eine 
genauere soziologische Analyse der Mitgliedschaft seiner beiden Häuser, 
die nicht nur nach der Zugehörigkeit zum Staatsbeamtentum im engeren 
Sinne fragen darf, wird das deutlich zeigen können.14 Die Mehrzahl der 
preußischen Parlamentarier gehörte irgendeiner Gruppe der Bürokratie 
an oder hatte ihr einmal angehört. Da waren die aktiven ehemaligen 
Verwaltungsbeamten, die „Bürokratie" i.e.S., insbesondere die „politi­
schen Beamten",15 also die Landräte, Polizeipräsidenten und Regierungs­
präsidenten. Da waren die Richter und sonstigen Justizbeamten. Da war 
das Beamtentum der verschiedenen Selbstverwaltungen der kommuna­
len Ebenen und der Wirtschaftsgesellschaft. Schließlich und endlich 
waren nicht wenige preußische Parlamentarier einmal aktive Offiziere 
gewesen, d. h. hatten einen Beruf ausgeübt, der sich im Laufe des 
19. Jahrhunderts ebenfalls immer stärker bürokratisiert hatte. Übrigens 
gehörten auch überraschend viele Minister vor, während oder nach ihrer 
Amtszeit dem einen oder anderen der beiden Häuser als Mitglieder an, 
allerdings ohne sich einer Fraktion anzuschließen oder in einer Fraktion 
irgendwie hervorzutim.16

13 Der Ausdruck bei [Kuno] Graf [von] Westarp, Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des 
Kaiserreichs, Bd. 2. Berlin 1935, S. 74.

14 Ich bereite die Herausgabe eines Handbuches der preußischen Abgeordneten 1867-1918 
vor, das auch darüber Auskunft geben soll - soweit die biographischen Unterlagen dies 
erlauben. Es soll an die Publikationen von Franz Lauter, „Preussens Volksvertretung in der 
Zweiten Kammer und im Hause der Abgeordneten vom Februar 1849 bis Mai 1877". 
(Berlin 1877) und „Nachtrag zu Preußens Volksvertretung" usw. (Berlin 1882) anschließen 
und diese für die Zeit von 1867 bis 1918 ersetzen.

15 Diese Personengruppe ist im § 87 Abs. 2 des preuß. Gesetzes betr. die Dienstvergehen der 
nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juli 1852, GS S.465 definiert (vgl. auch unten 
Anm. 351). Die Bezeichnung wird (erstmals?) von Bismarck in seiner Reichstagsrede vom 
24. Januar 1982 (GW 12, 336) verwandt. Vgl. zum ganzen Komplex die gründliche Studie 
von Harro-Jürgen Rejewski, Die Pflicht zur politischen Treue im preußischen Beamten­
recht (1650-1918). Eine rechtshistorische Untersuchung anhand von Ministerialakten aus 
dem Geheimen Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Berlin 1973 (zugl. Jur. 
Diss. Würzburg 1972); die kommentierte Quellensammlung von Edmund Brandt (o. 
Anm. 6) und zuletzt Dieter Kugele, Der politische Beamte. Eine Studie über Genesis, 
Motiv, Bewährung und Reform einer politisch-administrativen Institution. München 1976 
(zugl. auch Rer. pol. Diss. München).

16 Ich zähle unter 86 Ressortministern der Jahre 1867 bis 1918 33 MdH und 29 MdA. Da zwölf 
Minister nacheinander beiden Häusern angehörten, reduziert sich die Gesamtzahl der 
Parlamentsmitglieder unter den Ministern auf 50, also rd. 58 %.
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Man wird die großen Unterschiede zwischen diesen verschiedenen 
Beamtenkategorien nicht übersehen wollen und kann trotzdem von einer 
einheitlich bürokratischen. Grundprägung beider Häuser sprechen. Diese 
bestimmte auch ihren Arbeitsstil. Das Herrenhaus liebte es, eine Art von 
Staatsrat zu spielen, aber auch im Abgeordnetenhaus bestand die Nei­
gung, die Arbeit in die Ausschüsse zu verlagern und in Sachverstand mit 
der Ministerialbürokratie zu wetteifern. Das schloß Kontroversen und 
zum Teil heftige Opposition gegen Regierungsvorlagen gewiß nicht aus. 
Doch erscheint alles in allem der preußische Landtag nicht so sehr als 
Gegner der Regierung und Bürokratie als vielmehr als die wichtigste 
Clearingstelle, in der die verschiedenen preußischen Bürokratien den 
dafür geeignet erscheinenden Teil ihrer Differenzen auszugleichen such­
ten. Die Zusammensetzung des Herrenhauses, die Mehrheitsverhältnisse 
im Abgeordnetenhaus und die im ganzen konservative Ausrichtung sei­
ner großen Fraktionen ließen Zusammenarbeit zweckmäßiger erscheinen 
als Konfrontation.

Hingegen ist nicht selten eine deutliche Frontstellung des preußischen 
Landtags gegen die Reichspolitik und ihre Organe, vor allem gegen den 
„demokratisch" gewählten Reichstag spürbar,17 die wegen der engen 
personellen Verflechtung beider Regierungen auch das Verhältnis zur 
preußischen Staatsregierung oder doch zum Reichskanzler-Ministerprä­
sidenten belasten konnte. Der preußische Landtag versuchte, sich als 
„Reichsoberhaus" zu betätigen und Entscheidungen des anderen großen 
Berliner Parlaments zu korrigieren. Er sah es als seine Pflicht an, „Preu­
ßen" gegen das „Reich“ zu verteidigen,18 ohne Rücksicht darauf, daß 
auch 236 der 397 Reichstagsabgeordneten in preußischen Wahlkreisen 
gewählt worden waren.

Vieles legte also der preußischen Regierung nahe, selbst die Führung 
im preußischen Landtag zu übernehmen. Es war nötig, Reichs- und 
preußische Politik zu koordinieren. Der preußische Landtag war seiner 
Zusammensetzung entsprechend eher zu Kooperation als zu Konfronta­
tion geneigt. Keine Fraktion verfügte im Abgeordnetenhaus über die 
Mehrheit; Koalitionsbildungen waren also nötig und am ehesten von der 
Regierung zu bewerkstelligen. Die Mitwirkung des Landtags wurde 
gebraucht, wann immer mehr als nur fortverwaltet werden sollte. Für jede 
Politik waren Gesetze und Geld erforderlich, die nur vom Landtag bewil­
ligt werden konnten.

17 Das konnte von der Regierung gewollt sein, wie etwa bei der Verlagerung der Ostmarken­
politik in den Landtag 1886 (vgl. dazu Bismarck GW 13, S. 174 f.), lief aber später mehr und 
mehr der Regierungspolitik entgegen. Vgl. die folgenden Anm.

18 Berühmt geworden ist der Antrag des Grafen Yorck von Wartenburg (Januar 1914) im 
Herrenhaus, .die königliche Staatsregierung zu ersuchen, im Reiche dahin zu wirken, daß 
der Stellung Preußens, auf die es seiner Geschichte und seinem Schwergewicht nach 
Anspruch hat, nicht dadurch Abbruch geschieht, daß eine Verschiebung der staatsrechtli­
chen Verhältnisse zu Ungunsten der Einzelstaaten Platz greift', und die Antwort des 
Ministerpräsidenten v. Bethmann Hollweg, Stenograph. Berichte Herrenhaus 1914/15 
Spalte 10 und Spalte 21-38. Das Herrenhaus war überhaupt der Hauptschauplatz dieser 
Politik; vgl. dazu Christa Lürig, Studien zum preußischen Herrenhaus 1890-1918. MS Phü. 
Diss. Göttingen 1956, bes. S. 184-190 mit Hinweis auf die Herrenhausdebatten vom 
28. März 1892, 25. Mai 1897, 6. Mai 1905, 28. März 1908, 26. Mai 1914 und 9. Juli 1918.
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Aber so sehr sich der Reichskanzler-Ministerpräsident und die einzel­
nen Ressortminister um Einfluß auf den Landtag bemühten, so eng waren 
die Grenzen ihres Führungswillens gezogen. Die Minister erachteten es 
als notwendig oder nützlich, nicht nur bei den Etatberatungen, sondern 
überhaupt von ihrem Recht Gebrauch zu machen, an den Sitzungen des 
Landtags teilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen. Darüber hinaus 
pflegten sie informelle Kontakte mit führenden Parlamentariern,19 wenn 
auch vielleicht nicht immer intensiv genug.20 Aber die Regierung wollte 
und konnte sich nicht auf dauernde Mehrheitsbildungen einlassen. Sie 
konnte es nicht, weil sie auch vom Reichstag abhängig war, in dem nur 
selten die gleichen Mehrheiten möglich waren wie im Abgeordneten­
haus. Sie wollte es wohl auch nicht, weil sie dadurch in eine allzugroße 
Abhängigkeit vom Parlament zu geraten fürchtete. Das Dogma der 
„Königlichen“ Regierung, die doch nicht nur Fiktion, sondern eben auch 
Realität war, ließ eine strenge Trennung von Regierung und Parlament 
mit adhoc-Kooperation richtiger erscheinen als eine irgendwie formali­
sierte Zusammenarbeit. „Parlamentarisierung“ war nach 1866 vollends 
tabu.21 Deshalb beschränkte sich die preußische Regierung darauf, den 
Landtag generell kooperationsfähig und -willig zu erhalten. Sie wies ihre 
„politischen Beamten“ (also v. a. die Regierungs- und Polizeipräsidenten 
und die Landräte) an, bei den Wahlen die drei und nach dem Ende des 
Kulturkampfs vier regierungsnahen Parteien zu unterstützen und die für 
grundsätzlich staatsfeindlich gehaltenen - in den siebziger Jahren Zen­
trum und Polen, später Polen und Sozialdemokraten - zu bekämpfen. Die 
offene Stimmabgabe bei den Wahlen erleichterte das sehr. Auch die 
Abstimmung der Beamten wurde überwacht. Wer eine feindliche Partei 
unterstützte, verletzte seine Dienstpflicht und wurde disziplinarisch 
gemaßregelt.22 Umgekehrt begünstigte diese amtliche Wahlbeeinflus­
sung wegen der einseitig konservativen Ausrichtung der staatlichen 
Verwaltungsebamten vor allem die im engeren Sinne konservativen 
Parteien.

19 Reiches Material für Bismarck bietet Heinrich Ritter von Poschinger, in: Fürst Bismarck 
und die Parlamentarier, Bd. 1-3. Breslau 1894-1896. Für die Periode 1890-1918 fehlen 
entsprechende Publikationen. Vgl. auch die folgende Anm.

20 Vgl. dazu die interessanten Einzelheiten in den von Albert v. Mutius in den Preuß. Jbb. 
Bd. 214 (1928), S. 1-22, 147-166 und 290-303 hrsg. autobiograph. Aufzeichnungen des 
preuß. Innenministers Hans v. Dallwitz. Während Dallwitz mit dem Führer der Konservati­
ven im Abgeordnetenhaus v. Heydebrand u. der Lase aufs engste zusammenarbeitete 
(a.a.O. S. 18-21), „konnte* der Ministerpräsident Bethmann (anders als Bülow) mit diesem 
offenbar nicht (S. 16-18). Da Bethmanns Stellung vor allem auch auf einem sehr engen 
Verhältnis zum Monarchen beruhte, könnte ein Grund dafür gewesen sein, daß Wilhelm II. 
den Konservativen „Felonie* vorwarf und daß daher nach 1899 „der anerkannte Führer 
der monarchischen Partei ,par excellence' (...) niemals mehr mit dem Monarchen in 
persönliche Berührung gekommen oder von diesem mit einer Auszeichnung bedacht 
worden ist* (a.a.O. 17). Bestätigt von (Emst) von Heydebrand (und der Lase], Beiträge zu 
einer Geschichte der Konservativen Partei in den letzten 30 Jahren (1888-1919), in: 
Konservative Monatsschr. 77 (1919/20), bes. S. 539-541 u. 575.

21 Dazu sehr anregend Rainer Wahl, Der preußische Verfassungskonflikt und das konstitutio­
nelle System des Kaiserreichs, in: Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918). 
Hrsg, von Emst-Wolfgang Böckenförde. Köln 1972, S. 171-194.

22 Vgl. dazu insgesamt, mit vielen Belegen, Rejewski (wie Anm. 15), S. 85-142.
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Dagegen unterließ die Regierung so gut wie alles, was die modemisie- 
rungswilligen Kräfte im Parlament auf Dauer stärken konnte. Das stärkste 
Bollwerk der Konservativen war das Herrenhaus,23 das in der Gesetzge­
bung die gleichen Rechte hatte wie das Abgeordnetenhaus und das 
Budget - wie die Erinnerung an den Verfassungskonflikt zeigte - wenig­
stens scheitern lassen konnte. Aber dieses Bollwerk war nicht unüber­
windlich. Zwar eine Totalreform gegen den Willen des Landtags (und 
damit des Herrenhauses selbst) schien trotz der immer zweifelhaften 
gesetzlichen Grundlage des Herrenhauses24 nicht möglich. Aber die 
Krone hatte ein durch keinen Numerus clausus beschränktes Recht, neue 
Mitglieder zu ernennen, also die Zusammensetzung des Hauses durch 
einen Pairs-Schub völlig zu verändern. Davon hat sie, gegen erhebliche 
Bedenken und Widerstände des Monarchen, nur einmal Anfang der 
1870er Jahre Gebrauch gemacht.25 Auch die Berufungspraxis scheint auf 
lange Sicht nicht die Tendenz gehabt zu haben, die Mitgliederschaft des 
Hauses zu „modernisieren“, auch wenn ihm zum Schluß neben dem 
Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer auch ein Adam Stegerwald 
als Vertreter der Christlichen Gewerkschaften angehört hat. Am grund­
sätzlich agrarkonservativen Charakter des Herrenhauses änderte sich 
dadurch nichts.

Ebenso tatenlos sah die Regierung der Erscheinung zu, daß infolge der 
unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung die 1860 bzw. 1867 gesetz­
lich festgelegte Wahlkreiseinteilung immer mehr „veraltete“. Um 1900 
gab es Wahlkreise, in denen auf einen Abgeordneten 300 000 Einwohner 
kamen, und andere, wo es nur 40 000 waren. Da in den meisten Provinzen 
in jedem Wahlkreis zwei oder gar drei Abgeordnete zu wählen waren, 
hatten im Extremfall Wahlkreise mehr als eine Million Einwohner und 
eine entsprechend große, in die Zehntausende bzw. Tausende gehende 
Zahl von Urwählern und Wahlmännem. Als sich 1903 die SPD erstmals 
an den Wahlen beteiligte, wurde in solchen Kreisen das ohnehin kompli­
zierte Wahlverfahren praktisch undurchführbar. Erst jetzt entschloß sich 
die Regierung zu einer (außerordentlich zurückhaltenden) Reform, teilte 
(1906) die allergrößten Wahlkreise und vermehrte die Zahl der Abgeord­
neten von 433 auf 443, also um 2,3 %.26 Erst jetzt (1908) brachte die SPD 
wenigstens sieben, 1913 zehn Abgeordnete in den Landtag, das waren 

23 Daher bezeichnet das Griindungsprogramm der Nationalliberalen Partei vom Juni 1867 
.die Reform des Herrenhauses als Vorbedingung aller Reformen*. S. Wilhelm Mommsen 
(Hrsg.), Deutsche Parteiprogramme (Deutsches Handbuch der Politik Bd. 1). München 
1960. S. 150.

24 Vgl. die Argumente bei Ludwig von Rönne, Das Staatsrecht der Preußischen Monarchie, 
Bd. 1. Leipzig 41881, S. 205 f, Änm. 7. Dazu noch [Adolf] Amdt, in: Deutsche Juristenzei­
tung 22 (1917), Sp. 287-289.

25 Vgl. die Literaturangaben in dem oben Arun. 1 zitierten Aufsatz.
26 G., betr. Vermehrung der Mitglieder des Hauses der Abgeordneten und Änderungen der 

Landtagswahlbezirke und Wahlorte, vom 28.6. 1906, GS S. 313. Dazu Verhandlungen 
Abgeordnetenhaus 1905/06 Sten. Ber. 3, 3738-91, 3964—4044, 4052-4070 und Drucks. 5, 
2482-90, 2589-2600, 2604L, 2607t, 2609-2615. Dazu Hans Dietzel, Die preuß. Wahl­
rechtsreformbestrebungen von der Oktroyierung des Dreiklassenwahlrechts bis zum 
Beginn des Weltkrieges. Phil. Diss. Köln 1934, bes. S. 31-48.
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gerade 1,6 bzw. 2,3 %! In den 236 preußischen Reichstagswahlkreisen, 
die durch die Bevölkerungsentwicklung ähnlich aus dem Gleichgewicht 
geraten waren, hatte sie 1903 immerhin 32 Sitze (13,6 %) erobert. Ganz 
bewußt benachteiligt wurden auch die nationalen Minderheiten, beson­
ders die Polen. Auf der anderen Seite profitierten von der veralteten 
Wahlkreiseinteilung wie vom Dreiklassenwahlrecht überhaupt gerade 
die im Landtag tonangebenden regierungsnahen Parteien - die beiden 
konservativen, das Zentrum und die Nationalliberalen.27 Naheliegender­
weise hatten sie kein „parteipolitisches“ Interesse an einer Reform und 
überließen deren Propagierung den oppositionellen Linksliberalen und 
Sozialdemokraten. Um so mehr hätte die Regierung aus „staatspoliti­
schen"28 Gründen an ihr interessiert sein müssen; als Vorbedingung für 
eine stärkere „Modemisierungspartei" war selbst an die Beseitigung der 
offenen Abstimmung und eine weitergehende Reform der Dreiklassen­
einteilung zu denken. Aber wie die Regierung die genannten vier im 
weiteren Sinne konservativen Parteien in jeder einzelnen Wahl unter­
stützte, indem sie mindestens deren Gegner bekämpfte, so half sie ihnen 
auch, die institutionellen Voraussetzungen ihrer Macht zu bewahren.29

Sie wollte sich gegen die Konservativen nicht mehr durchsetzen - 
wenn das je ein preußisches Ministerium wirklich gewollt hatte-, sie 
konnte es auch nicht mehr. Seit den Achtziger jähren („System Puttka- 
mer“)30 waren durch die Rekrutierungs- und Beförderungspraxis der 
Innenverwaltung ganz überwiegend konservative Beamte ausgelesen 
und befördert worden. Die Annahme der Regierungsreferendare lag bei 
den Regierungspräsidenten, die auf Familie und Konnexionen der 
Bewerber achteten und Außenseiter leicht fernhalten konnten, auch 
wenn die Verfassung in Artikel 4 eine Diskriminierung verbot. Die Pro­
fessionalisierung des Landratsamtes seit den Reformen der Siebziger­
jahre wirkte in die selbe Richtung einer konservativen Homogenisierung 
der Verwaltungsbürokratie.31 Eine oder anderthalb Generationen später 
war diese so weit fortgeschritten, daß die verwaltete Bevölkerung die 
Unparteilichkeit der Beamten anzweifelte, worunter deren Funktionsfä­

27 Vgl. Dietzel (wie vorige Anin.), S. 36, unter Hinweis auf Oskar Poensgen, Das Wahlrecht zu 
Volksvertretungen mit besonderer Berücksichtigung Preußens, in: Berliner jungliberale 
(Friedrich] Hammacher-FS. Berlin 1904, S. 69-267.

28 Man wird bei aller Einsicht in die Problematik der von Bülow (Deutsche Politik. Berlin 
1916, S. 199) gemachten Unterscheidung von .staatspolitisch* und .parteipolitisch* auf sie 
nicht verzichten wollen.

29 Vgl. außer der oben Anm. 26 zitierten Diss. von Dietzel und Reinhard Patemann, Der 
Kampf um die preußische Wahlrechtsreform im Ersten Weltkrieg (Beiträge zur Geschichte 
des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd.26). Düsseldorf 1964, auch die 
oben Anm. 20 zit. Erinnerungen des Innenministers v. Dallwitz, bes. S. 11-14.

30 Eckart Kehr, Das soziale System der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium Puttka- 
mer, in: E. K., Der Primat der Innenpolitik. Berlin 21970, S. 64-86, ist wohl noch nicht das 
letzte Wort zur Frage, ob ein solches .System* tatsächlich bestand oder nachträglich 
kontruiert wurde. Vgl. inzwischen noch Fenske (wie Anm. 3) und Lysbeth W. Muncy, The 
Prussian Landräte in the last Years of the Monarchy: A Case Study of Pomerania and the 
Rhineland in 1890-1918, in: Central European History 6 (1973), S. 299-328.

31 Dazu Heinrich Heffter, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der 
Ideen und Institutionen. Stuttgart 21969, S. 553-556, bes. S. 555.
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higkeit litt.32 Die preußische Verwaltung schien nur noch durch eine 
Entpolitisierung des Berufsbeamtentums zu retten zu sein.33 Aber das 
hätte doch so etwas wie eine Revolution bedeutet. Die Verfassungswirk­
lichkeit war, daß sich aus dieser generell konservativen Verwaltungsbü­
rokratie auch Ministerialbürokratie und Minister rekrutierten, so daß das 
System sich schließlich selbst trug und kaum noch ein Ausbrechen 
erlaubte.

Die Regierung konnte nicht gegen ihre Bürokratie regieren und den 
Beamtenparlamentariern gegenüber war sie erst recht machtlos. Arti­
kel 78 der Verfassung bestimmte, daß Beamte zum Eintritt in die Kammer 
keines Urlaubs bedurften; die als Schikane aufgefaßte Bestimmung, daß 
sie für die Kosten ihrer Stellvertretung aufzukommen hätten, war seit 
1869 aufgehoben.34 Selbstverständlich galt auch für Beamte der Arti­
kel 83 der Verfassung, der das Prinzip des freien Mandats aussprach. 
Immerhin erlaubte die damals herrschende positivistische Rechtsauffas­
sung der Regierung, opponierende „politische Beamte" formell nicht 
wegen ihrer parlamentarischen Tätigkeit, sondern „im Interesse des 
Dienstes“ ohne nähere Begründung jederzeit in den einstweiligen Ruhe­
stand zu versetzen. Anders als heute war das für die Betroffenen mit 
erheblichen Einkommenseinbußen verbunden.35 Aber das war doch 
immer eine zweischneidige Waffe, wie sich zeigte, als sie einmal in 
größerem Umfang angewandt wurde. Die disziplinarische Maßregelung 
der „Kanalrebellen" wurde von der Öffentlichkeit nicht widerspruchslos 
hingenommen, war im Staatsministerium selbst umstritten und konnte 
nicht in allen Fällen durchgehalten werden.36 Einer der Gemaßregelten 
hat es bekanntlich sogar noch zum preußischen Staatsminister ge­
bracht.37

So blieb nur noch die Möglichkeit, die Beamten an ihre irrationalen 
Bindungen an die Krone und deren Träger zu erinnern. Das Ministerium 
versuchte sich als „Regierung Seiner Majestät" mit dem Monarchen zu 
identifizieren, um sich so die Loyalität der „Königlichen Beamten" zu 

32 Bill Drews, Grundzüge einer Verwaltungsreform. Amtliche Ausgabe [abgeschlossen Juli 
1917[. Berlin 1919, S. 76-78.

33 Ebd. Dazu auch Arnold Köttgen, Das deutsche Berufsbeamtentum und die parlamentari­
sche Demokratie (Berlin/Leipzig 1928) und die einschlägigen Schriften von Theodor 
Eschenburg, bes. Der Beamte in Partei und Parlament (= Kleine Schriften für den Staats­
bürger 15). Frankfurt a. M. 1952.

34 Erlaß vom 21. November 1869 zur Aufhebung der Verfügung vom 27. Oktober 1863, in: 
Ministerial-Blatt f. d. ges. innere Verwaltung 30 (1869), S. 276.

35 Vgl. dazu Paul v. Rheinbaben, Die preußischen Disziplinargesetze. Berlin 1904, S. 297-308 
bzw. 21911, S. 365-379; A[rtur) Brand, Das Beamtenrecht. Die Rechtsverhältnisse der 
preußischen unmittelbaren Staatsbeamten. Berlin 1914, S. 266-278.

36 Hans Herzfeld, Johannes von Miquel. Sein Anteü am Ausbau des Deutschen Reiches bis 
zur Jahrhundertwende, Bd. 2. Detmold 1938, S. 596-614; Hannelore Hom, Der Kampf um 
den Bau des Mittellandkanals. Eine politologische Untersuchung über die Rolle eines 
wirtschaftlichen Interessenverbandes im Preußen Wilhelms II. Köln/Opladen 1964, 
S. 73-79.

37 Hans von Dallwitz (1855-1919), 1894-1900 MdA, 1910-1914 Minister des Innern. Vgl. o. 
Anm. 20.
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sichern.38 Das war nicht nur Ideologie oder Heuchelei. Wie angedeutet, 
waren sowohl Wilhelm I. als auch Wilhelm II. willens, selbst zu regieren 
und vor allem auch ihre Minister selbst zu bestimmen. Mehr noch als auf 
dem Vertrauen des Parlaments basierte die Stellung eines preußischen 
Ministerpräsidenten oder Ministers auf dem Vertrauen des Monarchen. 
Die Politik des Ministeriums in der Kanalkrise wurde in allererster Linie 
von König Wilhelm II. bestimmt, die Minister hätten lieber nachgege­
ben.39 Der König entschied, welche Gesetzesentwürfe dem Parlament 
vorgelegt werden sollten. An ihn konnte jeder Minister gegen Beschlüsse 
seiner Kollegen appellieren. Aber die Bindung der Minister an die Person 
des Königs hatte doch ihre in der Sache selbst hegenden Grenzen. In der 
Bismarckzeit stand an der Spitze des Staates mindestens ein „Duumvi- 
rat",40 und Wilhelm II. war vollends nicht mehr die Persönlichkeit, die den 
Staat allein verkörpern konnte. Die Stellung des Monarchen in der 
Reichsverfassung war ohnehin eine andere - hier war das Kollektiv der 
„Verbündeten Regierungen" der Souverän, und das Loyalitätszentrum 
war der nationale Staat. Inwieweit sich die Beamten selbst noch als 
„Königliche Beamte“ empfanden, wird schwer festzustellen sein. Aber 
nicht einmal mehr die Konservative Partei war royalistisch ohne Wenn 
und Aber.41 Ihr Führer Heydebrand, von den Zeitgenossen als der „unge­
krönte König" von Preußen bezeichnet, fand zwar noch zu Bülow, aber 
nicht mehr zu Bethmann ein persönliches Verhältnis; zum gekrönten 
König scheint er überhaupt keine näheren Beziehungen gehabt zu 
haben.42 Neben der Person des konservativen Parteiführers war es vor 
allem auch die Politik des „Bundes der Landwirte“, die mit dem Monar­
chen in Konkurrenz um die Loyalität der Konservativen und auch der 
konservativen „Königlichen Beamten“ stand.43 Dies zeigt wiederum die 
Kanalkrise überdeutlich. Auch das Verhalten der Bürokratie beim Ende 
der Monarchie in Preußen und Deutschland legt nicht den Schluß nahe, 
daß das Beamtentum in erster Linie royalistisch war. Jedenfalls war die 
Regierung vor Abstimmungsniederlagen niemals sicher, wo parteikon­
servative oder agrarische Interessen ihrer Politik entgegen standen.

Zeitgenössische politische Beobachter sind noch einen Schritt weiter 
gegangen und haben das preußische Regierungssystem vor dem Welt­
krieg als ein Regime bezeichnet, das sich „nur noch in der Form, nicht im 

38 Siehe oben im Text bei Anm. 6.
39 Hom (wie Anm. 36), S. 73 f.
40 Leo Wittmayer, Die Weimarer Reichsverfassung. Tübingen 1922, S. 338, bestritten von 

Köttgen (vgl. Anm. 33), S. 18.
41 Vgl. dazu die o. Arun. 20 Zit. „Beiträge“ von Heydebrand, bes. S. 500, 539-541, 543, 

569-571 und 574 f.
42 Vgl. o. Anm. 20 und Friedrich Frhr. Hiller v. Gaertringen, Artikel Heydebrand, in: NDB 9 

(1972), S. 66 t.
43 Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im 

wilhelminischen Reich (1893-1914). Ein Beitrag zur Analyse des Nationalismus in 
Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der Deutsch-Konservativen Partei 
(Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung Reihe B). Hannover 
ä1975; H. Hom (vgl. Anm. 36).
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Wesen von einer parlamentarischen Regierung [...] unterschied".44 Das 
geht sicherlich zu weit, da dazu nicht zuletzt der Wille von Monarch und 
Ministern gehört hätte, nicht nur die für das Funktionieren der konstitu­
tionellen Verfassung generell notwendig enge Zusammenarbeit mit dem 
Parlament zu suchen, sondern eben — „parlamentarisch zu regieren", d. h. 
vor allem, sich an die in der geschriebenen oder ungeschriebenen Verfas­
sung festgelegte Bestimmung zu halten, daß die Minister des Vertrauens 
der Parlamentsmehrheit bedürfen und letzten Endes das Parlament füh­
ren. Davon kann in Preußen schon deshalb nicht die Rede sein, weil die 
preußische Regierung nicht ausschließlich preußische Regierung, son­
dern mindestens in der Spitze mit der Reichsregierung identisch war. Und 
diese war von dem in der Regel ganz anders als der preußische Landtag 
zusammengesetzten Reichstag mindestens ebenso abhängig wie die 
preußische Regierung von jenem.

Das Deutsche Reich, das zur Zeit der Verfassunggebung mehr Hoff­
nung und Traum gewesen war als Realität, war nun so real oder realer 
geworden als sein Gründer- und Hegemonialstaat Preußen. Hinter sei­
nem Reichstag stand - auch soweit sie oppositionell wählte - die Nation 
ganz anders als hinter dem preußischen Dreiklassen- und Zweikammer­
landtag. Das zeigte sich schon in der Wahlbeteiligung: drei von vier 
Wahlberechtigten gingen zur Reichstagswahl, nur jeder dritte wählte 
zum Landtag.45 Schließlich wurden im Reichstag die großen nationalen 
Prägen besprochen und mitentschieden, von der Außen- und Wirtschafts­
politik bis zur Sozial- und Gesellschaftspolitik. Auch dem Landtag waren 
wenigstens die letzteren nicht ganz fremd. Aber er befaßte sich doch eher 
mit Details, deren Bedeutung für das Ganze nicht jedermann einsichtig 
war. Daß den Einzelstaaten der größte Teü der staatlichen Verwaltung 
verbheben war, ist gewiß nicht unwichtig. Aber noch mehr als mit dieser 
hatte der Bürger mit der kommunalen Selbstverwaltung zu tim, neben die 
je länger je mehr Organisationen der wirtschaftlichen und sozialen 
Selbstverwaltung traten.46 All das ließ das ältere und größere Parlament, 
das zudem über den größeren Etat bestimmte,47 hinter dem kleineren und 
jüngeren, ließ den Landtag hinter dem Reichstag zurücktreten.

Die zunehmende Verschiedenheit der Zusammensetzung von Reichs­
tag und Abgeordnetenhaus (hinter dem immer auch noch das Herren­
haus stand) und die mit den wachsenden Staatsaufgaben und -ausgaben 

44 Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1917], in: ders., 
Ges. Polit. Schriften. München 1921, S. 231; Dallwitz (vgl. Anm. 20), S. 20; Clemens von 
Delbrück, Die wirtschaftliche Mobilmachung in Deutschland 1914. München 1924, S. 39. 
Zitat: Dallwitz a.a.O.

45 Ritter (wie Anm. 12), S. 38-42 und S. 142 f.
46 Neben die älteren verwaltungsgeschichtlichen Werke und Heffter (vgl. Anm. 31) wird in 

Bälde die von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl und Georg-Christoph von Unruh hrsg. 
Deutsche Verwaltungsgeschichte treten, über die zu vgl. G.-Ch. v. Unruh, in: Deutsche 
Verwaltungspraxis 32 (1981), S. 243-249, bes. S. 247.

47 Zuletzt: Peter-Michael Prochnow, Staat im Wachstum. Versuch einer finanzwirtschaftli­
chen Analyse der preußischen Haushaltsrechnungen 1871-1913. Wirtschaftswiss. Diss. 
München 1977 (2 Bde.).
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wachsende Abhängigkeit der in der Spitze vereinten Reichsleitung und 
preußischen Staatsregierung von zwei so verschiedenartigen Parlamen­
ten machte ein Regieren immer schwieriger. Die führenden Vertreter des 
„spezifischen Preußentums",48 die neben der preußischen Bürokratie 
auch das preußische Parlament beherrschten, haben in dieser Lage keine 
weitausschauende Politik verfolgt, sondern „tagespolitisch“ taktiert. 
Unfähig, eine moderne und modernisierende Politik für Deutschland und 
Preußen positiv mitzugestalten, verlegten sie sich aufs Blockieren und 
Verhindern oder darauf, an kleinen Vorteilen herauszuschlagen, was 
herauszuschlagen war. Die ihr geistesverwandte Regierung spielte dieses 
kurzsichtige Spiel mit, wie ja wohl Regierungen überhaupt selten ihre 
Parlamente an politischer Weisheit übertreffen.

Die Reichsverfassung konnte, ganz theoretisch gesehen, ein Heilmittel 
gegen die preußische Krankheit des Deutschen Reiches bieten.49 Ihre 
Kompetenz-Kompetenz hätte ermöglicht, für das ganze Reich und also 
auch für Preußen gleichartige Wahlrechtsgrundsätze vorzuschreiben, um 
so die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses der des Reichstags 
anzugleichen. Die Regierung scheute sich aus verschiedenen Gründen, 
dieses Heilmittel anzuwenden.50 Eine solche Vorschrift wäre ein erheb­
licher Eingriff in die föderalistische Struktur des Reiches gewesen und 
konnte geradezu als Staatsstreich empfunden werden. Die Gleichschal­
tung der beiden Parlamente und damit Preußens mit dem Deutschen 
Reich hätte dem Verfassungssystem ein weiterhin für dringend notwen­
dig gehaltenes Gegengewicht gegen eine Radikalisierung der Reichspo­
litik genommen. Die Regierung selbst hätte sich in dieser Frage wohl 
gespalten und konnte sich auch der Loyalität der Bürokratie nicht sicher 
sein. Ob der Monarch eine solche Politik zugelassen hätte, ist mehr als 
unsicher. Als Monarch und Regierung 1917 endlich eine behutsame 
Angleichung versuchte, war es zu spät; um so mehr, als der Landtag auch 
jetzt noch längst unhaltbar gewordene Positionen zäh verteidigte.51 Als er 
endlich nachgab, war das ganze System bereits in den Strudel der 
Niederlage geraten, in dem es bald darauf versank.

Regierung, Bürokratie und Parlament in Preußen haben auch in dem 
halben Jahrhundert des Bismarckschen Kaiserreichs beachtliche Leistun­
gen vollbracht, die eine künftige preußische Landtagsgeschichte nicht 
ignorieren darf. Ihre Vertreter und ihre „Tugenden" sind noch heute, und 
nicht ganz zu unrecht, für viele ein Gegenstand der Faszination.52 Die 
Söhne und Enkel haben die Fehler und Versäumnisse der Väter und 
Großväter mit dem Verlust ihrer Existenz oder doch ihrer überkommenen 

48 Vgl. dazu Bismarcks Rede vom 6. September 1849, GW 10, S. 39.
49 Dietzel (wie Anm. 26), S. 32 ff.; Patemann (wie Anm. 29), passim.
50 Patemann (wie Anm. 29), S. 233-244.
51 Dazu im Detail Patemann (wie Anm. 29).
52 Statt vieler Titel ein besonders wichtiger: Dietmar Willoweit, Preußische Vergangenheit 

und deutsche Gegenwart, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 27 
(1978), S. 186-205.
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Existenzgrundlage gebüßt; das alte Preußen ist unwiederbringlich unter­
gegangen. Schon deshalb wird sich der Historiker vor einer Verurteüung 
hüten. Er wird ganz im Gegenteü fragen müssen, ob andere Nationen 
und andere Zeiten (die eigene nicht ausgenommen) ihre Aufgabe besser 
gelöst haben. Aber er wird auch nicht um Urteil herumkommen, daß die 
Bismarcksche Reichsverfassung in einem wesentlichen, vielleicht ihrem 
wesentlichsten Punkt, der Versöhnung des alten Preußen mit dem neuen 
Deutschland, ihr Ziel nicht erreicht hat.



Konrad von Zwehl

Zum Verhältnis von Regierung und Reichstag 
im Kaiserreich (1871-1918)

In den letzten fünfzehn Jahren entstand eine Flut an Veröffentlichun­
gen zum politisch-gesellschaftlichen System des Kaiserreiches, wobei 
häufig - ausdrücklich oder nicht - zwei verwandte Fragestellungen 
zugrundelagen: Die Frage nach den inneren, systembedingten Gründen 
für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges - gleichgültig, ob dieser nun als 
„Flucht nach vorne" oder als „defensiver Präventivkrieg“ oder sonstwie 
interpretiert wird - und die Frage nach den längerfristigen Ursachen der 
zweiten großen Katastrophe, der von 1933; oder anders ausgedrückt: Die 
Frage nach den Hemmnissen für eine „normale", auf Parlamentarisie­
rung der politischen Macht und Demokratisierung der Gesellschaft 
gerichteten Entwicklung, die Frage nach der zunehmenden Spannung 
zwischen rascher ökonomischer Modernisierung und sozialem Wandel 
einerseits und der Beharrungskraft rückständiger politischer Institutionen 
und einseitiger Machtverteilung andererseits. Der Reichstag als solcher 
und sein Verhältnis zu Regierung und Öffentlichkeit stand dabei ver­
gleichsweise selten im Vordergrund, auch wenn er natürlich in den 
zahlreichen Arbeiten über Parteien und Interessenverbände sowie in den 
Versuchen gesamtgesellschaftlicher Analysen ausgiebig erwähnt wird.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen, deren methodische Verfahren zu 
unterschiedlich sind, als daß man sie unter das Etikett einer einzigen 
Schule (der „Kehriten“, der „Bielefelder" oder der „kritischen" Schule 
oder wie auch immer)1 bringen könnte, ist in der Regel ein mehr oder 
minder vernichtendes Verdikt des Kaiserreiches, zumal seines Demokra- 
tisierungs- und Parlamentarisierungspotentials, wenn auch aus unter­
schiedlichen Gründen. Es ist hier nicht möglich, in Art eines Forschungs­
berichtes die nötigen Differenzierungen zwischen den vielen Autoren, 
die zum Thema dieses Aufsatzes Wichtiges beigetragen haben, vorzu­
nehmen; es seien aber einige charakteristische Urteüe dieser For­
schungsrichtung über die Stellung des Reichstags im Gesamtsystem 
wiedergegeben.

1 Dazu z. B. Hans-Jürgen Puhle, Zur Legende von der Kehr'schen Schule, in: Geschichte 
und Gesellschaft 4 (1978), S. 108ff.; Geoff Eley, Die „Kehrites“ und das Kaiserreich, in: 
ebd., S. 91 ff.














































































































































































































































































